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Kurzfassung 

Diese Masterarbeit befasst sich mit Bauleistungen von Sektorenauftrag-

gebern. Die Arbeit hat zum einen das Ziel die vergaberechtlichen Unter-

schiede und Besonderheiten zwischen Sektorenauftraggebern und öf-

fentlichen Auftraggebern bzw. privaten Auftraggebern aufzuzeigen, zum 

anderen gilt es zu erörtern, warum diese Besonderheiten für Sektoren-

auftraggeber geschaffen wurden und welche Konsequenzen sich konkret 

aus bauwirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht ergeben. Dabei 

wird zuerst der Sektorenauftraggeber definiert und dem öffentlichen und 

privaten Auftraggeber mitsamt den Besonderheiten und Erleichterungen, 

die das Bundesvergabegesetz im 3. Teil vorsieht, gegenübergestellt. Es 

kann in diesem Zusammenhang, im Gegensatz zum klassischen öffentli-

chen Bereich, von einem gelockerten Vergaberegime gesprochen wer-

den. Sektorenauftraggeber sind rein tätigkeitsbezogen, das heißt auch 

private Unternehmen können den Vergabebestimmungen für den Sekto-

renbereich unterliegen, und agieren in teils unvollkommenen Märkten, da 

der Baumarkt oligopolistische Züge aufweist. Danach werden einzelne 

Sektorenauftraggeber vorgestellt und näher betrachtet. Den Abschluss 

bildet eine empirische Untersuchung von Sektorenauftraggebern mittels 

Fragebogen.  

 

Abstract 

This Master thesis deals with sectoral contracting entities with restriction 

in construction work. The aim of this Master thesis is to show the differ-

ences and specifics in the public procurement law between sectoral con-

tracting entities, public and non-public clients. Another aim is to discuss 

why these specifics have been created and what consequences in the 

building sector and in the national economy arise. The sectoral contract-

ing entities will be defined and faced with the public and non-public cli-

ents. The 3
rd

 part of the Austrian federal law on Public Procurement 

(BVergG) provides particularities and facilitations. In contrast to the clas-

sical public sector there is not such a strict procurement regime. Sectoral 

contracting entities are only ―activity based‖ which means that these sec-

toral contracting entities acts on defined infrastructure minted sectors 

and due to it, private enterprises can fall under this procurement rules. 

The sectoral contracting entity acts on imperfect markets because there 

exists an oligopolistic structure. After that, some sectoral contracting enti-

ties will be presented. Finally an empirical analysis with a questionnaire 

will be implemented.  
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1 Einleitung 

Sektorenauftraggeber – Quis hic est? Quid agitur?  

Die Fragen „Wer ist das?― und „Warum er behandelt wird?― sollen Aus-

gangspunkt dieser Masterarbeit sein. In diesem einleitenden Kapitel 

werden Inhalt, Aufgabenstellung, Motive, Ziele, Abgrenzung und einige 

Quellen beschrieben und genannt.  

1.1 Motive, Inhalt und Aufgabenstellung 

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit Sektorenauftraggeber, de-

ren Definition, Aufgabenbereiche und Besonderheiten gegenüber öffent-

lichen und privaten Auftraggebern. Sektorenauftraggeber genießen im 

Vergleich zu öffentlichen Auftraggebern besondere Bestimmungen im 

Bundesvergabegesetz
1
 (BVergG). Da es noch wenig Literatur zu diesem 

Thema gibt soll mit dieser Arbeit ein kompakter Überblick über die Be-

sonderheiten und gelockerten Vergaberegeln von Sektorenauftraggeber 

gegenüber öffentlichen Auftraggebern geschaffen werden. Des Weiteren 

soll der Sektorenauftraggeber volkswirtschaftlich betrachtet werden und 

die Leistungserbringung für die Daseinsvorsorge durch die Sektorenauf-

traggeber aufgezeigt werden. Als Beispiel sei hier angeführt, dass der 

ÖPNV
2
 das Grundbedürfnis der Menschen nach Mobilität befriedigt: Zum 

Beispiel ist eine Zugstrecke im sehr dünn besiedelten Gebiet nicht wirt-

schaftlich, aber erwünscht, damit auch die dort wohnenden Personen ei-

nen Zugang zu einem Transportsystem haben und somit eine Erschlie-

ßung der ländlichen Regionen mit der Stadt erfolgt. Der ÖPNV entlastet 

nicht nur den Verkehr und schont damit die Umwelt, sondern hat auch 

eine sozialpolitische Bedeutung, die Daseinsvorsorge. Die Daseinsvor-

sorge liegt im öffentlichen Interesse und die damit einhergehende aus-

reichende Bedienung obliegt der öffentlichen Hand. Auch die Versorgung 

mit Energie und Wasser bedingt eine weitestgehend lückenlose Funktion 

der jeweiligen Infrastruktur und eine vollständige Erfüllung von Anforde-

rungen. Neben dem Transportsystem handelt es sich ebenso bei der 

Versorgung mit Energie und Wasser um langfristige Investitionen. Bei 

Schnittpunkten mit unterschiedlichsten Verkehrsströmen kommt es zu 

einer Verdichtung von Siedlungs- und Wirtschaftsräumen. Ein Verkehrs-

strom erfolgt z.B. durch einen Flughafen. Mit kontinuierlichen Investitio-

nen wird eine bedarfsgerechte Anpassung der Flughafeninfrastruktur 

gewährleistet. So wird in Terminalaus- und Terminalneubauten, Start- 

                                                   

1
 Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006).  

2
 Öffentlicher Personennahverkehr und zusätzlich Fernverkehr.  
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und Landebahnanpassungen, Vorfelderweiterungen, Parkflächen, Luft-

frachtanlagen und Schienenanbindungen investiert.  

Im Zuge dieser Arbeit wird im Kapitel 2 der Begriff des Sektorenauftrag-

gebers definiert und erklärt, weiters werden die Unterschiede zum öffent-

lichen und privaten Auftraggeber dargestellt. Danach wird im Kapitel 3 

auf die Aufgabenbereiche und Besonderheiten des Sektorenauftragge-

bers eingegangen. Als Struktur dieses Kapitels dienen die einzelnen Ab-

schnitte des 3. Teils im BVergG, welcher die Bestimmungen für Sekto-

renauftraggeber enthält. Ebenso wird auf die einzelnen gelockerten 

Vergaberegeln für die Sektorenauftraggeber eingegangen und den ge-

setzlichen Regelungen für öffentliche Auftraggeber gegenübergestellt 

(siehe auch Anhang). Im Kapitel 3.3 werden einige Gründe für die Un-

gleichbehandlung von Sektorenauftraggebern zu öffentlichen Auftragge-

bern im BVergG angeführt.  

Das Kapitel 4 enthält ausgewählte Fragestellungen betreffend der Los-

regelung, dem Rechtsschutz und Möglichkeiten zu PPP-Modellen. Diese 

sind aufgrund entsprechender Relevanz für Sektorenauftraggeber in die-

ser Masterarbeit enthalten. Da Sektorenauftraggeber in einem unvoll-

ständigen (Bau)Markt agieren, welcher oligopolistische Züge (auf einer 

oder beiden Marktseiten wenig Konkurrenz) aufweist, wird bei der volks-

wirtschaftlichen Betrachtung im Kapitel 5 das Hauptaugenmerk auf die 

Preistheorie und den unterschiedlichen Marktformen gelegt. Ein quantita-

tives Strukturmerkmal der Marktform betrifft die Anzahl und Größe der 

Marktteilnehmer auf der Angebots- und Nachfrageseite. So unterschei-

den sich Polypol, Oligopol und Monopol als grundsätzliche Marktbe-

schreibung. Ein qualitatives Strukturmerkmal ist die Bestimmung, ob es 

sich um einen vollkommenen (vollständigen) oder unvollkommenen (un-

vollständigen) Markt handelt. Von einem vollständigen Markt spricht man 

bei polypolistischen Märkten (viele Anbieter und Nachfrager). Im Kapitel 

5.3 wird dann auf den Baumarkt eingegangen, insbesondere auf den 

Sektorenbaumarkt. Was einzelne Sektorenbereiche zur Volkswirtschaft 

beitragen wird im Kapitel 5.4 erörtert.  

Im Kapitel 6 werden einzelne ausgewählte Sektorenauftraggeber näher 

vorgestellt und untersucht. Die Auswahl erfolgte hier u.a. aufgrund der 

Größe des Sektorenauftraggebers. Untersucht wurden die ÖBB, der 

Verbund und der Flughafen Wien, welche exemplarisch für jeweils eine 

Sektorentätigkeit stehen. Die Untersuchung umfasst zum einen die Dar-

stellung der Konzernstruktur und ausgewählter Kennzahlen und zum an-

deren eine volkswirtschaftliche als auch vergaberechtliche Betrachtung 

mit Beispielen an ausgeführten Projekten.  

Für eine empirische Untersuchung von Sektorenauftraggebern wurde ein 

Fragebogen ausgearbeitet, an ausgewählte Unternehmen, die allesamt 

Sektorenauftraggeber sind, versandt und ausgewertet. Ein abschließen-

des Resümee im Kapitel 7 fasst die wesentlichen Aussagen der Arbeit 
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zusammen und gibt einen Ausblick, was aufbauend auf diese Arbeit un-

tersucht und erforscht werden kann/soll.  

1.2 Ziel der Masterarbeit 

Diese Arbeit hat zum einen das Ziel die vergaberechtlichen Unterschiede 

und Besonderheiten zwischen Sektorenauftraggebern und öffentlichen 

Auftraggebern bzw. privaten Auftraggebern aufzuzeigen, zum anderen 

gilt es zu erörtern, warum diese Besonderheiten für Sektorenauftragge-

ber geschaffen wurden und welche Konsequenzen konkret aus bauwirt-

schaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht entstehen.  

1.3 Abgrenzung der Arbeit 

In dieser Arbeit werden ausschließlich Bauleistungen, welche von Sekto-

renauftraggebern erbracht werden, behandelt. Es wird eine bauwirt-

schaftliche und volkswirtschaftliche Betrachtung durchgeführt. Diese 

stützt sich vor allem auf die Tätigkeiten Elektrizität, Wasser, Flughäfen 

und Verkehrsleistungen. Postdienste und Erdölförderungen werden da-

bei, aufgrund geringer baulicher Relevanz, nicht untersucht.  

Die vergaberechtliche Betrachtung nach dem BVergG mit den Unter-

schieden von öffentlichen AG zu Sektorenauftraggebern geschieht vom 

Standpunkt eines Bauingenieurs und nicht eines Juristen aus, da diese 

Arbeit zur Erlangung des Titels Diplomingenieur dient und die Masterar-

beit dadurch eine bauwirtschaftliche Ausrichtung besitzt. Ebenso wird 

kein Vergabeverfahren in der Praxis begleitet und dokumentiert. Grund-

lage hierzu liefert das österreichische Vergaberecht.  

Die angestellte volkswirtschaftliche Betrachtung spiegelt die Grundzüge 

der vorhandenen Marktstrukturen wieder. Es werden weiterführend keine 

volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen oder Wertschöpfungsberech-

nungen angestellt.  

1.4 Quellen 

Für die vorliegende Masterarbeit dienten als Quellen einerseits das 

BVergG i.d.g.F. und andererseits einschlägige Fachliteratur.  

Eine detaillierte Aufschlüsselung der gesamt verwendeten Quellen findet 

sich im Literatur- und Internetquellenverzeichnis.  

Daneben bildet auch die durchgeführte Befragung, samt Auswertung, ei-

nen Teil der Daten.  
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2 Definitionen 

Diese Arbeit befasst sich mit Sektorenauftraggeber welche in bestimm-

ten Tätigkeitsfeldern für die Öffentlichkeit Leistungen erbringen. Konkret 

geht es in dieser Masterarbeit um Bauleistungen. Sektorenauftraggeber 

haben, im Vergleich zum klassischen öffentlichen Auftraggeber, eine ei-

gene Stellung im Gesetz. Die Unterscheidung wird in diesem Kapitel ab-

gehandelt.  

2.1 Öffentlicher Auftraggeber 

Der öffentliche Auftraggeber (AG) ist der Staat und seine Gebietskörper-

schaften, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Verbände die 

aus solchen Körperschaften oder Einrichtungen bestehen. Die Gebiets-

körperschaften sind dabei die Länder, die Gemeinden und Gemeinde-

verbände.
3
 Einrichtungen des öffentlichen Rechts erfüllen Aufgaben die 

dem Allgemeininteresse dienen und nicht gewerblicher Art sind.
4
 Diese 

Einrichtungen haben eine eigene Rechtspersönlichkeit und werden vor-

wiegend durch den Staat oder den Gebietskörperschaften beherrscht.
5
 

Diese Beherrschung geschieht entweder durch die überwiegende Finan-

zierung, der Aufsicht über die Leitung oder der mehrheitlichen Ernen-

nung von Mitgliedern für die Verwaltungs,- Leitungs- und Aufsichtsorga-

ne.
6
  

Weitere Merkmale für den öffentlichen AG ist das Fehlen einer grund-

sätzlichen Gewinnerzielungsabsicht, der Auslagerung des wirtschaftli-

chen Risikos, ein Mechanismus zum Ausgleich etwaiger finanzieller Ver-

luste durch die öffentliche Hand und die Finanzierung der Tätigkeit aus 

öffentlichen Mitteln.
7
  

Der öffentliche AG ist einem stark formalisierten Beschaffungsverhalten 

unterworfen und die Aufträge unterliegen verschiedenen Gesetzen und 

Verordnungen.
8
  

Die öffentliche Auftragsvergabe, durch die öffentlichen Institutionen, ver-

folgt wettbewerbspolitische, umweltpolitische und konjunkturelle Ziele.
9
 

Von Relevanz ist dabei auch die Standortqualität zu erhöhen, die Sicher-

                                                   
3
 Vgl. § 3 Abs 1 BVergG. 

4
 Vgl. § 3 Abs 1 Z 2a BVergG. 

5
 Vgl. § 3 Abs 1 BVergG. 

6
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 22. 

7
 Vgl. KAUFMANN, A.; SCHNABL, K.: Vergaberecht in der Praxis – Grundlagen und Beispiele. S. 18 ff. 

8
 Vgl. GIRMSCHEID, G.: Strategisches Bauunternehmensmanagement - Prozessorientiertes integriertes Management für 

Unternehmen in der Bauwirtschaft. 2.Auflage. S. 208. 

9
 Vgl. HÖFFERER, S.: Vergaberecht als praktikables Regulativ - Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. 

S.  15. 
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stellung des Wohlstandes, Investitionsanreize schaffen und die Daseins-

vorsorge mit der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben zu fördern.
10

 Öf-

fentliche AG unterliegen, im Gegensatz zu privaten Unternehmen, kei-

nem Gewinnanreiz, müssen sich auch nicht im Wettbewerb positionieren 

und besitzen eine starke Machtposition. Den öffentlichen Auftraggeber 

treffen weitgehend keine Marktsanktionen, das Finanzrisiko fehlt auf-

grund der Einnahme von Steuergeldern und der Staat obliegt auch kei-

nem unmittelbaren Insolvenzrisiko.
11

  

2.1.1 Aufgaben für das Allgemeininteresse 

Unter Aufgaben für das Allgemeininteresse ist das Gemeinwohl der Ge-

samtheit der Bevölkerung zu verstehen und spiegelt wichtige Kernberei-

che wieder, wie zum Beispiel die Gesundheit, Soziales, Verwaltung und 

Infrastruktur.
12

 Derartige Aufgaben sind zum Beispiel der Betrieb von 

Spitälern, Altersheimen und Kindergärten als auch vom Allgemeininte-

resse liegende Aufgaben die nicht gewerblicher Art sind, wie u.a. die von 

der österreichischen Staatsdruckerei, ausgegliederten Straßenbauge-

sellschaften
13

, berufliche Interessensvertretungen sowie Universitäten 

und Hochschulen erbracht werden.
14

  

2.1.2 Aufgaben nicht gewerblicher Art 

Aufgaben nicht gewerblicher Art werden von der öffentlichen Hand 

wahrgenommen und sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern unter-

liegen einem Kostendeckungsprinzip.
15

 Das Fehlen eines markttypischen 

Wettbewerbs, das Vorliegen einer privilegierten Wettbewerbsposition als 

auch das Tätigwerden aufgrund besonderer oder ausschließlicher Rech-

te
16

 stellen u.a. Aufgabenerfüllungen nicht gewerblicher Art dar.
17

 In Ös-

terreich fallen beispielsweise der öffentlich-rechtliche Programmauftrag 

des ORF, die Leitung und Verwaltung der Wiener Börse, die Regulie-

                                                   
10

 Vgl. HÖFFERER, S.: Vergaberecht als praktikables Regulativ - Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. 
S.  29. 

11
 A.a.O. S. 21. 

12
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 19. 

13
 Folglich ist die ASFINAG kein Sektorenauftraggeber sondern ein öffentlicher Auftraggeber.  

14
 Vgl. KAUFMANN, A.; SCHNABL, K.: Vergaberecht in der Praxis – Grundlagen und Praxisbeispiele. S. 18. 

15
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 41. 

16
 Diese Rechte werden von einer Behörde mittels Rechts- oder Verwaltungsvorschriften gewährt und die Ausübung im 

Rahmen dieser Rechte wird einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten.  

17
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich - Praxishandbuch nach dem neuen Bundesvergabegesetz 

2006. S. 41. 
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rungsaufgaben der E-Control GmbH, die Zivilluftfahrtslenkung der Aust-

ro-Control GmbH und Aufgaben der OeNB darunter.
18

  

2.1.3 Beherrschungskriterien 

Bei öffentlichen AG ist das Merkmal der staatlichen Beherrschung zu 

beachten, welche erfüllt wird durch eine überwiegend staatliche Finan-

zierung oder durch die Aufsicht über die Leitung oder den Einfluss auf 

die Zusammensetzung der Organe.
19

  

Eine überwiegende staatliche Finanzierung heißt, dass mehr als die 

Hälfte der Finanzmittel vom Staat stammt.
20

 Die Finanzierung ist dann 

gegeben, wenn keine spezifische Gegenleistung vorliegt.
21

  

Die staatliche Beaufsichtigung ist die Möglichkeit der Einflussnahme auf 

die operative Führung der Einrichtung durch den Staat mit der einherge-

henden mittelbaren Beeinflussung von Entscheidungen.
22

 Der Staat hat 

dabei keine bloß nachprüfende Kontrolle, sondern kontrolliert auch deren 

laufende Verwaltung wie z.B. Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.
23

  

2.1.4 Rechtspersönlichkeit 

Öffentliche AG sind rechts- und handlungsfähig und können daher auf 

eigene Rechnung Rechte und Pflichten eingehen. Bei der 

(Teil)Rechtsfähigkeit des öffentlichen AG ist zwischen juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten, Fonds), den 

juristischen Personen des Privatrechts (Kapitalgesellschaften, Vereine, 

Privatstiftungen, Genossenschaften), den teilrechtsfähigen Einrichtungen 

des Privatrechts (Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft) 

und teilrechtsfähigen Einrichtungen des öffentlichen Rechts (z.B. Univer-

sitäten) zu unterscheiden.
24

  

                                                   
18

 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich - Praxishandbuch nach dem neuen Bundesvergabegesetz 
2006. S. 42. 

19
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 22. 

20
 A.a.O. S. 23. 

21
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 42. 

22
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 24. 

23
 Vgl. KAUFMANN, A.; SCHNABL, K.: Vergaberecht in der Praxis – Grundlagen und Beispiele. S. 19. 

24
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 42. 
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2.2 Privater Auftraggeber 

Im Gegensatz zum öffentlichen AG steht bei der Vergabe von Bauleis-

tungen der private AG, welcher als eigene Auftraggeber-Form anzuse-

hen ist.  

Ein privater AG ist nach BVergG keinem geregelten Vergabeverfahren 

unterworfen. Damit gibt es keine einheitlichen und obligatorischen Vor-

gaben, Regularien oder Verfahrenswege. Für eine formalisierte Vergabe 

steht die ÖNORM A 2050
25

 zur Verfügung, die der private AG freiwillig 

anwenden kann. Zumeist gibt es bei wiederholenden Vergaben Stamm-

firmen an denen sich der private AG wendet oder es werden infrage 

kommende Bieter ausgesucht und um ein Angebot gebeten.
26

  

Der private AG lässt sich zum Beispiel nach folgenden Kriterien gliedern 

und unterscheiden wer Auftraggeber ist:
27

  

 Privatpersonen  

Darunter fällt der Eigenheimbau als auch Gebäude für den Han-

del, der Produktion und Dienstleistungen.  

 Dienstleistungsunternehmen 

Hierbei fallen Verwaltungsgebäude für Banken, Versicherungen, 

Freizeitzentren, Hotels, Messe- und Kongresszentren darunter.  

 Produktionsunternehmen  

Die Vergabe von Fertigungs-, Entwicklungs-, Verwaltungs-, La-

ger- und Vertriebsgebäude von Produktionsunternehmen.  

 Handelsunternehmen 

Als private Auftraggeber gelten hier die Errichter von Großmärk-

ten, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Einzelhandelsgeschäfte und 

Logistikzentren.  

 Wohnungsunternehmen: 

Unternehmen für die Errichtung von Wohnanlagen und Mehrfami-

lienhäuser.  

 Immobilienunternehmen: 

Darunter fallen Kapitalanlagen- und Leasinggesellschaften.  

 Baubetreuer: 

Baut auf fremdem Grundstück und im Auftrag des Grundeigentü-

mers.  

                                                   
25

 ÖNORM A 2050 – Vergabe von Aufträgen über Leistungen – Ausschreibung, Angebot, Zuschlag – Verfahrensnorm. 

26
 Vgl. BERNER, F.; KOCHENDÖRFER, B.; SCHACH, R.: Grundlagen der Baubetriebslehre 1 – Baubetriebswirtschaft. 

S. 295. 

27
 A.a.O. S. 26. 
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 Bauträger 

Der Bauträger wird von einem Bauherrn als Unternehmer beauf-

tragt und baut im eigenen Namen, aber auf Rechnung eines an-

deren.  

Der privater AG unterliegt nicht dem BVergG und kann seine Leistungen 

frei vergeben. Auch kann er wählen ob die ÖNORM B 2110
28

 für ihn Gül-

tigkeit hat oder eine Bauabwicklung nur unter Berücksichtigung zwin-

genden Rechts (z.B. des ABGB) stattfindet. Bei Anwendung der 

ÖNORM B 2110 unterliegt der private AG nach Pkt. 4.1 ÖNORM B 2110 

bei Ausschreibungen und bei der Erstellung von Angeboten den Best-

immungen der ÖNORM A 2050 oder des BVergG.  

2.3 Sektorenauftraggeber 

Öffentliche AG, öffentliche Unternehmen und private AG sind Sektoren-

auftraggeber wenn diese eine Sektorentätigkeit ausüben.
29

 Sektorenauf-

traggeber werden zur Versorgung der Allgemeinheit in den Bereichen 

Gas, Wärme, Elektrizität, Wasser, Verkehr, Postdienste und Energiege-

winnung (diese entsprechen den Sektorentätigkeiten im Kapitel 3.1) tä-

tig.
30

 Mit der rein tätigkeitsbezogenen Eigenschaft unterliegen auch pri-

vate Unternehmen den Vergabebestimmungen für Sektorenauftragge-

ber.
31

 Ein Merkmal der Sektorenauftraggeber ist der Einfluss des Staates 

mit monopolähnlichen Strukturen und der daraus resultierenden „Ab-

schottung der Märkte― auf diesen Gebieten.
32

  

2.3.1 Öffentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber 

Die Definition des öffentlichen AG (siehe Kapitel 2.1) gilt auch im Falle 

für öffentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber wenn die zu ver-

gebende Leistung der Erfüllung einer Sektorentätigkeit dient. Es ist dabei 

möglich, dass eine Institution bei einer Beschaffung als klassischer öf-

fentlicher AG auftritt, und bei einer anderen, sektorentätigkeitsbezoge-

nen Ausschreibung, als Sektorenauftraggeber in Erscheinung tritt.
33

 Da-

bei ist das Vorliegen eines funktionellen Zusammenhangs zwischen 

Ausschreibungsgegenstand und der Tätigkeit maßgebend.
34

 Das Verga-
                                                   
28

 ÖNORM B 2110 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm.  

29
 Vgl. §§ 164 – 166 BVergG. 

30
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 37. 

31
 Vgl. KAUFMANN, A.; SCHNABL, K.: Vergaberecht in der Praxis – Grundlagen und Praxisbeispiele. S. 21. 

32
 Vgl. BELKE, A.: Vergabepraxis für Auftraggeber – Rechtliche Grundlagen – Vorbereitung – Abwicklung. S. 3. 

33
 Vgl. KAUFMANN, A.; SCHNABL, K.: Vergaberecht in der Praxis - Grundlagen & Praxisbeispiele. 2. Auflage. S. 21.  

34
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 27.  
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beverfahren für öffentliche AG ist laut § 1 Abs. 2 BVergG anzuwenden, 

wenn es objektiv nicht möglich ist festzustellen, ob der Hauptgegenstand 

der Tätigkeiten des Auftrages den Bestimmungen für öffentliche AG oder 

jene für Sektorenauftraggeber unterliegt. 

2.3.2 Öffentliche Unternehmen als Sektorenauftraggeber 

Die Unterscheidung zu öffentlichen Unternehmen gibt es zum Einen hin-

sichtlich der Beherrschungstatbestände (bei öffentlichen AG organisato-

rische und bei den öffentlichen Unternehmen gesellschaftsrechtliche Be-

teiligungen und Einflussmöglichkeiten) und zum Anderen ist es für ein öf-

fentliches Unternehmen nicht erforderlich, dass es zu dem Zweck ge-

gründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerbli-

cher Art wahrzunehmen.
35

  

Ein öffentliches Unternehmen ist ein Unternehmen, bei dem der öffentli-

che Auftraggeber durch Eigentum, finanzieller Beteiligung oder für das 

Unternehmen geltende Vorschriften die Möglichkeit der Ausübung eines 

unmittelbaren oder mittelbaren Einflusses besitzt.
36

 Die Einflussvermu-

tung ist dabei bei Besitz einer Mehrheit des gezeichneten Kapitals, bei 

Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimm-

rechte oder bei der Ernennung von mehr als der Hälfte der Mitglieder für 

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane gegeben.
37

  

Als Beispiel für ein öffentliches Unternehmen als Sektorenauftraggeber 

kann der Flughafen Wien AG angesehen werden.
38

  

2.3.3 Private Sektorenauftraggeber 

Gemäß § 166 BVergG sind auch jene AG Sektorenauftraggeber, die we-

der öffentliche AG noch öffentliche Unternehmen sind, und eine Sekto-

rentätigkeit auf Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rech-

ten ausüben. Diese Rechte werden von einer zuständigen Behörde mit-

tels Rechts- oder Verwaltungsvorschriften gewährt, dienen der Aus-

übung einer Sektorentätigkeit und die Sektorentätigkeitsausübung wird 

einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten, sodass es eine erheb-

liche Beeinträchtigung für andere Unternehmen gibt, diese Tätigkeit aus-

zuüben.
39

  

                                                   
35

 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 57.  

36
 Vgl. § 165 Abs 2 BVergG. 

37
 Ebd.  

38
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 28.  

39
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 49 ff. 
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2.3.4 Gegenüberstellung Sektorenauftraggeber zu öffentlichen 

und privaten Auftraggeber 

Zum einen gibt es den öffentlichen AG, der einem stark formalisierten 

Vergaberegime unterworfen ist, und zum anderen den privaten AG, wel-

cher „frei― vergeben kann. Sektorenauftraggeber unterliegen einem gelo-

ckerten Vergaberecht und können somit als „Sonderform― des öffentli-

chen AG angesehen werden. Eine Gegenüberstellung dieser drei Auf-

traggeber ist in Bild 2.1 ersichtlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.1 Gegenüberstellung der verschiedenen Auftraggeber 

2.3.5 Gesetzliche Regelung in Österreich 

In Österreich gelten für Sektorenauftraggeber Vereinfachungen hinsicht-

lich der Vergabe von Leistung bzw. der Beschaffung, die sich im 3. Teil 

des BVergG 2006 finden. Das, im Vergleich zum öffentlichen AG, gelo-

ckerte Vergaberegime im Sektorenbereich gibt dem Auftraggeber größe-

Öffentlicher AG  

 Staat und Gebietskör-

perschaften 

 Allgemeininteresse 

 Aufgaben nicht gewerb-

licher Art 

 staatliche Beherrschung 

 stark formalisiertes Ver-

gaberecht 

privater AG  

 kein geregeltes Verga-

beverfahren 

 Bauleistungen werden 

„frei― vergeben 

 aus unterschiedlichsten 

Wirtschaftszweigen 

 

Sektoren-AG  

 Ausübung einer Sektorentätigkeit 

 Versorgung der Allgemeinheit 

 Monopolähnliche Strukturen mit Ab-

schottung der Märkte 

 Grundlage der Tätigkeit durch beson-

dere oder ausschließliche Rechte 

 z.B. ÖBB, Verbund, Flughafen Wien …  

 gelockertes Vergaberegime gegenüber 

öffentlichen AG 
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re Freiheiten in seinen Tätigkeitsfeldern.
 40

 Dies ist bedingt durch eine 

fortschreitende Liberalisierung und Marktöffnung.
41

  

Im Zuge dieser Arbeit wird im Kapitel 3 der Geltungsbereich, der Aufga-

benbereich einer Sektorentätigkeit und Ausnahmen vom Geltungsbe-

reich erläutert (siehe Kapitel 3.1 und 3.2). Das Kapitel 3.3 befasst sich 

mit der Ungleichbehandlung von Sektorenauftraggebern zu öffentlichen 

AG. Im Kapitel 3.4 sind die Besonderheiten und wesentliche Unterschie-

de vom Sektorenauftraggeber zum öffentlichen AG ersichtlich, welche 

der Gesetzgeber für Sektorenauftraggeber vorgesehen hat. Die wesent-

lichen Unterschiede zu privaten AG sind im Kapitel 3.5 erläutert.  

2.3.6 Gesetzliche Regelung in Deutschland 

In Deutschland gilt für die Vergabe von Leistungen durch öffentliche Auf-

traggeber die VOB. Für die Sektorenauftraggeber gilt die „Verordnung 

über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwas-

serversorgung und der Energieversorgung― kurz Sektorenverordnung – 

SektVO.  

2.3.7 Richtlinie im europäischen Raum 

Zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich 

der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 

hat das europäische Parlament die Richtlinie (RL) 2004/17/EG vom 

31.03.2004 erlassen. Diese Sektorenrichtlinie, die im europäischen 

Raum seine Gültigkeit hat, wird in nationalen Gesetzen umgesetzt. In 

Österreich ist diese im 3. Teil des Bundesvergabegesetzes umgesetzt. 

Die Nachfolge-RL 2014/25/EU
42

 ist bis April 2016 in den Mitgliedsstaaten 

umzusetzen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit waren für das 

österreichische BVergG noch keine konkreten Umsetzungspläne be-

kannt.  

                                                   
40

 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 55. 

41
 Ebd.  

42
 Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 26.02.2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftrag-

geber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtli-
nie 2004/17/EG. 
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3 Sektorenauftraggeber nach Bundesvergabegesetz 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Tätigkeiten der Sektorenauftrag-

geber beschrieben, die Voraussetzung sind, damit die besonderen Re-

gelungen des BVergG Anwendung finden. Danach werden diese Beson-

derheiten, welche das BVergG im 3. Teil vorsieht, herausgearbeitet. Zum 

Abschluss dieses Kapitels werden die wesentlichen Unterschiede des 

Sektorenauftraggebers zum öffentlichen AG und zum privaten AG dar-

gestellt.  

3.1 Sektorentätigkeiten 

Gemäß §§ 164 – 166 BVergG sind öffentliche Auftraggeber, öffentliche 

Unternehmen als auch private Auftraggeber, die eine Sektorentätigkeit 

ausüben, Sektorenauftraggeber. Die Unterscheidung zwischen diesen 

einzelnen Auftraggebern wurde bereits im Kapitel 2 beschrieben. Eine 

Sektorentätigkeit liegt dann vor, wenn der Auftraggeber im Bereich von 

Gas, Wärme, Elektrizität, Wasser, Verkehrsleistungen, Postdienste, Hä-

fen, Flughäfen oder dem Aufsuchen und fördern von Erdöl, Gas, Kohle 

oder anderen festen Brennstoffen tätig ist.
43

 Diese einzelnen Tätigkeits-

bereiche sind in den nachfolgenden Kapiteln näher beschrieben.  

Ein Auftraggeber der in den genannten Bereichen tätig ist und daher als 

Sektorenauftraggeber auftritt, ist bei der Vergabe an die entsprechenden 

Regelungen im 3. Teil des BVergG gebunden wenn diese in einem funk-

tionalen Zusammenhang mit der Sektorentätigkeit steht.
44

  

3.1.1 Gas, Wärme und Elektrizität 

Eine Sektorentätigkeit in diesem Bereich ist die Bereitstellung und das 

Betreiben von festen Netzen für die Allgemeinversorgung die im Zu-

sammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von 

Gas, Wärme und Elektrizität steht, als auch die Netzeinspeisung.
45

  

3.1.2 Wasser 

In diesem Bereich fallen die Bereitstellung und das Betreiben fester Net-

ze für die Allgemeinversorgung im Zusammenhang der Trinkwasserge-

winnung, der Trinkwasserfortleitung und der Abgabe des Trinkwassers 
                                                   
43

 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 
Bundesvergabegesetz 2006. S. 46. 

44
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 55.  

45
 Vgl. § 167 BVergG.  
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sowie die Netzeinspeisung des Trinkwassers an sich.
46

 Weiters fallen 

Auftragsvergaben und Wettbewerbsdurchführungen die im Zusammen-

hang mit Wasserbauvorhaben sowie Be- und Entwässerungsvorhaben 

und der Abwasserableitung oder Abwasserklärung darunter.
47

  

3.1.3 Verkehrsleistungen 

Im Bereich des Verkehrs sind die Bereitstellung oder das Betreiben von 

Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen auf der 

Schiene, mit automatischen Systemen, mit dem Bus, mit der Straßen-

bahn, mit Oberleitungsbussen oder mit Seilbahnen eine Sektorentätig-

keit.
48

 Ein Netz im Verkehrsbereich liegt dabei dann vor, wenn die Ver-

kehrsbedingung gemäß festgelegten Bedingungen durch eine zuständi-

ge Behörde erbracht wird und dazu zählen die Festlegung der Strecke, 

der Kapazitäten und der Fahrpläne.
49

  

3.1.4 Postdienste 

Eine Sektorentätigkeit im Bereich Postdienst betreffen die Abholung, das 

Sortieren, den Transport und die Zustellung von Postsendungen. Eine 

Postsendung ist dabei eine in der endgültigen Form vorliegende zu be-

fördernde adressierte Sendung ungeachtet des Gewichts.
50

 Gemäß 

§ 170 BVergG gehören neben den üblichen Briefsendungen auch Bü-

cher, Kataloge, Zeitungen, Zeitschriften sowie Postpakete die versandt 

werden dazu. Auch fallen Dienstleistungen wie zum Beispiel Manage-

mentdienste für Postversandstellen, nicht adressierte Postwurfsendun-

gen, logistische Dienste und philatelistische Dienstleistungen in diese 

Sektorentätigkeit, wenn diese Dienstleistungen nicht auf dem freien 

Markt mit unmittelbarem Wettbewerb erbracht werden.
51

  

                                                   
46

 Vgl. § 168 BVergG.  

47
 Ebd.  

48
 Vgl. § 169 BVergG.  

49
 Ebd.  

50
 Vgl. § 170 BVergG.  

51
 Ebd.  
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3.1.5 Aufsuchen und Förderung von Erdöl, Gas, Kohle und ande-

ren festen Brennstoffen 

In diesen Tätigkeitsbereich fallen die Nutzung eines geografisch abge-

grenzten Gebietes für den Zweck des Aufsuchens und Förderns von 

Erdöl, Gas, Kohle und anderen festen Brennstoffen.
52

  

3.1.6 Häfen und Flughäfen 

Die Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebietes für den Zweck 

der Bereitstellung von Flughäfen, Häfen und sonstigen Verkehrsendein-

richtungen für Beförderungsunternehmen im Luft-, See- oder Binnen-

schiffsverkehr stellt in diesem Bereich ebenso eine Sektorentätigkeit 

dar.
53

  

3.2 Grundsätze und Geltungsbereich 

Bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens von Sektorenauftragge-

bern gilt vorrangig der 3. Teil des BVergG, in dem Vereinfachungen ge-

genüber dem öffentlichen AG vorgesehen sind. Der 2. Teil des BVergG, 

der die öffentlichen AG behandelt, gilt ausdrücklich nicht.  

Auch die Sektorenauftraggeber haben sich an die Grundsätze des 

Vergabeverfahrens zu halten. In § 187 BVergG wird diesbezüglich aus-

zugsweise Folgendes bestimmt:  

 Das Vergabeverfahren ist nach einem im BVergG vorgesehenen 

Verfahren abzuwickeln. Dabei sollen die Grundfreiheiten der    

Europäischen Union, das Diskriminierungsverbot, die Grundsätze 

des freien und lauteren Wettbewerbs und die Gleichbehandlung 

der Bieter gewährleistet werden. Eine Vergabe zu angemessenen 

Preisen hat nur an befugte, leistungsfähige und zuverlässige Un-

ternehmen zu erfolgen.  

 Eine gebietsmäßige Beschränkung bei der Durchführung vom 

Vergabeverfahren ist unzulässig.  

 Ein Vergabeverfahren ist nur dann durchzuführen wenn auch die 

Absicht besteht die Leistung tatsächlich zu vergeben. Jedoch ist 

der Sektorenauftraggeber nicht verpflichtet das Vergabeverfahren 

durch den Zuschlag zu beenden.  

                                                   
52

 Vgl. § 171 BVergG.  

53
 Vgl. § 172 BVergG.  
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 Nach Möglichkeit soll auf Umweltgerechtheit und auf innovative 

Aspekte Bedacht genommen werden.  

3.2.1 Auftragsarten 

Für Sektorenauftraggeber gelten die gleichen Bestimmungen hinsichtlich 

der Auftragsarten wie bei einem öffentlichen Auftraggeber. Diese sind in 

den §§ 4 bis 8 BVergG geregelt und umfassen dabei:  

 Bauaufträge: Darunter versteht man entgeltliche Aufträge mit 

dem Vertragsgegenstand der Ausführung oder gleichzeitigen Pla-

nung und Ausführung von Bauvorhaben mit den Tätigkeiten um 

ein funktionsfähiges Ganzes zu erhalten, die Ausführung eines 

Bauwerkes wie zum Beispiel die Errichtung von Krankenhäusern, 

Sportanlagen, Erholungsanlagen, Schulen, Hochschulen und 

Verwaltungsgebäude und die Erbringung einer Bauleistung durch 

Dritte mit den von Auftraggeber vorgegebenen Erfordernissen.
54

 

Es fallen alle erforderlichen Leistungen des Hoch- und Tiefbaus, 

die für ein funktionsfähiges Bauwerk erforderlich sind, darunter.
55

 

Mit dem Begriff des Bauvorhabens ist die Erstellung des gesam-

ten Bauwerkes, Revitalisierungen, Umbauten, Instandsetzungen 

und Reparaturen erfasst.
56

 Nur diese Bauaufträge sind im Verlauf 

der weiteren Masterarbeit von Relevanz.  

 Lieferaufträge: Das sind entgeltliche Aufträge mit dem Vertrags-

gegenstand Kauf, Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf von Wa-

ren. Auch Nebenarbeiten wie Verlegen oder Installation fällt da-

runter.
57

  

 Dienstleistungsaufträge: Das sind entgeltliche Aufträge, die kei-

ne Bau- oder Lieferaufträge sind, und die als Vertragsgegenstand 

zum einen prioritäre Dienstleistungen wie zum Beispiel Versiche-

rungs- und Bankenleistungen, Buchhaltung, Meinungsforschung, 

Werbung, Unternehmensberatung und zum anderen nicht prioritä-

re Dienstleistungen wie zum Beispiel Rechtsberatung, Gaststät-

ten, Unterrichtswesen und Berufsausbildung umfassen.
58

  

 Baukonzessionsverträge: Die Unterscheidung zu den Bauauf-

trägen ist hier insoweit gegeben, dass als Gegenleistung für die 

                                                   
54

 Vgl. § 4 BVergG. 

55
 Vgl. KAUFMANN, A.; SCHNABL, K.: Vergaberecht in der Praxis – Grundlagen und Praxisbeispiele. S. 24. 

56
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 52. 

57
 Vgl. § 5 BVergG. 

58
 Vgl. § 6 BVergG. 
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Bauleistung ein Recht zur Nutzung des Bauwerks oder dieses 

Recht zur Nutzung samt Zahlung eines Preises besteht.
59

 Statt 

dem (vollen) Entgelt erhält der Auftragnehmer ein Recht zur wirt-

schaftlichen Nutzung des Bauwerks.
60

  

 Dienstleistungskonzessionsverträge: Die Unterscheidung zu 

den Dienstleistungsaufträgen ist hier insoweit gegeben dass als 

Gegenleistung für die Erbringung ein Recht zur Nutzung dieser 

Dienstleistung oder dieses Recht zur Nutzung samt Zahlung eines 

Preises besteht.
61

  

3.2.2 Ausnahmen und Freistellungen vom Geltungsbereich des 

Bundesvergabegesetzes 

Ein Abschnitt im Sektorenbereich des BVergG sieht Ausnahmen und 

Freistellungen vom Geltungsbereich des 3. Teiles vor. Geregelt ist dies 

in den §§ 175 – 179 BVergG.  

Gemäß § 175 BVergG gilt das BVergG zum Beispiel nicht bei:  

 Vergabeverfahren, die durch gesetzliche Bestimmungen für ge-

heim erklärt werden;
62

  

 Vergabeverfahren, die anderen Verfahrensregeln unterliegen und 

die auf Grund des besonderen Verfahrens einer internationalen 

Organisation durchgeführt werden;
63

  

 Aufträge die durch eine Einrichtung erbracht werden über die der 

Sektorenauftraggeber eine Aufsicht ausübt und Leistungen im 

Wesentlichen für ihn erbracht werden;
64

 

 Für die Beauftragung einer zentralen Beschaffungsstelle durch 

Sektorenauftraggeber mit der Beschaffung von Bauleistungen mit 

der Einhaltung der Bestimmungen des BVergG;
65

 

 Aufträge von Sektorenauftraggebern zum Zweck der Weiter-

veräußerung oder der Vermietung an Dritte;
66

 

                                                   
59

 Vgl. § 7 BVergG. 

60
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 54. 

61
 Vgl. § 8 BVergG. 

62
 Vgl. § 175 Pkt. 1 BVergG. 

63
 Vgl. § 175 Pkt. 2 BVergG.  

64
 Vgl. § 175 Pkt. 6 BVergG. 

65
 Vgl. § 175 Pkt. 13 BVergG,  

66
 Vgl. § 175 Pkt. 14 BVergG. 
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 Vergabeverfahren für die Durchführung einer Sektorentätigkeit in 

einem Staat welcher nicht im EWR-Abkommen eine Vertragspar-

tei ist;
67

 

 Von Sektorenauftraggeber vergeben werdende Aufträge zur Be-

schaffung von Wasser, wenn die Sektorentätigkeit auf Wasser 

bezogen ist;
68

 

 Von Sektorenauftraggeber vergeben werdende Aufträge zur Lie-

ferung von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung, 

wenn die Sektorentätigkeit auf Gas, Wärme und Elektrizität oder 

auf das Aufsuchen und Fördern von Erdöl, Gas, Kohle und ande-

ren festen Brennstoffen bezogen ist;
69

 

 Aufträgen und Wettbewerben bei denen Sektorenauftraggeber in 

die Lage versetzt werden sollen in Österreich Strom zu erzeu-

gen.
70

 

Weiters gilt das BVergG nicht wenn ein Sektorenauftraggeber Aufträge 

an ein mit ihm verbundenes Unternehmen vergibt.
71

 Diese Regelung im 

§ 176 BVergG gilt u.A. auch für Bauaufträge wenn mindestens 80 % des 

erzielten durchschnittlichen Umsatzes der letzten drei Jahre vom ver-

bundenen Unternehmen aus der Bauleistungserbringung für die mit ihm 

verbundenen Unternehmen stammen.  

Der § 179 BVergG sieht Freistellungen vom Anwendungsbereich vor und 

so fallen Vergabeverfahren von Sektorenauftraggebern nicht unter die 

Bestimmungen des BVergG wenn die Tätigkeit auf einem Markt mit frei-

em Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist und dies durch 

eine Entscheidung der Kommission festgestellt wurde.
72

 Der Zugang zu 

einem Markt gilt als frei wenn dementsprechende Vorschriften der EU in 

Österreich umgesetzt wurden und angewandt werden, oder wenn der 

Nachweis erbracht wird, dass der Zugang zu diesem Markt de jure und 

de facto frei ist.
73

 Die unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte Tätigkeit 

wird aufgrund von Kriterien festgestellt, die im Einklang der Wettbe-

werbsbestimmungen des EG-Vertrages stehen.
74

 Zu den Kriterien zäh-

                                                   
67

 Vgl. § 175 Pkt. 15 BVergG. 

68
 Vgl. § 175 Pkt. 17 BVergG. 

69
 Vgl. § 175 Pkt. 18 BVergG. 

70
 Vgl. § 175 Pkt. 20 BVergG. 

71
 Vgl. § 176 Abs.1 BVergG.  

72
 Vgl. § 179 Abs.1 Z.1 BVergG.  

73
 Vgl. § 179 Abs.2 BVergG.  

74
 Vgl. § 179 Abs.3 BVergG.  
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len die Preise und das tatsächliche oder mögliche Vorhandensein meh-

rerer Anbieter der betreffenden Waren und Dienstleistungen.
75

  

3.3 Gründe für die Ungleichbehandlung von Sektorenauf-
traggebern zu öffentlichen Auftraggebern 

In diesem Abschnitt werden verschiedene exemplarische Gründe für die 

Ungleichbehandlung von Sektorenauftraggeber (3. Teil im BVergG) zu 

öffentlichen AG (2. Teil im BVergG), die im BVergG vorgesehen sind, 

diskutiert.  

3.3.1 Staatlicher Einfluss und fehlender Wettbewerb 

Die Gründe warum Sektorenauftraggeber unter einem (gelockerten) 

Vergaberegime fallen, sind zum einen der staatliche Einfluss und der 

fehlende Wettbewerb.
76

 Der staatliche Einfluss spiegelt sich durch ein 

Naheverhältnis zum Staat, einer besonderen staatlichen Einflussmög-

lichkeit auf das Beschaffungsverhalten und auf traditionell staatlich ein-

geräumten besonderen oder ausschließlicher Rechte wieder.
77

 Die Un-

ternehmen in den stark infrastrukturgeprägten Bereichen agieren an 

Märkten mit nur wenig Wettbewerbsintensität.
78

 Wegen der Netzgebun-

denheit gibt es einen fehlenden Wettbewerb mit Neigung zu Monopolbil-

dung und der Abschottung der Märkte in diesem Bereich.  

3.3.2 Marktnähe 

Die Gefahr, dass die Vergabe von anderen als wirtschaftlichen Überle-

gungen geprägt ist und somit Wettbewerbsverzerrungen auftreten, 

scheint im Sektorenbereich aufgrund einer gewissen Marktnähe geringer 

zu sein als im klassischen Bereich.
79

 Die Marktöffnung mit Wettbewerbs-

druck bedingt eine fortschreitende Liberalisierung.
80

 So war beispiels-

weise der einstmalige monopolistische Postsektor bis zur Einführung der 

Sektorenrichtlinie dem strengen Vergaberegime unterworfen welcher mit 

Öffnung des Marktes zu einem Wettbewerb geführt hat.
81

  

                                                   
75

 Vgl. § 179 Abs.3 BVergG.  

76
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 27. 

77
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 49. 

78
 Vgl. KAHL, A.; ROSENKRANZ, S.: Vergaberecht. S. 27.  

79
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 55.  

80
 Ebd. 

81
 Ebd.  
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3.3.3 Besondere oder ausschließliche Rechte 

Private Auftraggeber führen die Sektorentätigkeit aufgrund besonderer 

oder ausschließlicher Rechte durch.
82

 Diese Rechte werden von einer 

zuständigen Behörde mittels Rechts- oder Verwaltungsvorschriften ge-

währt, dienen der Ausübung einer Sektorentätigkeit und die Sektorentä-

tigkeitsausübung wird einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten, 

sodass eine erhebliche Beeinträchtigung für andere Unternehmen exis-

tiert, diese Tätigkeit auszuüben.
83

  

3.4 Besonderheiten der Sektorenauftraggeber im Bundes-
vergabegesetz 

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Besonderheiten für Sektoren-

auftraggeber, welche im 3. Teil des BVergG vorgesehen sind, gegenüber 

dem klassischen öffentlichen Bereich erläutert.  

3.4.1 Schwellenwerte und Vergabeverfahren 

Die Schwellenwerte, welche im BVergG und der Schwellenwerte-

Verordnung angeführt werden, dienen der Abgrenzung des Ober- und 

Unterschwellenbereichs (OSB und USB), während die Subschwellenwer-

te Wertgrenzen angeben und bestimmen welches Vergabeverfahren an-

gewendet werden kann.  

Die Vergabe von Bauaufträgen erfolgt ab mindestens 5.225.000 € des 

geschätzten Auftragswertes im Oberschwellenbereich, wohingegen Lie-

fer- und Dienstleistungen ab einem geschätzten Auftragswert von 

418.000 € in den Oberschwellenbereich fallen.
84

 Der Schwellenwert von 

5.225.000 € für die Vergabe von Bauaufträgen gilt ebenso für öffentliche 

AG, wohingegen Liefer- und Dienstleistungen einen niedrigeren Schwel-

lenwert (135.000 € bzw. 209.000 €) aufweisen.
85

  

 

Laut §§ 192 und 193 BVergG gibt es folgende Vergabeverfahren:  

 offenes Verfahren; 

 nicht offenes Verfahren;  

                                                   
82

 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 
Bundesvergabegesetz 2006. S. 49.  

83
 Ebd. 

84
 Vgl. § 180 BVergG. 

85
 Vgl. § 12 BVergG. 
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 Verhandlungsverfahren;  

 Rahmenvereinbarung;  

 dynamisches Beschaffungssystem;  

 Direktvergabe; 

 offener oder nicht offener Wettbewerb; 

Die zulässigen Vergabeverfahren im Sektoren-Oberschwellenbereich 

sind gemäß §§ 194 – 199 BVergG:  

 offenes Verfahren; 

 nicht offenes Verfahren nach vorherigem Aufruf zum Wettbe-

werb; 

 Verhandlungsverfahren nach vorherigem Aufruf zum Wettbe-

werb; 

 Verhandlungsverfahren ohne vorherigem Aufruf zum Wettbe-

werb; 

 Rahmenvereinbarung nach Durchführung eines offenen Verfah-

ren, nicht offenes Verfahren nach vorherigem Aufruf zum Wett-

bewerb oder Verhandlungsverfahren; 

 dynamisches Beschaffungssystem nach Durchführung eines of-

fenen Verfahrens; 

 offener oder nicht offener Wettbewerb. 

Es sind dies die gleichen (bei den Sektorenauftraggebern ist der Zusatz 

nach/ohne vorherigem Aufruf zum Wettbewerb angeführt) Vergabever-

fahren wie für öffentliche AG. Eine Ausnahme bildet der wettbewerbliche 

Dialog. Dieser ist deshalb für Sektoren-AG nicht vorgesehen, da die Sek-

toren-AG jederzeit ein Verhandlungsverfahren nach vorherigem Aufruf 

zum Wettbewerb starten können.
86

 Öffentliche AG können im Ober-

schwellenbereich ohne zusätzliche Voraussetzungen grundsätzlich nur 

zwischen dem offenen Verfahren und dem nicht offenen Verfahren mit 

vorheriger Bekanntmachung wählen, wohingegen die Sektorenauftrag-

geber auch die Möglichkeit haben, ein Verhandlungsverfahren nach vor-

herigem Aufruf zum Wettbewerb durchzuführen.
87

 Anders als im öffentli-

                                                   
86

 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 
Bundesvergabegesetz 2006. S. 160. 

87
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 630. 



 Sektorenauftraggeber nach Bundesvergabegesetz 

 29-Mär-2016 21 

chen Bereich sind die Gründe für die Durchführung eines Verhandlungs-

verfahrens im Sektorenbereich nicht schriftlich festzuhalten.
88

  

Im Unterschwellenbereich gilt eine freie Wahl des Vergabeverfahrens. 

Lediglich die Direktvergabe
89

 und die Direktvergabe nach vorherigem 

Aufruf zum Wettbewerb
90

 sind nur bis zu einem geschätzten Auftrags-

wert bei Bauaufträgen von € 100.000 bzw. € 500.000 zulässig.  

3.4.2 Bekanntmachungen, Aufruf zum Wettbewerb 

Öffentliche AG haben im Sinne des BVergG eine Auftragsbekanntma-

chung zu tätigen, während Sektorenauftraggeber mit einem Aufruf zum 

Wettbewerb das Vergabeverfahren einleiten.
91

 Laut § 207 BVergG ist 

mittels diesen Aufrufs bekannt zu machen:  

 eine beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleis-

tungsauftrages mit dem jeweiligen Verfahren, 

 eine beabsichtigte Durchführung von einem Wettbewerb (offen 

oder nicht offen), 

 der beabsichtigte Abschluss einer Rahmenvereinbarung, 

 die beabsichtigte Einrichtung eines dynamischen Beschaffungs-

systems. 

Im Aufruf zum Wettbewerb ist auch anzugeben welche Nachweise hin-

sichtlich Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit vorzulegen 

sind.
92

 Bei einer allfälligen Berichtigung der Bekanntmachung ist diese 

ebenso bekannt zu machen wie die ursprüngliche.
93

 Der Sektorenauf-

traggeber kann, wie auch der öffentliche Auftraggeber, ein Beschaffer-

profil im Internet veröffentlichen. Dieses Beschafferprofil kann Bekannt-

machungen, geplante und vergeben Aufträge, laufende Vergabeverfah-

ren und Informationen des Kontaktes enthalten.
94

  

Im Oberschwellenbereich hat der Aufruf zum Wettbewerb durch eine Be-

kanntmachung gemäß dem Standardformular
95

 zu erfolgen. Weitere Ar-

                                                   
88

 A.a.O. S. 633. 

89
 Vgl. § 201 BVergG. 

90
 Vgl. § 201a BVergG. 

91
 Vgl. GAST. G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 181. 

92
 Vgl. § 207 Abs 3 BVergG. 

93
 Vgl. § 208 BvergG. 

94
 Vgl. § 209 BVergG. 

95
Standardformulare sind unter http://simap.ted.europa.eu/de/web/simap/standard-forms-for-public-procurement [Datum 

des Zugriffs: 08.03.2016 11:16] abrufbar und beziehen sich auf die neue EU-Richtlinie 2014/25/EU. 
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ten des Aufrufs zum Wettbewerb sind eine regelmäßige nichtverbindliche 

Bekanntmachung und eine Bekanntmachung über das Bestehen eines 

Prüfsystems.
96

  

Laut § 214 BVergG haben Sektorenauftraggeber am Beginn des jeweili-

gen Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine regelmäßige nichtverbindliche 

Bekanntmachung zu veröffentlichen. Damit hat der Sektorenauftragge-

ber im offenen Verfahren die Möglichkeit einer Verkürzung der Ange-

botsfrist.
97

 Bei Bauaufträgen sind wesentliche Angaben hinsichtlich der 

Merkmale der Aufträge oder Rahmenvereinbarungen enthalten. Dies be-

trifft Bauaufträge die der Sektorenauftraggeber in den nächsten 12 Mo-

naten vergeben bzw. abschließen will.
98

  

Laut § 215 BVergG hat die Bekanntmachung über das Bestehen eines 

Prüfsystems Angaben im Bezug auf den Zweck des Prüfsystems und In-

formationen wie die Prüfungsregeln angefordert werden können zu ent-

halten und dies ist mittels eines entsprechenden Standardformulars be-

kannt zu machen. Bei einer Laufzeit des Systems von mehr als drei Jah-

ren ist neben der Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens eine jähr-

liche Bekanntmachung vorgesehen.
99

 Die Teilnehmer für ein nicht offe-

nes Verfahren oder eines Verhandlungsverfahren sind unter den Unter-

nehmen auszuwählen, welche sich im Rahmen dieses Prüfsystems qua-

lifiziert haben.
100

  

Die Bekanntmachung in Österreich für Sektoren-AG über die Medien 

folgt den Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber. Eine Unterschei-

dung gibt es hinsichtlich einer längeren Frist von zwei Monaten zur 

Übermittlung der Informationen auf elektronischem Weg.
101

  

Im Unterschwellenbereich hat ein Aufruf zum Wettbewerb über eine Be-

kanntmachung im amtlichen Publikationsmedium oder, sofern eingerich-

tet, durch Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfsystems zu er-

folgen. Dabei können die beabsichtigte Vergabe eines Bauauftrages im 

offenen Verfahren, die beabsichtigte Durchführung eines Wettbewerbes, 

der beabsichtigte Abschluss einer Rahmenvereinbarung nach einem of-

fenen Verfahren, die beabsichtigte Einrichtung eines dynamischen Be-

schaffungssystems nur durch die Bekanntmachung im amtlichen Publi-

kationsmedium bekannt gemacht werden.
102

  

                                                   
96

 Vgl. § 213 Abs 1 BVergG. 

97
 Siehe § 224 Abs. 2 BVergG. 

98
 Vgl. § 214 BVergG. 

99
 Vgl. KROPIK, A.; MILLE, A.; SACHS, M.: Das Vergaberecht in Österreich, Kurzkommentar & Gesetzestext - Das 

Bundesvergabegesetz 2006 inklusive Novelle 2012. S. 108. 

100
 Vgl. § 215 BVergG. 

101
 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 

Bundesvergabegesetz 2006. S. 185. 

102
 Vgl. § 218 BVergG. 
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3.4.3 Fristen 

Die Fristen im Sektoren-Oberschwellenbereich sind für die einzelnen 

Vergabeverfahren unterschiedlich geregelt. Einen Überblick zeigt die 

Tabelle 3.1.  

Im offenen Verfahren ist grundsätzlich die Frist für den Eingang der An-

gebote (Angebotsfrist) mit mindestens 52 Tagen festgesetzt. Die Be-

rechnung beginnt mit dem Tag der Absendung der Bekanntmachung.
103

 

Diese Frist kann auf mindestens 22 Tage verkürzt werden, wenn der 

Sektorenauftraggeber mindestens 52 Tage vorher bzw. höchstens 

12 Monate vor dem Absenden der Bekanntmachung eine regelmäßige 

nichtverbindliche Bekanntmachung (siehe Abschnitt 3.4.2) mit dem ein-

schlägigen Standardformular veröffentlicht hat.
104

 Bei einer elektroni-

schen Erstellung und Übermittlung der Bekanntmachung kann die Ange-

botsfrist um 7 Tage verkürzt werden.
105

 Diese Frist kann um 5 Tage ver-

kürzt werden wenn die Ausschreibungsunterlagen und alle zur Vergabe 

nötigen Unterlagen elektronisch frei, direkt und vollständig verfügbar 

sind. Der Sektorenauftraggeber hat dies ab dem Zeitpunkt der erstmali-

gen Verfügbarkeit der Bekanntmachung mit der Internet-Adresse anzu-

geben.
106

 Die genannten Verkürzungen im offenen Verfahren sind kumu-

lierbar aber die Angebotsfrist muss mindestens 15 Tage ab dem Tag der 

Absendung des Aufrufs zum Wettbewerb betragen.
107

  

Die Bewerbungsfrist beim nicht offenen Verfahren und dem Verhand-

lungsverfahren jeweils nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb für den 

Eingang von Teilnahmeanträgen beträgt mindestens 15 Tage ab Absen-

dung der Bekanntmachung.
108

 Falls eine Aufforderung zur Interessens-

bestätigung vorliegt, beträgt die Bewerbungsfrist mindestens 22 Tage. 

Bei Aufforderung der Interessensbestätigung auf elektronischem Weg 

oder mittels Fax kann diese Frist auf mindestens 15 Tage herabgesetzt 

werden.
109

 Die Angebotsfrist kann im gegenseitigen Einvernehmen mit 

den Bietern festgelegt werden. Erfolgt keine einvernehmliche Festlegung 

so muss der Sektorenauftraggeber die Angebotsfrist mit mindestens 

10 Tagen ab Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe festset-

zen.
110

  

                                                   
103

 Vgl. § 224 Abs. 1 BVergG. 

104
 Vgl. § 224 Abs. 2 BVergG. 

105
 Vgl. § 225 Abs. 1 BVergG. 

106
 Vgl. § 225 Abs. 2 BVergG. 

107
 Vgl. § 225 Abs. 3 BVergG. 

108
 Vgl. § 226 Abs. 1 Pkt. 1 BvergG. 

109
 Vgl. § 226 Abs. 1 Pkt. 2 BVergG. 

110
 Vgl. § 226 Abs. 2 und 3 BVergG 
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Tabelle 3.1 Mindestfristen im Sektoren-Oberschwellenbereich
111

 

Verfahrensart Bewerbungsfrist Angebotsfrist 

offenes Verfahren - 52 Tage 

nach regelmäßiger nicht 
verbindlicher Bekanntma-

chung 

- 22 Tage 

bei elektronischer Über-
mittlung der Bekanntma-

chung 

- Verkürzung um 
7 Tage 

wenn Ausschreibungsun-
terlagen im Internet 

- Verkürzung um 
5 Tage (jedoch 

mindestens 
15 Tage) 

nicht offenes Verfahren 
nach vorherigem Aufruf 

zum Wettbewerb 

  

elektronisch oder per Fax 
mit Standardformular 

15 Tage einvernehmlich oder 
10 Tage 

aufgrund Aufforderung zur 
Interessensbestätigung 

22 Tage; Verkürzung 
um 7 Tage bei Über-
sendung der Auffor-
derung per E-Mail 

oder Fax 

einvernehmlich oder 
10 Tage 

Verhandlungsverfahren 
nach vorherigem Aufruf 

zum Wettbewerb 

  

mit Standardformular 15 Tage einvernehmlich oder 
10 Tage 

aufgrund Aufforderung zur 
Interessensbestätigung 

22 Tage; 15 Tage 
bei Übersendung der 
Aufforderung per E-

Mail oder Fax 

einvernehmlich oder 
10 Tage 

 

Im OSB des klassischen Bereichs (öffentlicher AG) entsprechen die Fris-

ten im offenen Verfahren jenen im Sektorenbereich. Die Fristen im nicht 

offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und im Verhand-

lungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung sind anders geregelt 

(siehe Tabelle 3.2).  

                                                   
111

 vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 
Bundesvergabegesetz 2006. S. 199 ff 
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Tabelle 3.2 Mindestfristen im klassischen Oberschwellenbereich
112

 

Verfahrensart Bewerbungsfrist Angebotsfrist 

offenes Verfahren - 52 Tage 

nach Vorinformation - 22 Tage 

bei elektronischer Über-
mittlung der Bekanntma-

chung 

- Verkürzung um 
7 Tage 

wenn Ausschreibungsun-
terlagen im Internet 

- Verkürzung um 
5 Tage (jedoch 

mindestens 
15 Tage) 

nicht offenes Verfahren 
mit vorheriger Bekannt-

machung 

37 Tage 40 Tage 

nach Vorinformation keine Änderung 22 Tage 

elektronische Übermittlung 
der Bekanntmachung 

Verkürzung um 
7 Tage 

keine Änderung 

wenn Ausschreibungsun-
terlagen im Internet 

keine Änderung Verkürzung um 
5 Tage 

bei Dringlichkeit 15 Tage 10 Tage 

bei Dringlichkeit, sofern 
Bekanntmachung elektro-

nisch übermittelt 

10 Tage keine Änderung 

Verhandlungsverfahren 
mit vorheriger Bekannt-

machung 

37 Tage nicht vorgegeben 

bei elektronischer Über-
mittlung der Bekanntma-

chung 

Verkürzung um 
7 Tage 

- 

bei Dringlichkeit 15 Tage - 

bei Dringlichkeit, sofern 
Bekanntmachung elektro-

nisch übermittelt 

10 Tage - 

 

Im Unterschwellenbereich gibt es für Sektorenauftraggeber einen groß-

zügigen Spielraum im Bezug der Fristen, da es keine festgelegten Min-

destfristen gibt. Die Fristen sind so zu bemessen und festzusetzen dass 

ausreichend Zeit für die Handlungen der betroffenen Unternehmen vor-

                                                   
112

 vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 
Bundesvergabegesetz 2006. S. 194.  
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handen ist.
113

 Im öffentlichen Bereich existieren auch im USB festgesetz-

te Fristen (siehe Tabelle 3.3).  

Tabelle 3.3 Mindestfristen im klassischen Unterschwellenbereich
114

 

Verfahrensart Bewerbungsfrist Angebotsfrist 

offenes Verfahren - 22 Tage 

wenn Ausschreibungsun-
terlagen im Internet 

- Verkürzung um 
3 Tage  

in besonders begründeten 
Fällen wie bei Dringlichkeit 
oder kleinen Auftragswer-

ten 

- angemessen 

nicht offenes Verfahren 
mit vorheriger Bekannt-

machung 

14 Tage 22 Tage 

wenn Ausschreibungsun-
terlagen im Internet 

keine Änderung Verkürzung um 
3 Tage 

in besonders begründeten 
Fällen wie bei Dringlichkeit 
oder kleinen Auftragswer-

ten 

angemessen angemessen 

nicht offenes Verfahren 
ohne Bekanntmachung 

- 22 Tage 

wenn Ausschreibungsun-
terlagen im Internet 

- Verkürzung um 
3 Tage 

in besonders begründeten 
Fällen wie bei Dringlichkeit 
oder kleinen Auftragswer-

ten 

- angemessen 

Verhandlungsverfahren 
mit vorheriger Bekannt-

machung 

14 Tage nicht vorgegeben 

in besonders begründeten 
Fällen wie bei Dringlichkeit 
oder kleinen Auftragswer-

ten 

angemessen nicht vorgegeben 

                                                   
113

 Vgl. GAST, G.: Das öffentliche Vergabewesen in Österreich – Praxishandbuch zur Auftragsvergabe nach dem neuen 
Bundesvergabegesetz 2006. S. 200. 

114
 A.a.O. S. 197.  
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3.4.4 Eignung der Unternehmer und Prüfsystem 

Für öffentliche AG sind in den §§ 69 – 77 BVergG die Eignungsanforde-

rungen und Eignungsnachweise definiert. 

Im Gegensatz zum öffentlichen AG ist die Eignungsprüfung im Sekto-

renbereich vereinfacht.
115

 Sektorenauftraggeber haben im Vergabever-

fahren objektive Eignungskriterien festzulegen.
116

 Der öffentliche AG ist 

an die in §§ 71 ff BVergG abschließend aufgezählten Nachweise (Nach-

weis der Befugnis, Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit, Nachweis 

der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Nachweis der 

technischen Leistungsfähigkeit) gebunden, eine diesbezügliche Rege-

lung ist im Sektorenbereich nicht vorgesehen.
117

 Sektorenauftraggeber 

können mit dem Sachlichkeitsgrundsatz frei festlegen, welche Nachwei-

se für die Eignung von den Bietern erbracht werden sollen.
118

 Die objek-

tiven Eignungskriterien hat der Sektorenauftraggeber festzulegen und 

sind den interessierten Unternehmen zugänglich zu machen.
119

  

Werden diese Eignungskriterien nicht erfüllt, so ist das betroffene Unter-

nehmen vom Vergabeverfahren auszuschließen.
120

  

Wird ein Aufruf zum Wettbewerb mit der Bekanntmachung über das Be-

stehen eines Prüfsystems durchgeführt, so werden die Unternehmer 

gemäß § 232 BVergG geprüft und ausgewählt.
121

  

Die Ausschlussgründe sind bei öffentlichen AG als Sektorenauftraggeber 

zwingend vorzusehen, bei den öffentlichen Unternehmen als Sektoren-

auftraggeber und private Sektorenauftraggeber ist ein Ausschluss nicht 

zwingend sondern nur fakultativ.
122

 Die Ausschlussgründe für die Teil-

nahme am Vergabeverfahren sind z.B. rechtskräftige Verurteilung, Insol-

venzverfahren, Liquidation, Nichterfüllung von Zahlung der Sozialversi-

cherungsbeiträge oder Steuern und falsche oder keine Auskünfte über 

die Befugnis, berufliche Zuverlässigkeit, technische und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit.
123

  

Laut § 232 BVergG können Sektorenauftraggeber ein Prüfsystem (ent-

spricht einem Präqualifikationssystem) einrichten und betreiben. Bei 

Vorhandensein eines eingerichteten Prüfsystems können sich die Unter-

                                                   
115

 Vgl. ELSNER, B.: Bundesvergabegesetz 2006 - Das neue Vergaberecht 2006 idF der BVergG-Novelle 2007. S. 104. 

116
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 641. 

117
 Ebd. 

118
 Ebd.  

119
 Vgl. § 228 Abs.1 BVergG. 

120
 Vgl. § 228 Abs.2 BVergG. 

121
 Vgl. § 228 Abs.3 BVergG. 

122
 Vgl. § 229 BVergG. 

123
 Ebd.  
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nehmer jederzeit einer Prüfung unterziehen und Unternehmen besitzen 

die Eignung, wenn sie im Prüfsystem aufscheinen.
124

 Die Prüfkriterien 

und Prüfregeln sind objektiv festzulegen. Erfolgreiche Unternehmer, wel-

che das Prüfsystem bestanden haben, sind in ein Verzeichnis aufzu-

nehmen.
125

 Hat man nun einen Aufruf zum Wettbewerb durch eine Be-

kanntmachung über das Bestehen eines Prüfsystems, so sind bei einem 

nicht offenen Verfahren oder bei einem Verhandlungsverfahren nur jene 

Teilnehmer möglich, die sich im Rahmen des Prüfsystems qualifiziert 

haben.
126

  

3.4.5 Ausschreibung 

Hinsichtlich der Ausschreibung im Oberschwellenbereich kommen für 

Sektorenauftraggeber die gleichen Bestimmungen wie für den öffentli-

chen Auftraggeber zum Tragen, es gibt jedoch einige weniger strenge 

Vorgaben bei der Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen.
127

 Im 

§ 235 BVergG scheinen dabei folgende Regelungen des § 78 BVergG 

nicht auf:  

 Spezielle Vorgaben für die Projektierung und Ausschreibung um-

weltgerechter Leistungen;  

 Vorgaben dass die Ausschreibungsunterlagen bei einer konstruk-

tiven Ausschreibung so zu gestalten sind, dass diese sowohl für 

das Angebot als auch für den Leistungsvertrag verwendet werden 

können;  

 Die Möglichkeit zur Bildung von Teilangebotspreisen bei Teilleis-

tungen oder von Variantenangeboten;  

 Dass in den Ausschreibungsunterlagen nur eine Stelle für die 

rechtsgültige Unterfertigung des Angebots durch den Bieter vor-

zusehen ist.  

Die Leistungsbeschreibung kann im Sektorenoberschwellenbereich, 

gleich wie im öffentlichen Bereich, konstruktiv oder funktional erfolgen.
128

 

Es fehlen im Sektorenbereich jedoch allgemeine Vorgaben über die Er-

stellung eines Leistungsverzeichnisses und eines Leistungsvertrages, 

insbesondere gibt es keine Verpflichtung auf geeignete Leitlinien wie 

                                                   
124

 Vgl. § 232 Abs.1 BVergG. 

125
 Vgl. $ 232 BVergG. 

126
 Vgl. § 232 Abs. 11 BVergG. 

127
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 639. 

128
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 639. 
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ÖNORMEN oder auf standardisierte Leistungsbeschreibungen zurück-

zugreifen.
129

  

Im Sektorenunterschwellenbereich werden im § 248 BVergG alle Rege-

lungen der Vergabe im Sektoren-USB zusammengefasst.
130

 Die Vorga-

ben im § 248 BVergG für den Sektoren-USB sind dabei:  

 Verpflichtung zur rechtzeitigen Bekanntmachung der Leistun-

gen;
131

  

 Technische Spezifikationen in den Ausschreibungsunterlagen 

sind so festzulegen dass den Zugangskriterien für Menschen mit 

Behinderung oder der Konzeption für alle Benutzer Rechnung ge-

tragen wird;
132

  

 Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Angebote;
133

  

 Genaue Bezeichnung des Sektorenauftraggebers und der verge-

benden Stelle mit Hinweis auf die Anwendbarkeit des BVergG für 

den USB und der Nennung der zuständigen Vergabekontrollbe-

hörde;
134

  

 Nennung der erforderlichen Eignungsnachweise, falls nicht schon 

im Aufruf zum Wettbewerb erfolgt;
135

  

 Gewichtung bzw. Reihung der Zuschlagskriterien;
136

  

 Erfolgt keine Festlegung betreffend dem Zuschlagsprinzip so gilt 

das Billigstbieterprinzip;
137

  

 Hinsichtlich Alternativ- und Abänderungsangeboten, elektronisch 

einzureichenden Angebote sowie der Leistungsbeschreibung gel-

ten die gleichen Regelungen wie im OSB.
138

  

                                                   
129

 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S.  640.  

130
 Ebd.  

131
 Vgl. § 248 Abs.2 BVergG. 

132
 Vgl. § 248 Abs.3 BVergG. 

133
 Vgl. § 248 Abs.4 BVergG.  

134
 Vgl. § 248 Abs.5 BVergG.  

135
 Vgl. § 248 Abs.6 BVergG.  

136
 Vgl. § 248 Abs.7 BVergG.  

137
 Vgl. § 248 Abs.7 BVergG.  

138
 Vgl. § 248 Abs.8-10 BVergG.  
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3.4.6 Angebot 

Die Regelungen für die Sektorenauftraggeber in den Bereichen der All-

gemeinen Bestimmungen für Angebote im OSB, die Form und der Inhalt 

der Angebote entsprechen dem öffentlichen Bereich. Ein zu hinterlegen-

des Vadium ist im Sektorenbereich nicht vorgesehen.
139

  

Für die Einreichung der Angebote in Papierform haben die Sektorenauf-

traggeber zu beachten, dass die Angebote in einem verschlossenen 

Umschlag innerhalb der Angebotsfrist einlangen.
140

  

Wie schon bei der Ausschreibung gelten auch für Angebote im Sektoren-

Unterschwellenbereich ausschließliche Bestimmungen. Gemäß 

§ 263 BVergG sind dies:  

 Angebote haben sich an die Ausschreibungsunterlagen zu halten 

und die vorgeschriebene Form aufweisen.  

 Veränderungen müssen bemerkbar oder nachweisbar sein.  

 Bei Korrekturen durch den Bieter sind diese eindeutig und klar un-

ter Angabe des Datums und der Unterschrift durchzuführen.  

 Das Angebot muss insbesondere den Namen und den Ge-

schäftssitz des Bieters enthalten. Bei Arbeitsgemeinschaften ist 

der bevollmächtigte Vertreter zu nennen und bei einer Bieterge-

meinschaft eine Erklärung, dass diese Bietergemeinschaft im Fal-

le des Zuschlags die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringt. 

Die für den Postempfang berechtigte Stelle ist mit Adresse anzu-

geben. Weiters ist dies mit Datum und einer rechtsgültigen Unter-

schrift des Bieters zu versehen.  

 Mit dem Ablauf der Angebotsfrist beginnt die kurz zu haltende Zu-

schlagsfrist und währenddessen ist der Bieter an sein Angebot 

gebunden.  

3.4.7 Entgegennahme, Öffnung, Prüfung und Ausscheiden der 

Angebote 

Die einlangenden Angebote sind in ein Verzeichnis einzutragen und bis 

zur Öffnung zu verwahren.
141

 Es sind keine Auskünfte über die Bieter 

und der Anzahl der Angebote zu erteilen und der Sektorenauftraggeber 

darf vom Inhalt der Angebote erst nach Ablauf der Angebotsfrist Kennt-
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 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 642.  

140
 Vgl. § 259 BVergG. 

141
 Vgl. § 264 Abs 1 und 3 BVergG. 
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nis erhalten.
142

 Diese Vorgaben des § 264 BVergG entsprechen jenen 

für den öffentlichen Bereich im § 117 BVergG. Dort ist zusätzlich gere-

gelt, dass auf dem verschlossenen Umschlag Datum und Uhrzeit des 

Eingangs des Angebotes zu vermerken ist. Die Entgegennahme von 

elektronisch übermittelten Angeboten ist in beiden Bereichen gleich ge-

regelt. Laut § 264 Abs. 5 BVergG ist für Sektorenauftraggeber keine for-

malisierte Öffnung der Angebote erforderlich. Im klassischen öffentlichen 

Bereich regelt § 118 BVergG die Öffnung und sieht darin auch eine Nie-

derschrift vor, diese entfällt für Sektorenauftraggeber ebenfalls.  

Laut § 122 BVergG ist im klassischen Bereich die Prüfung und Beurtei-

lung der Angebote von fachlichen unbefangenen und unabhängigen 

Personen durchzuführen. Diese Regelung fehlt zwar im Sektorenbereich, 

jedoch gebietet das Sachlichkeitsprinzip als auch das Gleichbehand-

lungsgebot eine diesbezügliche Durchführung. Die Prüfung der Angebo-

te in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht erfolgt sowohl im klassi-

schen Bereich als auch im Sektorenbereich nach den in der Ausschrei-

bung festgelegten Kriterien und läuft gleich ab.
143

 Dabei ist gemäß 

§ 267 Abs. 2 BVergG jedes für die Zuschlagserteilung in Betracht kom-

mende Angebot hinsichtlich:  

 der Einhaltung der angeführten Grundsätze in § 187 Abs. 1 

BVergG,  

 der geforderten Eignungsnachweise nach § 231 BVergG,  

 der rechnerischen Richtigkeit,  

 der Angemessenheit der Preise und 

 der Entsprechung der sonstigen Bestimmung der Ausschreibung, 

insbesondere ob es formrichtig und vollständig ist, zu prüfen.  

Im Unterschied zum klassischen Bereich (§§123 – 128 BVergG) sind im 

Sektorenteil keine Regelungen über das Vorgehen bei Mangelhaftigkeit 

von Angeboten, Aufklärungsgesprächen und Erörterungen sowie der 

Niederschrift über die Angebotsprüfung vorgesehen. Der Sektorenauf-

traggeber hat jedoch, laut § 187 BVergG, auf die geltenden Grundsätze 

im Vergabeverfahren, wie dem Transparenzgebot und dem Diskriminie-

rungsverbot, zu achten.
144

  

Der Sektorenauftraggeber muss bei Angeboten mit einem für die Leis-

tung ungewöhnlich niedrigen Gesamtpreis oder bei begründeten Zwei-

                                                   
142

 Vgl. § 264 Abs. 2 und 4 BVergG. 

143
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 644. 

144
 Ebd.  
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feln an der Angemessenheit der Preise vertieft prüfen.
145

 Im klassischen 

Bereich gibt es zusätzlich die Regelung dass bei Angeboten mit zu ho-

hen oder zu niedrigen Einheitspreisen in wesentlichen Positionen vertieft 

geprüft werden muss.
146

  

Die Ausscheidungsgründe, welche im § 269 BVergG nicht abschließend 

aufgezählt sind, entsprechen jenen für den klassischen Bereich und sind 

nur für den Sektorenoberschwellenbereich zwingend zu beachten.
147

 Der 

Sektorenauftraggeber kann (nicht zwingend) im USB aus den angeführ-

ten Gründen ein Angebot ausscheiden.
148

  

3.4.8 Widerruf 

Gemäß § 278 BVergG kann der Sektorenauftraggeber ein Vergabever-

fahren aus sachlichen Gründen widerrufen. Eine Auflistung von Gründen 

erfolgt dabei nicht.  

Im Gegensatz dazu sind beim öffentlichen AG Gründe für den Widerruf 

eines Vergabeverfahrens vor Ablauf der Angebotsfrist
149

 und Gründe für 

den Widerruf eines Vergabeverfahrens nach Ablauf der Angebotsfrist
150

 

vorgesehen. Darunter fällt auch die Nennung, dass ein Vergabeverfah-

ren widerrufen werden kann wenn dafür sachliche Gründe bestehen.
151

  

3.4.9 Beendigung des Vergabeverfahrens 

Gemäß § 276 BVergG endet das Vergabeverfahren beim Sektoren-AG 

mit dem Zustandekommen des Leistungsvertrages oder durch einen Wi-

derruf. Dies entspricht der Regelung für öffentliche AG im § 135 BVergG.  

Ist in der Ausschreibung keine Zuschlagsfrist angegeben, so beträgt die 

Zuschlagsfrist im Sektorenoberschwellenbereich  zwei Monate, im Sek-

torenunterschwellenbereich gibt es keine festgelegten Fristen, die Zu-

schlagsfrist ist jedoch kurz zu halten.
152

 Für öffentliche AG beträgt die 

Zuschlagsfrist, bei keiner Angabe in der Ausschreibung, ein Monat.
153

  

                                                   
145

 Vgl. § 268 Abs. 2 BVergG.  

146
 Vgl. § 125 Abs. 3 BVergG. 

147
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 645. 

148
 Vgl. § 269 Abs. 2 BVergG.  

149
 Siehe § 138 BVergG. 

150
 Siehe § 139 BVergG. 

151
 Vgl. §§ 138 und 139 BVergG. 

152
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 646. 

153
 Vgl. § 112 Abs.1 BVergG.  
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Im Gegensatz zum öffentlichen AG sind die Dokumentationspflichten für 

Sektorenauftraggeber erheblich reduziert und gelten nur im OSB. Es ist 

kein umfassender Vergabevermerk anzufertigen.  

Die Dokumentationspflicht für Vergabeverfahren im Oberschwellenbe-

reich sieht vor, dass der Sektorenauftraggeber sachdienliche Unterlagen 

mindestens vier Jahre ab Beendigung des Vergabeverfahrens aufzube-

wahren hat.
154

 Diese sachdienlichen Unterlagen begründen die getroffe-

nen Entscheidungen und beinhalten zum Beispiel die Prüfung und Aus-

wahl der Unternehmer mitsamt der Zuschlagserteilung oder Gründe für 

die Durchführung eines Verfahrens ohne vorherigem Aufruf zum Wett-

bewerb.
155

 Bei Vergaben mit elektronisch eingereichten Angeboten gel-

ten dieselben strengeren Vorschriften wie für den öffentlichen AG.
156

  

3.4.10 Tabellarische Gegenüberstellung vom öffentlichen AG und 

Sektoren-AG 

In der Tabelle 3.4 sind die Regelungen für den öffentlichen AG und dem 

Sektoren-AG gegenübergestellt. Zum einen gibt es den normativen Ver-

weis in welchen Paragrafen des BVergG das entsprechende Gebiet (z.B. 

Bekanntmachungen) zu finden ist und zum anderen, welche Besonder-

heiten bzw. Erleichterungen für Sektorenauftraggeber im Gegensatz zum 

öffentlichen AG vorgesehen sind.  

Eine Erweiterung der Tabelle findet sich im Anhang A.1.  

Tabelle 3.4 Gegenüberstellung öffentlicher AG und Sektoren-AG 

 öffentlicher AG Sektoren-AG 

Ausnahme vom 
Geltungsbereich 

§ 10 BVergG § 175 BVergG: entsp-
richt den Regelungen 
für öffentliche AG 

Schwellenwerte § 12 BVergG § 180 BVergG 

Geschätzter Auf-
tragswert und Los-
regel 

§§ 13,14 BVergG §§ 181,182 BVergG 

Grundsätze der 
Vergabe 

§§ 19 – 23 BVergG §§ 187 – 191 BVergG: 
diese entsprechen 
den Regelungen für 
öffentliche AG 
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 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 647. 

155
 Vgl. § 277 BVergG. 

156
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 647. 
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Arten von Verga-
beverfahren 

§§ 25 und 26 BVergG  Gleichen Verfahren 
jedoch ohne wettbe-
werblichen Dialog 

Bekanntmachun-
gen 

§ 46 BVergG als Auf-
tragsbekanntmachung 

§ 207 BVergG als 
Aufruf zum Wettbe-
werb 

Fristen §§ 59 – 63 BVergG 

Im Unterschwellenbe-
reich: §§ 64 - 67 BVergG 

§§ 223 – 226 BVergG: 
prinzipiell abweichen-
de Regelungen  

Im USB so festzuset-
zen dass ausreichend 
Zeit vorhanden ist 
(§ 227 BVergG) 

Ausschreibungs- 
unterlagen 

§ 78 BVergG:  
Grundsätze 

§ 96 BVergG: Leitungs-
beschreibung 

§ 235 BVergG: 
Grundsätze 

§ 246 BVergG: keine 
Verpflichtung auf 
standardisierte Leis-
tungsbeschreibung 

Eignung §§ 69 – 77 BVergG re-
geln die Eignungsanfor-
derungen und Eig-
nungsnachweise 

§ 228 BVergG: Objek-
tive Eignungskriterien  
§ 231 BVergG:  

Spielraum bei Festle-
gung der verlangten 
Nachweise 

§ 232 BVergG: 
Prüfsystem 

Angebot § 106 BVergG: Allge-
meine Bestimmungen 

§ 107 BVergG: Form 

§ 108 BVergG: Inhalt 

§ 109 BVergG: besonde-
re Bestimmungen 

§ 255 BVergG: allge-
meine Bestimmungen 
ident 

§ 256 BVergG: ident 

§ 257 BVergG: ident 

§ 258 BVergG: redu-
ziert und weniger 
streng 

Entgegennahme 
und Öffnung 

§ 117 BVergG: Entge-
gennahme  

§ 119 BVergG: elektro-
nisch übermittelte Ange-
bote 

§§ 118 und 121 regeln 
die Öffnung der Angebo-
te 

§ 264 BVergG: Ent-
gegennahme  

§ 265 BVergG: elekt-
ronisch übermittelte 
Angebote 

§ 264 BVergG: Keine 
formalisierte Öffnung 
der Angebote 
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Angebotsprüfung §§ 122, 123 BVergG 

§ 125 BVergG: vertiefte 
Angebotsprüfung, auch 
bei zu hohen und zu 
niedrigen EHP bei we-
sentlichen Positionen 

§§ 126-128 BVergG:  

Vorgehen bei Mangel-
haftigkeit, Aufklärungs-
gespräche und Erörte-
rungen, Niederschrift 
über die Prüfung 

§ 267 BVergG 

§ 268 BVergG: vertief-
te Angebotsprüfung 

 

 

Nicht vorgesehen 

Ausscheiden von 
Angeboten 

§ 129 BVergG § 269 BVergG: zwin-
gendes Ausscheiden 
nur im OSB 

Zuschlagsfrist § 112 BVergG:  

Max. 5 Monate (in Aus-
nahmeeinzelfällen auch 
7 Monate)  

Bei keiner Angabe in der 
Ausschreibung dann 
1 Monate.  

§§ 260, 263 BVergG:  

Max. 5 Monate (in 
Ausnahmeeinzelfällen 
auch 7 Monate) 

Bei keiner Angabe in 
der Ausschreibung 
dann 2 Monate.  

Im USB kurz zu halten 

Widerruf §§ 138 und 139: Wider-
ruf vor bzw. nach Ablauf 
der Angebotsfrist 

§ 278 BVergG: Ver-
weis Widerruf aus 
sachlichen Gründen 

Dokumentations- 
pflichten 

§ 136 BVergG mit 
Vergabevermerk als Do-
kumentationspflicht 

 

§ 277 BVergG: Redu-
zierte Dokumentati-
onspflicht ohne be-
sonderen Vergabe-
vermerk 

3.5 Wesentliche Unterschiede zum privaten Auftraggeber 

Ein privater AG kann einen Bauauftrag „frei― vergeben. Das heißt, er ist 

keinem geregelten Vergabeverfahren unterworfen und es gibt keine ein-

heitlichen Vorgaben, Regularien oder Verfahrenswege. Bei regelmäßi-

gen Vergaben hat der private Auftraggeber oftmals einen „Pool― von Un-

ternehmen mit denen dieser in der Vergangenheit bereits erfolgreich zu-

sammengearbeitet hat. Eine andere Möglichkeit ist die selbstständige 
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Recherche oder die Auswahl mit dem Planer von infrage kommenden 

Bietern. Vor allem bei seltener Vergabe wird dies so gehandhabt.
157

  

Der private AG setzt einen Termin für die Abgabe der Angebote fest, d.h. 

der private AG ist an keine Fristen gebunden. Im Gegensatz zu den an-

deren Auftraggebern gibt es keine Submission. Der private AG wählt ei-

nen Bieter aus und beauftragt ihn mit der Durchführung des Bauauftra-

ges oder lädt Bieter zuerst noch zu einem Verhandlungsgespräch. In 

diesem werden preisliche Diskrepanzen, Missverständnisse, Vertragsin-

haltsauslegung und Besonderheiten besprochen. Mit dem auftragserhal-

tenden Bieter werden auch problematische Punkte wie zum Beispiel Ver-

tragsfristen, Zahlungsmodalitäten, Sicherheitsleistungen, Kündigungs-

modalitäten, Abnahmemodalitäten, Gewährleistungsfristen, Verantwor-

tungsbereiche verhandelt und festgelegt.
158

  

Aus dem Grund der freien Vergabe und Möglichkeit der Selbstgestaltung 

kann dies als wesentlicher Unterschied zwischen Sektorenauftraggeber 

und privatem AG genannt werden. Private AG können eigene Bestim-

mungen in ihrem Unternehmen ausgearbeitet haben, welche sich an be-

stehende Bestimmungen halten bzw. angelehnt sind. Es besteht für den 

privaten Auftraggeber dennoch die Möglichkeit sich an die Vorgaben des 

BVergG zu halten, wenn er dies so deklariert hat und durchführen möch-

te.  

 

  

                                                   
157

 Vgl. BERNER, F.; KOCHENDÖRFER, B.; SCHACH, R.: Grundlagen der Baubetriebslehre 1 – Baubetriebswirtschaft. 
S. 295. 

158
 A.a.O. S. 296. 
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4 Ausgewählte Fragestellungen 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Fragestellungen behandelt. Die 

ersten zwei Fragestellungen betreffen die Losregelung und den Rechts-

schutz. Diese sind für Sektorenauftraggeber und öffentliche AG zwar   

ident, jedoch werden vielfach Baulose vergeben und auch der Rechts-

schutz spielt vermehrt eine Rolle. Die dritte Fragestellung bezieht sich 

auf die Möglichkeiten zu PPP-Modellen, welche auch für Sektoren-AG 

von Relevanz sein können.  

4.1 Losregelung 

Aufgrund dessen, das Bauprojekte in Baulose unterteilt und separat 

ausgeschrieben werden können, wird hier als eine ausgewählte Frage-

stellung die Losregelung behandelt. Die Losregelung ist sowohl im klas-

sischen Bereich als auch im Sektorenbereich vorgesehen, die Bestim-

mungen hierzu sind gleichlautend. 

Die Schwellenwerte trennen den Oberschwellenbereich vom Unter-

schwellenbereich. Die Vergaberegeln im Ober- und Unterschwellenbe-

reich unterscheiden sich dabei hinsichtlich von der Pflicht zur EU-weiten 

Bekanntmachung, der möglichen Verfahrensarten, den Fristen im 

Vergabeverfahren und im Vergabekontrollverfahren.
159

 Maßgeblich für 

die Bestimmung der Zuordnung ist der geschätzte Auftragswert. Dies ist 

der Gesamtauftragswert der auszuschreibenden Leistungen ohne Um-

satzsteuer und ist vor dem Vergabeverfahren sachkundig zu ermitteln.
160

 

Laut § 182 BVergG ergibt sich bei Bauvorhaben, welches aus mehreren 

Losen besteht und getrennt vergeben werden, der geschätzte Auftrags-

wert durch die Summe aller Lose.
161

 Übersteigt der geschätzte Auf-

tragswert aller Lose den Schwellenwert so sind alle Lose mit dem 

Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich abzuwickeln.
162

 Eine Aus-

nahme bilden jene Lose, welche einen geringeren Auftragswert als 

1 Million Euro aufweisen und zusammen nicht 20 % des geschätzten 

Auftragswertes übersteigen.
163
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 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 99. 

160
 Vgl. § 181 BVergG. 

161
 Vgl. gleiche Regelung im klassischen, öffentlichen Bereich unter § 14 BVergG. 

162
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 111. 

163
 Vgl. § 182 BVergG.  
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Jene Lose, welche mit den Verfahrensbestimmungen im Oberschwellen-

bereich abgewickelt werden, sind vom Auftraggeber vorab festzule-

gen.
164

  

Im Unterschwellenbereich gibt es Subschwellenwerte (siehe 3.4.1), bei 

welchen bis zu Erreichung dieser, vereinfachte Vergabeverfahren zur 

Anwendung kommen.
165

 Der Bundeskanzler kann die verschiedenen 

Schwellenwerte durch eine Verordnung festsetzen (Schwellenwertever-

ordnung).
166

  

Die Losregelung bei Bauaufträgen zielt auf das technisch-funktionale 

und wirtschaftliche Zusammenwirken der einzelnen Bauaufträge (Lose) 

ab und hat das Ziel, dass im Rahmen der Auftragswertermittlung keine 

Aufsplitterung mit einhergehender Schwellenwertumgehung stattfin-

det.
167

  

Die Freiheit des AG über die getrennte oder gemeinsame Vergabe von 

Leistungen besteht, solange sich der AG nicht durch unsachliche Ge-

danken leiten lässt.
168

  

 

Ein Beispiel für die Losregelung:  

Los 1:  1.800.000 € 

Los 2:     900.000 € 

Los 3:  6.100.000 € 

Los 4:     500.000 € 

Los 5:     700.000 € 

Summe:         10.000.000 €  

Die Summe dieser Vergabe übersteigt den Schwellenwert (momentan 

5,225 Mio. € für Bauaufträge) und ist somit durch ein Verfahren im Ober-

schwellenbereich durchzuführen.  

Da die Lose 2, 4 und 5 einen geschätzten Auftragswert von 1 Mio. Euro 

nicht übersteigen, kann ein Los oder hier maximal zwei von der Vergabe 

für OSB ausgenommen werden. Alle drei Lose (Lose 2, 4 und 5) kann 

man hier nicht vom Oberschwellenbereich ausnehmen, da die Summe 

der Lose 2, 4 und 5 (2.100.000 €) 20 % des Auftragswertes übersteigt.  

                                                   
164

 Vgl. KROPIK, A.; MILLE, A.; SACHS, M.: Das Vergaberecht in Österreich, Kurzkommentar & Gesetzestext - Das 
Bundesvergabegesetz 2006 inklusive Novelle 2012. S. 27. 

165
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 100. 

166
 Vgl. § 186 BVergG. 

167
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 109. 

168
 A.a.O. S. 111. 
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4.2 Rechtsschutz 

Gemäß § 163 BVergG gilt für Vergabeverfahren von Sektorenauftragge-

bern das BVergG mit Ausnahme des 2. Teiles, welcher die öffentlichen 

AG behandelt. Der 4. Teil im BVergG regelt den Rechtsschutz von 

Vergabeverfahren die im Vollziehungsbereich des Bundes liegen und der 

5. Teil des BVergG regelt die Vorgangsweise mit der außerstaatlichen 

Kontrolle von Vergabeverfahren und bestimmten zivilrechtlichen Konse-

quenzen. Somit ist der Rechtsschutz in Österreich im Sektorenbereich 

gleich geregelt wie im klassischen Bereich. Die europäische Union sieht 

für den Rechtsschutz im Sektorenbereich die RL 92/13/EWG
169

 mit An-

passungen in der RL 2007/66/EG
170

 vor.  

Welche Behörde in einem allfälligen Nachprüfungsverfahren zuständig 

ist, regelt, wie auch im klassischen Bereich, Art 14b B-VG (Bundesver-

fassungsgesetz).
171

 Das Bundesvergabeamt (BVA) bzw. seit 1.1.2014 

das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für Vergaben durch den 

Bund und jenen Rechtsträger welche einer Kontrolle durch den Rech-

nungshof unterliegen, sowie für private Sektorenauftraggeber.
172

 Bei 

Vergaben eines Landes oder einer Gemeinde sind die jeweiligen Verga-

bekontrollbehörden der Länder (Landesverwaltungsgerichte) zustän-

dig.
173

  

Das BVergG sieht im 4.Teil folgende Möglichkeiten des Rechtsschutzes 

vor:  

 das Nachprüfungsverfahren (§§ 320 ff),  

 die einstweiligen Verfügungen (Provisorialverfahren) (§§ 328 ff) 

und 

 das Feststellungsverfahren (§§ 331 ff).  

Eine zweite Instanz gegen Entscheidungen der Vergabekontrollbehör-

den in Vergaberechtssachen gibt es nicht. Bei Rechtswidrigkeit der Ent-

scheidung kann jedoch Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) erhoben werden, bei Verletzung von verfassungsgesetzlichen 

Recht eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Die 

Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen erfolgt über Zivilgerichte, 

deren Entscheidung kann vom Obersten Gerichtshof überprüft werden.  

                                                   
169

 Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25.Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor.  

170
 Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtli-

nien 89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsver-
fahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge.  

171
 Vgl. HEID SCHIEFER, R.; PRESLMAYR, R.: Handbuch Vergaberecht. 3.Auflage. S. 60. 

172
 Ebd.  

173
 Ebd.  
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4.2.1 Nachprüfungsverfahren 

Gemäß § 320 BVergG kann ein Unternehmer bis zum Ende des Verga-

beverfahrens (Zuschlagserteilung oder Widerruf) bestimmte gesondert 

anfechtbare Entscheidungen des Auftraggebers einer Nachprüfung we-

gen Rechtswidrigkeit bei einer Rechtsschutzbehörde beantragen. Diese 

gesondert anfechtbaren Entscheidungen betreffen insbesondere die 

Ausschreibungsunterlagen, die Ausscheidensentscheidung, die Zu-

schlagsentscheidung bzw. Widerrufsentscheidung.
174

  

4.2.2 Einstweilige Verfügungen 

Die einstweiligen Verfügungen als Provisorialverfahren dienen der Siche-

rung des vorläufigen Rechtsschutzes vor der Zuschlagserteilung.
175

 In 

der Regel wird damit das Vergabeverfahren unterbrochen.
176

  

4.2.3 Feststellungsverfahren 

Ein Feststellungsverfahren kann nach Beendigung des Vergabeverfah-

rens beantragt werden und endet mit einer Feststellung ob das durchge-

führte Verfahren rechtswidrig gewesen ist.
177

 Dies betrifft Verstöße ge-

gen das BVergG hinsichtlich des Zuschlages, des Widerrufs oder der 

Wahl von Vergabeverfahren.
178

 Mit dem Vorliegen eines Feststellungs-

bescheides können Schadenersatzansprüche vor Gericht geltend ge-

macht werden.
179

  

4.3 Möglichkeiten zu Public-Private-Partnership-Modellen 

Die dritte ausgewählte Fragestellung handelt von PPP-Modellen. In die-

sem Kapitel sollen die prinzipiellen und gängigen Möglichkeiten zu PPP-

Modellen erörtert werden.  

Die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge mit der Infrastruktur benötigt 

Investitionen. Das Geld kommt dabei von öffentlichen Institutionen, Ge-

winne der Unternehmen oder anderweitigen Finanzierungsinstrumenten. 

Ein Finanzierungsinstrument ist das Public-Private-Partnership-Modell 

(PPP). Mit der Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und privaten Un-

                                                   
174

 Vgl. § 312 BVergG.  

175
 Vgl. § 328 BVergG.  

176
 Vgl. § 329 Abs.3 BVergG.  

177
 Vgl. § 334 BVergG.  

178
 Vgl. § 331 BVergG.  

179
 Vgl. § 337 BVergG.  
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ternehmen sollen die öffentlichen Aufgaben (z.B. Verfügungstellung von 

Infrastruktur) wirtschaftlicher erfüllt werden.
180

 Dieses Finanzierungsmo-

dell kann auch von Sektorenauftraggeber angewandt werden.  

4.3.1 Begriffsdefinition 

Die Zusammenarbeit in Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb, etc. von 

bislang staatlich erbrachten öffentlichen Leistungen zwischen öffentli-

chen Körperschaften, Privatunternehmen und/oder Nonprofitorganisatio-

nen wird als Public-Private-Partnership (PPP) bezeichnet.
181

 Es gibt zum 

einen die sogenannten Organisations-Public-Private-Partnerships (z.B. 

gemeinsam gegründete Kapitalgesellschaft mit gemeinsamer Organisa-

tion und strategischer Ausrichtung) und zum anderen die projektbezoge-

nen Vertrags-Public-Private-Partnerships (Verträge hinsichtlich der Er-

bringung von Leistung und Kosten mit Risikoverteilung).
182

 Aufgrund ei-

ner fehlenden gemeinschaftlichen Definition bestehen rechtlich und fi-

nanztechnisch komplizierte Konstruktionen.
183

 Laut Stellungnahme der 

Republik Österreich
184

 betreffend Grünbuch PPP versteht man unter 

PPP „eine auf Dauer angelegte Kooperation zwischen der öffentlichen 

Hand und der privaten Wirtschaft in den Bereichen der Planung, Erstel-

lung, Finanzierung, Betreibung und/oder Verwertung von Aufgaben mit 

einer dementsprechend angemessenen Verteilung von Risiko und Ver-

antwortung“.
185

 Da auch keine Regelung im Vergaberecht existiert, 

kommen bei PPP die einschlägigen Rechtsnormen (z.B. Bauauftrag 

nach ÖNORM B 2110) zur Anwendung.
186

  

Die PPP-Projekte werden dabei durch folgende Eigenschaften charakte-

risiert:
187

  

 Langjährige Zusammenarbeit, da die Lebensdauer von z.B. einer 

Infrastruktur lang ist und daher mögliche Entwicklungen in der Zu-

kunft mit zu überlegen sind und die Zusammenarbeit durch Lang-

zeitverträge abgesichert wird. Dies bedarf auf beiden Seiten Ver-

lässlichkeit und Planungssicherheit.  

                                                   
180

 Vgl. BAUER, G.: Projektfinanzierung im öffentlichen Sektor mittels Public-Private-Partnership. Abschlussarbeit. S. 3.  

181
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6046/public-private-partnership-v10.html. Datum des Zugriffs: 27.August.2015, 

14:23 Uhr.  

182
 Ebd.  

183
 Vgl. MITTERLEHNER, B.: PPP in der Daseinsvorsorge. P/S/R Institut Fachbeitrag. S. 2.  

184
 Stellungnahme wurde verfasst von Michael Fruhmann für den Bundeskanzler.  

185
 Vgl. REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESKANZLERAMT: Grünbuch PPP; Stellungnahme der Republik Österreich. S. 2.  

186
 Vgl. MITTERLEHNER, B.: PPP in der Daseinsvorsorge. P/S/R Institut Fachbeitrag. S. 6.  

187
 Vgl. TEGNER, H.; WACHINGER, L.: Public Private Partnerships (PPP) für Schieneninfrastruktur. S. 18.  
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 Lebenszyklusbetrachtung des Projektes, d.h. die Kosten (Pla-

nungs-, Bau-, Unterhaltungs- und Betriebskosten) werden über 

den gesamten Nutzungszeitraum betrachtet.  

 Optimale(r) Risikoteilung / Risikotransfer, d.h. derjenige Partner 

übernimmt die Risiken (z.B. Planungsrisiko, Finanzierungsrisiko, 

Betriebsrisiko, politisches Risiko und rechtliches Risiko) welche er 

am besten wirtschaftlichsten beherrschen kann. Zumeist über-

nimmt der private Partner bedeutsame Risiken von der öffentli-

chen Hand. Diese Risiken sind z.B. politische, finanzielle, betrieb-

liche Risiken und Projektierungs- und Errichtungsrisiken.
188

 

 Outputspezifizierte Leistungsbeschreibung / leistungsorientierte 

Vergütung, d.h. die öffentliche Hand legt die Qualität der Leistung 

fest, wie diese Leistung vom privaten Partner erbracht wird steht 

ihm frei. So entsteht ein Spielraum für Innovation und Kostenop-

timierung.  

Der Vorteil für AN/private Partner ergibt sich dabei neben der Risikover-

teilung und gemeinsamer Nutzung von Wettbewerbsstrukturen und dem 

privaten Unternehmen stehen dadurch die monopolisierten und somit 

unzugänglichen Bereiche zur Verfügung.
189

  

4.3.2 Potenzial und Grundlegendes zu PPP-Modellen 

Die Kooperation von der öffentlichen Hand mit privaten Partnern vereint 

unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte, so ist der öffentliche Partner 

für die Überwachung und Steuerung der gemeinwohlorientierten Ziele 

(Hoheitsfunktion) und der private Partner für die Leistungserbringung 

nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten (mit seinem Know-how und 

Kapital) zuständig (siehe Bild 4.1). Eine reine Privatisierung ohne öffent-

liche Beteiligung z.B. in den Bereichen des Verkehrs und der Ver- und 

Entsorgung kommt für den Staat nicht in Frage, da der Staat die strate-

gische Zielsetzung steuern will bzw. muss.  

 

 

 

 

                                                   
188

Vgl. ÖVG (ÖSTERREICHISCHE VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT) SPEZIAL - BAND59. 
KUMMER, S.; GÜRTLICH, G.H.: PPP-Modelle für die Infrastrukturfinanzierung Anforderungen, Methoden, 
Möglichkeiten. S. 14.  

189
 Vgl. MITTERLEHNER, B.: PPP in der Daseinsvorsorge. P/S/R Institut Fachbeitrag. S. 2.  
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Die öffentlichen Aufgaben können dabei in Hoheits-, Finanzierungs- und 

Leistungsfunktionen unterteilt werden.
192

 Dabei müssen die Hoheitsfunk-

tionen von der öffentlichen Hand erbracht werden, wohingegen bei den 

Finanzierungs- und Leistungsfunktionen Potenziale für die private Betei-

ligung vorliegen (siehe Bild 4.2). In der Finanzierungsfunktion können 

dabei erforderliche Finanzierungsbeiträge bereitgestellt werden. Als Leis-

tungsfunktionen können zum einen der Bau und der Betrieb bereitgestellt 

bzw. durchgeführt werden und zum anderen können Versorgungsfunkti-

onen als Aufgabenerfüllung staatlich geschuldeter Leistungen übernom-

men werden.  

                                                   
190

 GIRMSCHEID, G.: Strategisches Bauunternehmensmanagement - Prozessorientiertes integriertes Management für 
Unternehmen in der Bauwirtschaft. 2.Auflage. S. 498.  

191
 A.a.O. S. 488.  

192
 A.a.O. S. 487.  

 

Bild 4.1 Aufgabenschwerpunkte im PPP
190

 

 

Bild 4.2 Öffentliche Aufgaben und Potenziale für PPP
191
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Im Bereich der PPP existiert ein breites Feld an möglichen Kooperatio-

nen. Die einzelnen PPP-Modelle unterscheiden sich hinsichtlich der Ei-

gentumsverhältnisse, den Grad der formalen Institutionalisierung, der 

Wahrnehmung der Leistungs- und Finanzierungsfunktion.
193

 In Bild 4.3 

sind die Eigentumsverhältnisse und Finanzierung in Abhängigkeit von 

unterschiedlichen Vertrags- und Organisationsmodellen ersichtlich. So 

sind Outsourcingmodelle, wie z.B. Dienstleistungsverträge, während der 

Vertragslaufzeit im überwiegend öffentlichen Eigentum mit geringer pri-

vater Finanzierung. Die strategischen Kooperationsmodelle, wie z.B. Be-

teiligungsmodelle, weisen eine verstärkte private Finanzierung auf und 

diese verstärkte Finanzierung (bis hin zu 100 %) setzt sich bei Kontrakt-

modellen (wie z.B. Miete oder diverse Betreibermodelle) fort.  

Diese verschiedenen Vertrags- und Organisationsformen weisen einen 

unterschiedlichen Kooperationsgrad auf (siehe Bild 4.4). Der Grad der 

Kooperation nimmt von den Outsourcingmodellen über die Kontraktmo-

delle mit längerfristigen Verträgen bis zu den strategischen Kooperati-

onsmodellen mit Gründung von öffentlich-privaten Gesellschaften zu.
195

 

Während bei den Outsourcingmodellen die Investitionskostenoptimie-

rung im Vordergrund steht, ist es bei den Kontraktmodellen und den stra-

tegischen Kooperationsmodellen die Lebenszyklusoptimierung.  

                                                   
193

 GIRMSCHEID, G.: Strategisches Bauunternehmensmanagement - Prozessorientiertes integriertes Management für 
Unternehmen in der Bauwirtschaft. 2.Auflage. S. 490.  

194
 Ebd.  

195
 Ebd.  

 

Bild 4.3 Vertrags- und Organisationsmodelle von PPP
194
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Der Bau von Straßen, Tunnel und Eisenbahnnetze kann z.B. durch Kon-

traktmodelle abgewickelt werden und der Bau von Energienetzen mit 

strategischen Kooperationsmodellen.  

Die PPP-Realisierungskonzepte können unterteilt werden in die Vergabe 

von Konzessionen (darunter fallen die Kontraktmodelle) und in die ge-

meinschaftliche Zusammenarbeit (darunter fallen die strategischen Ko-

operationsmodelle). Die Aufgabenerfüllung (Versorgungsangebot und 

Steuerung) bei Kontraktmodellen erfolgt mit der vertraglichen Vereinba-

rung, wohingegen bei strategischen Kooperationsmodellen die Versor-

gung und Steuerung partnerschaftlich oder die Versorgung durch private 

Unternehmen und die Steuerung durch die öffentliche Hand erfolgt.
197

  

4.3.3 Arten von PPP-Modellen 

Mit PPP-Modellen kann der gesamte Lebenszyklus einer Infrastruktur 

abgedeckt werden.
198

 Es existiert eine Vielzahl unterschiedlichster Mög-

lichkeiten zur Bildung von PPP-Kontraktmodellen (siehe Tabelle 4.1). Die 

jeweilige Kurzbezeichnung setzt sich aus Schlagwörtern zusammen, 

welche den Leistungsinhalt kennzeichnen (z.B. „B― für build = bauen).  

                                                   
196

 GIRMSCHEID, G.: Strategisches Bauunternehmensmanagement - Prozessorientiertes integriertes Management für 
Unternehmen in der Bauwirtschaft. 2.Auflage. S. 491.  

197
 A.a.O. S. 493.  

198
 Vgl. BAUER, G.: Projektfinanzierung im öffentlichen Sektor mittels Public-Private-Partnership. Abschlussarbeit. S. 26.  

 

Bild 4.4 Kooperationsgrad der Vertrags- und Organisationsmodelle von PPP
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Tabelle 4.1 PPP-Kontraktmodelle
199

 

 

 

Grundmodelle von PPP sind u. A. das Betreiber-, Konzessions- und Ko-

operationsmodell.
200

  

4.3.3.1 Betreibermodell 

Das Betreibermodell wird auch als BOT-Modell bezeichnet.
201

 Wie aus 

Tabelle 4.1 ersichtlich, steht BOT für Build Operate Transfer. Ein Privater 

übernimmt dabei im Zuge eines Errichtungs- und Betreibungsvertrages 

bzw. Konzessionsvertrag die Planung, Errichtung und Finanzierung einer 

baulichen Anlage und bekommt im Gegenzug von der öffentlichen Hand 

ein entsprechendes Entgelt (siehe Bild 4.5).
202

 Die Dienstleistung wird 

von der öffentlichen Hand bereitgestellt, der Betrieb wird vom privaten 

Partner durchgeführt. Desweiteren kommt es zu Zahlungen einer Benüt-

                                                   
199

 Siehe GIRMSCHEID, G.: Strategisches Bauunternehmensmanagement - Prozessorientiertes integriertes Management 
für Unternehmen in der Bauwirtschaft. 2.Auflage. S. 505.  

200
 Vgl. 17&4 ORGANISATIONSBERATUNG GMBH: Erfahrungen mit Public Private Partnership im 

Hochleistungsstraßenbau in Europa. S. 10.  

201
 Ebd.  

202
 Ebd.  
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zungsgebühr durch die Dritten an den privaten Partner. Nach einer fest-

gelegten Zeitspanne geht die Anlage ins Eigentum der öffentlichen Hand 

über.
203

 Die Laufzeiten können dabei 30 Jahre und mehr, wie z.B. bei 

Infrastrukturanlagen (Kraftwerke oder Flughäfen), betragen.  

Je nachdem ob ein Grundstück im Eigentum des privaten AG oder des 

öffentlichen AG steht, spricht man auch vom Erwerbermodell oder vom 

Inhabermodell.
205

  

4.3.3.2 Konzessionsmodell 

Beim Konzessionsmodell wird eine, ursprünglich im Aufgabenbereich der 

öffentlichen Hand gelegene, Tätigkeit von einem privaten Partner er-

                                                   
203

 Vgl. BAUER, G.: Projektfinanzierung im öffentlichen Sektor mittels Public-Private-Partnership. Abschlussarbeit. S. 28.  

204
 17&4 ORGANISATIONSBERATUNG GMBH: Erfahrungen mit Public Private Partnership im Hochleistungsstraßenbau in 

Europa. S. 10.  

205
 Vgl. LIEBCHEN, J.; VIERING, M.; ZANNER, G.: Baumanagement und Bauökonomie - Aktuelle Entwicklungen. S. 64.  

 

Bild 4.5 Betreibermodell
204
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bracht.
206

 Dabei wird dem privaten Leistungserbringer (Konzessions-

nehmer bzw. Konzessionär) vom öffentlichen Auftraggeber (Konzessi-

onsgeber) ein Nutzungsrecht eingeräumt und die Leistung an Dritte wird 

gegen Entgelt vom privaten Partner angeboten (siehe Bild 4.6).
207

 Der 

private Partner finanziert sich damit über die Nutzer, welche das anfal-

lende Entgelt entrichten. Der Konzessionär trägt zudem das wirtschaftli-

che Risiko, wenn das erhoffte Entgelt durch Dritte ausbleibt. Ein Konzes-

sionsmodell kann z.B. beim Autobahnbau (Mauteinnahmen) oder bei den 

Parkgebühren angewendet werden.  

4.3.3.3 Kooperationsmodell 

Bei einem Kooperationsmodell gründen die öffentliche Hand und ein pri-

vater Partner eine eigene Gesellschaft mit der die Finanzierung, Planung 

und Errichtung einer Anlage erfolgt, der Betrieb jedoch von einer Betrei-

bergesellschaft übernommen wird (siehe Bild 4.7).
209

 Beherrscht wird 

das gemischtwirtschaftliche Unternehmen (d.h. ein Partner hat bei Ent-

scheidungen eine Sperrminorität) von der öffentlichen Hand, der private 

                                                   
206

 Vgl. 17&4 ORGANISATIONSBERATUNG GMBH: Erfahrungen mit Public Private Partnership im 
Hochleistungsstraßenbau in Europa. S. 10.  

207
 Ebd.  

208
 Ebd.  

209
 A.a.O. S. 11.  

 

Bild 4.6 Konzessionsmodell
208

 



 Ausgewählte Fragestellungen 

 29-Mär-2016 49 

Partner ist in diesem Unternehmen beteiligt. Das gemischtwirtschaftliche 

Unternehmen beauftragt zur Leistungserbringung öffentliche Auftragge-

ber. Dieses Modell findet sich z.B. im Bereich der Wasserversorgung 

bzw. Abwasserentsorgung wieder.  

4.3.4 Eignung und Erfahrung von Sektorenauftraggebern mit PPP 

in Österreich  

Nach Werner sind Projekte aus den Bereichen von öffentlichen Einrich-

tungen (z.B. Schulen, Sportanlagen, Gefängnisse), Energie (z.B. Kraft-

werke), Verkehr (z.B. Tunnel, Brücken, Flughäfen), Städtebau und 

Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Kläranlagen, Wasserversorgung, 

Abwasserentsorgung) für PPP geeignet.
211

  

Wie bereits erwähnt, fehlen im Vergaberecht Definitionen und Bestim-

mungen für PPP-Projekte, sodass die Einordnung und vergaberechtliche 

                                                   
210

 17&4 ORGANISATIONSBERATUNG GMBH: Erfahrungen mit Public Private Partnership im Hochleistungsstraßenbau in 
Europa. S. 11.  

211
 Vgl. WERNER, M.: Vergabe öffentlicher Bauleistungen - Realisierung von Hochbauprojekten im PPP-Modell. S. 105.  

 

Bild 4.7 Kooperationsmodell
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Abwicklung Probleme bereiten kann.
212

 Im Gegensatz zur traditionellen 

Beschaffung ist die Dauer bei der Durchführung der Ausschreibung bei 

PPP-Projekten länger, dies ist durch die höhere Komplexität und der 

rechtlichen Absicherung bedingt.
213

 Damit einher gehen höhere Transak-

tionskosten, welche sich erst ab einem gewissen Projektvolumen rech-

nen. Bei PPP-Projekten kann der gesamte Lebenszyklus betrachtet wer-

den.
214

  

Die zu realisierenden Projekte sollten daher einem Eignungstest unter-

zogen werden, ob diese auf Basis eines PPP-Modells durchführbar 

sind.
215

 Neben der Lebenszyklusbetrachtung, Risikoteilung bzw. Risiko-

transfer und leistungsorientierten Vergütung sind das die zu erwartenden 

Interessen von Privaten, der Haushaltsverträglichkeit und den institutio-

nellen Rahmenbedingungen.
216

  

Die Entscheidungsgründe für PPP-Projekte umfassen Effizienzvorteile, 

Nutzung von privatem Know-how und Kapital, beschleunigte Projektrea-

lisierung und höhere Effektivität.
217

 Mit den kürzeren Realisierungszeiten 

und den Einsparungen z.B. bei den Investitionskosten kann die Haus-

haltsbelastung des Staates verringert werden. PPP-Modelle bieten die 

Möglichkeit verschiedene Leistungen von Anfang an gemeinsam abzu-

wickeln und damit können Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb auf-

einander abgestimmt werden. Ein weiterer Entscheidungsgrund für PPP-

Modelle ist die Risikoübertragung.  

Die Entscheidungsgründe gegen PPP-Projekte umfassen den hohen 

Aufwand in der Projektvorbereitung, Unwirtschaftlichkeit, Auftreten recht-

licher Schwierigkeiten, langer Laufzeit und eingeschränktem Wettbe-

werb.
218

  

4.3.4.1 Beispiel Güterterminal Graz Werndorf 

Das erste PPP-Projekt für den Schienenverkehr in Österreich war der 

Güterterminal Graz Werndorf.
219

 Das Grundstück wurde von der damali-

gen Eisenbahn-Hochleistungsstrecken AG (HL-AG) und nunmehriger 

                                                   
212

 Vgl. PUWEIN, W.; WEINGÄRTLER, M.: Public Private Partnership in Österreich - Aktuelle Bestandsanalyse und Trends. 
S. 17.  

213
 A.a.O. S. 18.  

214
 Ebd.  

215
 Vgl. TEGNER, H.; WACHINGER, L.: Public Private Partnerships (PPP) für Schieneninfrastruktur. S. 25.  

216
 Ebd.  

217
 Vgl. PUWEIN, W.; WEINGÄRTLER, M.: Public Private Partnership in Österreich - Aktuelle Bestandsanalyse und Trends. 

S. 23.  

218
 Vgl. PUWEIN, W.; WEINGÄRTLER, M.: Public Private Partnership in Österreich - Aktuelle Bestandsanalyse und Trends. 

S. 24.  

219
Vgl. ÖVG (ÖSTERREICHISCHE VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT) SPEZIAL - BAND59. 
KUMMER, S.; GÜRTLICH, G.H.: PPP-Modelle für die Infrastrukturfinanzierung Anforderungen, Methoden, 
Möglichkeiten. S. 2.  
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ÖBB-Infrastruktur Bau AG, von der Schieneninfrastrukturfinanzierungs-

Gesellschaft (SCHIG) im Jahre 1999 erworben und es wurde die 

100%ige Tochterprojektgesellschaft Güterterminal Werndorf PPP-

Realisierungs GmbH (GWP) gegründet.
220

 Die HL-AG errichtete die Inf-

rastruktur und übergab diese nach Fertigstellung der GWP, welche die 

Infrastruktur weiter verpachtete an die Cargo Center Graz Betriebsge-

sellschaft m.b.H. & Co KG (CCG).
221

 Die CCG schloss mit der Firma 

Immorent einen Leasingvertrag ab, diese errichtete die Hallen und Büros 

und im Juni 2003 wurde die gesamte Anlage von der GWP an die CCG 

übergeben.
222

 Die Projektstruktur ist in Bild 4.8 ersichtlich.  

Das Finanzierungsmodell des Güterterminals ist in Bild 4.9 dargestellt. 

Die CCG betreibt und vermietet bzw. verpachtet die Hallenflächen weiter 

an Logistikunternehmen und Spediteure und zahlt die Errichtungskosten 

der Infrastruktur über einen 30 Jahre laufenden Pachtvertrag an die 

GWP zurück.  

                                                   
220

 Vgl. PUWEIN, W.; WEINGÄRTLER, M.: Public Private Partnership in Österreich - Aktuelle Bestandsanalyse und Trends. 
S. 8.  

221
 Ebd.  

222
 A.a.O. S. 9.  

223
 PUWEIN, W.; WEINGÄRTLER, M.: Public Private Partnership in Österreich - Aktuelle Bestandsanalyse und Trends. S. 

9.  

 

Bild 4.8 Projektstruktur des Güterterminal Graz Werndorf
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224

 PUWEIN, W.; WEINGÄRTLER, M.: Public Private Partnership in Österreich - Aktuelle Bestandsanalyse und Trends. S. 
10.  

 

Bild 4.9 Finanzierungsmodell des Güterterminal Graz Werndorf
224
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5 Volkswirtschaftliche Betrachtung des Sektorenauf-
traggebers 

In diesem Kapitel wird eine volkswirtschaftliche Betrachtung des Sekto-

renauftraggebers angestellt. Konkret geht es hier um die Frage der vor-

handenen Marktstruktur und der „Quasi-Monopolstellung―. Dafür wird die 

Preistheorie näher erläutert, mit dem Hintergrund, den Sektoren-AG mit 

seinen Einschränkungen/Erleichterungen zu erklären. Sektorenauftrag-

geber folgen nicht rein betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, sondern 

gewährleisten auch eine Daseinsvorsorge - zum Beispiel das Grundbe-

dürfnis der Menschen nach Mobilität.  

5.1 Volkswirtschaftslehre – Einführung und Überblick 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Volkswirtschaftslehre, im 

Hinblick auf die Betrachtung des Sektorenauftraggebers, geschaffen.  

5.1.1 Die Untergliederung der Volkswirtschaftslehre 

Die Volkswirtschaftslehre wird in die Teilbereiche Wirtschaftstheorie, 

Theorie der Wirtschaftspolitik und die Finanzwissenschaft unterglie-

dert.
225

  

5.1.1.1 Wirtschaftstheorie 

Die Wirtschaftstheorie behandelt dabei allgemein gültige Zusammen-

hänge des Wirtschaftslebens mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen (siehe 

Bild 5.1).
226

 Fragen der Wirtschaftstheorie sind z.B. „Wovon hängt die 

Nachfrage eines Haushaltes ab?― oder „Welche Faktoren entscheiden 

über die Preisbildung?―.
227

  

                                                   
225

 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 37. 

226
 Ebd.  

227
 Ebd.  

228
 A.a.O. S. 408.  

 

Bild 5.1 Wirtschaftstheorie mit Ursache – Wirkungs - Beziehung
228
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Mikroökonomie (u.a. mit der Spieltheorie, Haushaltstheorie, Unterneh-

menstheorie, Preistheorie und Standorttheorie) und Makroökonomie 

(u.a. mit Konjunktur und Wachstum, Wirtschaftskreislauf, Einkommen 

und Beschäftigung) sind Sichtweisen im Teilbereich der Wirtschaftstheo-

rie. Der Ansatzpunkt der Mikroökonomie ist das einzelwirtschaftliche 

Verhalten der Haushalte bzw. Unternehmungen, während der Ansatz-

punkt der Makroökonomie in der Betrachtung und Analyse von volkswirt-

schaftlichen Aggregaten besteht.
229

 Die Mikroökonomie betrachtet u.a. 

das Nachfrageverhalten oder Angebotsverhalten eines einzelnen Haus-

halts.
230

 Die Betrachtung der Konsumausgaben aller Haushalte fällt in 

den Bereich der Makroökonomie.
231

  

 

Von Relevanz für diese Arbeit ist die Preistheorie, weshalb diese im Ka-

pitel 5.2 mit den unterschiedlichen Marktformen behandelt wird.  

5.1.1.2 Theorie der Wirtschaftspolitik 

Die Theorie der Wirtschaftspolitik gestaltet die wirtschaftliche Wirklich-

keit. Es werden dabei bestehende Zustände oder zu erwartende Ent-

wicklungen verändert, um bestimmte Ziele zu erreichen.
232

 Wirtschafts-

politische Entscheidungen mit Maßnahmen u.a. in den Bereichen der 

Geld-, Fiskal-, und Einkommenspolitik werden eingesetzt um den Wirt-

schaftsprozess zu stabilisieren.
233

 Die Maßnahmen können auf unter-

schiedlichen Ebenen ergriffen werden; auf nationaler Ebene z.B. durch 

den Staat oder der Notenbank, auf der internationalen Ebene z.B. durch 

den IWF
234

 oder GATT
235

 und auf der supranationalen Ebene z.B. durch 

die EZB
236

 oder der EU-Kommission.
237

 In Bild 5.2 ist die Tätigkeit von 

wirtschaftspolitischen Trägern ersichtlich. Es findet z.B. durch Werturteile 

eine Zielbestimmung statt und die Träger der Wirtschaftspolitik informie-

ren sich über die tatsächliche Lage bzw. den Zustand der Zielgröße. 

Wird dabei eine Abweichung zwischen Ist und Soll festgestellt so werden 

wirtschaftspolitische Entscheidungen mit einem entsprechenden Mittel-

einsatz getroffen.  

                                                   
229

 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 39. 

230
 Ebd.  

231
 Ebd.  

232
 A.a.O. S. 38. 

233
 Vgl. NEUBÄUMER, R.; HEWEL, B.; LENK, T.: Volkswirtschaftslehre - Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und 
Volkswirtschaftspolitik. 5. Auflage. S. 214.  

234
 Internationaler Währungsfonds.  

235
 General Agreement on Tariffs and Trades (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen).  

236
 Europäische Zentralbank.  

237
 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 407.  
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5.1.1.3 Finanzwissenschaft 

Im Teilbereich der Finanzwissenschaft wird die Wirtschaftstätigkeit des 

Staates mitsamt öffentlichen Verbänden erfasst und analysiert, d.h. Un-

tersuchungsgegenstand sind die öffentlichen Haushalte.
239

 Somit sind al-

le Aktivitäten, welche sich auf das Budget (Gegenüberstellung von öf-

fentlichen Einnahmen und öffentlichen Ausgaben) niederschlagen, Ge-

genstand dieses Teilbereichs.
240

 Die Analyse der Finanzwissenschaft 

lässt sich in die positive (untersucht und analysiert die tatsächliche 

Staatstätigkeit) und die normative (behandelt die Frage wie die Staatstä-

tigkeit aussehen sollte, um gewisse Normen und Ziele zu erreichen) Fi-

nanzwissenschaft unterteilen.
241

  

5.2 Preistheorie 

5.2.1 Markt mit Angebot und Nachfrage 

Angebot und Nachfrage treffen am Markt für einen Ausgleich zusammen; 

Ziel ist es, eine Bedürfnisbefriedigung zu erreichen.
242

 Ein Markt ist dabei 

ein ökonomischer Ort des Zusammentreffens zwischen Anbietern und 

Nachfragern eines bestimmten Gutes und an dem sich Preisbildung und 

                                                   
238

 ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 408.  

239
 Vgl. NEUBÄUMER, R.; HEWEL, B.; LENK, T.: Volkswirtschaftslehre - Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und 
Volkswirtschaftspolitik. 5. Auflage. S. 361.  

240
 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 38. 

241
 Vgl. NEUBÄUMER, R.; HEWEL, B.; LENK, T.: Volkswirtschaftslehre - Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und 
Volkswirtschaftspolitik. 5. Auflage. S. 361.  

242
 Vgl. DIEDERICHS, C.: Führungswissen für Bau- und Immobilienfachleute 1 - Grundlagen. 2.Auflage. S. 2. 

 

Bild 5.2 Wirtschaftspolitik
238
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Tausch vollziehen.
243

 Dabei gibt es verschiedene Märkte (z.B. Arbeits-

markt, Wohnungsmarkt, Supermarkt, Baumarkt und Weihnachtsmarkt) 

an denen Nachfrager auf Anbieter aufeinander treffen (siehe Bild 5.3).  

In der Bauwirtschaft geschieht das Zusammentreffen von Angebot und 

Nachfrage auf dem Baumarkt (siehe Kapitel 5.3).  

 

Der Preis ist jener Geldbetrag welcher im Austausch gegen eine Men-

geneinheit eines Gutes bezahlt werden muss.
245

 Es gibt ein Wechselwir-

kungsspiel von Angebot und Nachfrage. Ist nun das Angebot größer als 

die Nachfrage, so sinkt der Preis. Bei einem niedrigeren Preis sind mehr 

Nachfrager bereit ein Gut zu kaufen, aber weniger Anbieter bereit dieses 

Gut anzubieten. Die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt. Sind Nach-

frage und Angebot gleich groß spricht man vom Gleichgewichtspreis. 

Beim Gleichgewichtspreis stellt sich auch die Gleichgewichtsmenge ein 

und dieser Gleichgewichtspunkt ist bei einem vollkommenen Markt der 

Überschneidungspunkt der Angebots- und Nachfragekurve.  

Die Nachfragekurve spiegelt dabei die Beziehung zwischen Preis und 

gekaufter Menge wieder.
246

 Die Angebotskurve eines Gutes stellt die 

Beziehung zwischen seinem Marktpreis und jener Menge dar, welche die 

                                                   
243

 Vgl. NEUBÄUMER, R.; HEWEL, B.; LENK, T.: Volkswirtschaftslehre - Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und 
Volkswirtschaftspolitik. 5. Auflage. S. 17.  

244
 HITZ, H. et al.: Meridiane 5. S. 144.  

245
 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 113.  

246
 Vgl. SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W.: Volkswirtschaftslehre. 4. Auflage. S. 87.  

 

Bild 5.3 Der Markt
244
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Produzenten gewillt sind anzubieten.
247

 Im Bild 5.4 entspricht die Kurve 

D der Nachfragekurve und Kurve S der Angebotskurve. Der Punkt C 

entspricht dem Gleichgewichtspunkt. Auf der Abszisse wird die Menge Q 

aufgetragen, auf der Ordinate der Preis P. Die Fehlmenge ist gleichzu-

setzen mit einem Nachfrageüberhang und der eingezeichnete Überhang 

spiegelt den Angebotsüberhang wieder. Die Annahmen damit dieses 

Modell funktioniert sind u.a. zum einen ein vollkommener Markt, d.h. es 

gibt viele Anbieter und Nachfrager von denen keiner den Marktpreis 

nach eigenem Ermessen beeinflussen kann und es so zu einem Gleich-

gewichtspreis kommt und zum anderen wird angenommen, dass keine 

Transaktionskosten (Kosten z.B. für den Transport) existieren. Weitere 

Annahmen für den vollkommenen Markt sind im Kapitel 5.2.2 ersichtlich.  

Steigt nun z.B. die Nachfrage, so verschiebt sich die Nachfragekurve 

nach rechts und Preis und Menge erhöhen sich. Steigt das Angebot, so 

verschiebt sich die Angebotskurve nach rechts und der Preis sinkt und 

die Menge steigt.  

Die Preistheorie unterscheidet zwischen verschiedenen Marktformen mit 

bestimmten Strukturmerkmalen, diese können qualitativ (siehe 5.2.2) 

oder quantitativ sein (siehe 5.2.3).
249

  

                                                   
247

 Vgl. SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W.: Volkswirtschaftslehre. 4. Auflage. S. 93.  

248
 A.a.O. S. 99.  

249
 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 115.  

 

Bild 5.4 Angebot und Nachfrage
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5.2.2 Qualitative Marktformen 

Eine Bestimmung der Marktform erfolgt über ein qualitatives Struktur-

merkmal, welches beschreibt, ob es sich um einen vollkommenen oder 

unvollkommenen Markt handelt.
250

 Bei einem vollkommenen Markt 

spricht man von vollständiger Konkurrenz / Wettbewerb und bei unvoll-

kommenen Märkten von unvollständiger Konkurrenz / Wettbewerb. Der 

Preis am vollkommenen Markt wird durch Angebot und Nachfrage be-

stimmt. Der vollkommene Markt bedarf der gleichzeitigen Erfüllung von 

folgenden fünf Bedingungen:  

 Homogenität der Güter, also die sachliche Gleichartigkeit; 

 Fehlen von persönlichen Präferenzen, d.h. die Marktbeziehung 

kommt nicht durch Vorliebe zustande; 

 Fehlen von zeitlichen Differenzierungen, d.h. alle Anbieter liefern 

zum gleichen Zeitpunkt; 

 Fehlen von räumlichen Differenzierungen, d.h. alle Marktteilneh-

mer befinden sich am selben Ort; 

 Vollständige Markttransparenz, d.h. die Anbieter und Nachfrager 

haben eine volle Marktübersicht.
 251

  

Wenn diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind kann es nur einen Preis 

geben, bei unterschiedlichen Preisen würde die Nachfrage dem billigsten 

Anbieter zufallen.
 252

 Am vollkommenen Markt spricht man vom Gesetz 

der Unterschiedlosigkeit des Preises.
253

  

Bei Nichterfüllung von mindestens einer dieser Bedingungen befindet 

man sich auf einem unvollkommenen Markt.
 254

 Aufgrund von Differen-

zierungen oder einer mangelnden Transparenz existieren verschiedene 

Preise nebeneinander.
255

 Bei einem unvollständigen Wettbewerb sind 

einzelne Anbieter oder Nachfrager in der Lage Einfluss auf den Preis zu 

nehmen.
256

 Die wichtigsten Formen des unvollständigen Wettbewerbs 

sind dabei das Monopol, Oligopol und der monopolistischer Wettbe-

werb.
257
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 Vgl. NEUBÄUMER, R.; HEWEL, B.; LENK, T.: Volkswirtschaftslehre - Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und 
Volkswirtschaftspolitik. 5. Auflage. S. 19.  
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 A.a.O. S. 94.  
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 Vgl. ENGELKAMP, P.; SELL, F.: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage. S. 116. 
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 Ebd.  
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Volkswirtschaftspolitik. 5. Auflage. S. 94.  

255
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 Vgl. SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W.: Volkswirtschaftslehre. 4. Auflage. S. 71.  
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In Tabelle 5.1 sind die Strukturmerkmale des vollständigen Wettbewerbs 

und des unvollständigen Wettbewerbs ersichtlich. Desweiteren sind in 

dieser Tabelle Kennzeichen über die Anzahl der Produzenten, dem 

Ausmaß der Produktdifferenzierungen, den Teilen der Wirtschaft, in dem 

die entsprechende Struktur vorherrscht, das Ausmaß der Preiskontrolle 

durch das Unternehmen und die Vermarktungsstrategien ersichtlich.  

Tabelle 5.1 Verschiedene Marktstrukturen
258

 

Struktur Anzahl der 
Produzenten 
und Ausmaß 
der Produkt-
differenzie-
rung 

Teil der Wirt-
schaft, in dem 
die entspre-
chende Struk-
tur vorherrscht 

Ausmaß 
der 
Preis-
kontrol-
le durch 
das Un-
terneh-
men 

Vermark-
tungsstrate-
gien 

vollstän-
diger 
Wettbe-
werb 

viele Produ-
zenten, identi-
sche Produkte 

Finanzmärkte 
und landwirt-
schaftliche Pro-
dukte 

nicht ge-
geben 

Marktaus-
tausch oder 
Auktion 

unvollständiger Wettbewerb 

monopo-
listischer 
Wettbe-
werb 

viele Produ-
zenten; viele 
echte oder 
empfundene 
Unterschiede 
zw.Produkten 

Einzelhandel 
(Pizza, Bier,…), 
PC 

gering 

Werbung und 
Wettbewerb 
über die Qua-
lität; Preisfest-
setzung 

Oligopol wenige Pro-
duzenten; ge-
ringer oder 
kein Unter-
schied zwi-
schen Produk-
ten 

Stahl, Chemika-
lien 

wenige Pro-
duzenten, ei-
ne gewisse 
Produktdiffe-
renzierung 

Autos, Textver-
arbeitungssoft-
ware 

Monopol ein einziger 
Produzent; 
Produkt ohne 
nahe Substitu-
tionsgüter 

Lizenzmonopole 
(Strom, Wasser); 
Microsoft 
Windows; paten-
tierte Arzneimit-
tel 

beträcht-
lich 

Werbung 
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 SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W.: Volkswirtschaftslehre. 4. Auflage. S. 267.  
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Ein weiteres qualitatives Strukturmerkmal betrifft den Marktzutritt mit der 

Unterscheidung des freien und beschränkten Marktzutritts.
 259

 Bei einem 

freien Marktzutritt können jederzeit neue Wettbewerber auftauchen, wo-

hingegen bei beschränktem Marktzutritt bestimmte Voraussetzungen er-

füllt sein müssen.
 260

 Diese erforderlichen Voraussetzungen können z.B. 

Befähigungsnachweise oder staatliche Konzessionen sein und diese 

Markteintrittsschranken führen dazu, dass der Wettbewerb behindert o-

der ganz verhindert wird.
261

 Zum Beispiel werden für bestimmte Versor-

gungsbetriebe Lizenz-Monopole durch den Staat gewährt, damit erhält 

das Unternehmen ein Exklusivrecht eine bestimmte Dienstleistung zu 

erbringen und willigt dafür ein die Preise zu beschränken und allen Kun-

den in einer Region seine Dienstleistung zur Verfügung zu stellen.
262

  

5.2.3 Quantitative Marktformen 

Ein quantitatives Strukturmerkmal betrifft die Anzahl und Größe der 

Marktteilnehmer auf der Angebots- und Nachfrageseite.
263

 Tabelle 5.2 

gibt diese verschiedensten Marktformen nach Stackelberg in einer Neun-

Felder-Matrix wieder. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Marktfor-

men, das Polypol (siehe 5.2.4), Monopol (siehe 5.2.5) und Oligopol (sie-

he 5.2.6).  

Tabelle 5.2 Marktformschema nach Stackelberg
264

 

 
Anzahl der Anbieter 

viele wenige einer 

Anzahl der 
Nachfrager 

viele Polypol 
Angebots-

oligopol 
Angebots-
monopol 

wenige 
Nachfrage-

oligopol 
zweiseitiges 

Oligopol 

beschränktes 
Angebots-
monopol 

einer 
Nachfrage-

monopol 

beschränktes 
Nachfrage-

monopol 

zweiseitiges 
Monopol 
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Sektorenauftraggeber agieren an (Bau-)Märkten, welcher oligopolisti-

sche und monopolistische Züge aufweist, da nur ein oder wenige Nach-

frager vorhanden sind. Aus diesem Grund werden diese Märkte verstärkt 

näher betrachtet.  

5.2.4 Das Polypol 

Das Polypol kennzeichnet viele Nachfrager und Anbieter (siehe Bild 5.5). 

Angebot und Nachfrage gleicht sich aus, sodass ein Marktgleichgewicht 

entsteht. Man spricht hier auch von einem vollkommenen Markt bzw. ei-

nem vollständigen Wettbewerb, da der Preis durch den Markt bestimmt 

wird. Es herrscht hier ein reger Wettbewerb zwischen den vielen Anbie-

tern und Nachfragern und einzelne Anbieter und Nachfrager sind nicht 

imstande Einfluss auf den Marktpreis zu nehmen.
265

 Der Nachfrager hat 

die Möglichkeit, den für ihn billigsten Anbieter auszuwählen. Ein Beispiel 

für einen Polypolmarkt ist der Wohnungsmarkt. Am Wohnungsmarkt tref-

fen viele Anbieter (Vermieter) auf viele Nachfrager (Mieter).  

5.2.5 Das Monopol und seine Formen 

Der Monopolist ist alleiniger Anbieter bzw. alleiniger Nachfrager am 

Markt mit vielen bis einem Nachfrager bzw. Anbieter auf der anderen 

Seite des Marktes. Das Monopol ist somit der Gegenpol zum Polypol. 

Ein Angebotsmonopolist kann z.B. den Preis allein am Markt bestim-

men.
267

  

                                                   
265

 Vgl. http://www.bwl-wissen.net/definition/polypol. Datum des Zugriffs: 18.02.2016, 14:25 Uhr.  

266
 https://sites.google.com/site/ianhwiki/wirtschaft/markt. Datum des Zugriffs: 18.02.2016, 14:54 Uhr. 

267
 Vgl. BERNER, F.; KOCHENDÖRFER, B.; SCHACH, R.: Grundlagen der Baubetriebslehre 1 - Baubetriebswirtschaft. 
S.  17. 

 

Bild 5.5 Darstellung des Polypolmarktes
266
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5.2.5.1 Monopolpreisbildung 

Durch die alleinige Stellung des Anbieters kommt ihm eine gewisse 

Marktmacht zu.
268

 Der Monopolist kann entweder den Preis oder die 

Menge fixieren.
 269

 Bei einer Preisfixierung entscheidet die andere Markt-

seite über die Menge, bei einer Mengenfixierung über den Preis den man 

bereit ist zu zahlen.
270

 Der Monopolist hat eine fallende Nachfragekurve, 

d.h. er muss einen niedrigeren Preis hinnehmen, wenn er eine größere 

Menge verkaufen will.
271

  

Die Monopolstellung beruht bei freiem Marktzutritt auf einer besonderen 

Leistungsfähigkeit des Monopolisten, wohingegen bei Marktzutrittsbe-

schränkungen potentielle Konkurrenten ausgeschlossen sind.
 272

 Bei ei-

nem beschränkten Markt kann die Monopolstellung insofern problema-

tisch werden, da der Wettbewerbsdruck für Neuerungen fehlt.
273

 Der 

Monopolist ist, gegenüber der anderen Marktseite mit vielen Marktteil-

nehmern, in der Lage den Preis allein festzusetzen.
 274

 

In Bild 5.6 ist die gewinnmaximierende Monopolpreisbildung mit der fal-

lenden Nachfragekurve, dem Grenzerlös und den Grenzkosten ersicht-

lich. Dabei ist der Grenzerlös bei einem Monopolisten stets niedriger als 

der Preis des Gutes.
275

 Der Grenzerlös berechnet sich aus der Differenz 

der Gesamterlöse (Gesamterlös = Preis mal Menge) geteilt durch die Dif-

ferenz der Menge. Der Schnittpunkt der Grenzkosten mit den Grenzerlö-

sen bestimmt die gewinnmaximierende Menge (siehe Bild 5.6 Punkt 

A).
276

 Geht man von diesem Punkt A senkrecht nach oben so schneidet 

man die Nachfragekurve und an diesem Punkt (Punkt B im Bild 5.6) er-

hält man den Monopolpreis.
277

 Die gewinnmaximierende Menge (bei 

Schnittpunkt Grenzerlös mit Grenzkosten) ist bei einem Polypolisten und 

einem Monopolisten ident, jedoch entspricht bei einem Polypolisten der 

Grenzerlös dem Preis und bei einem Monopolisten ist der Grenzerlös 

niedriger als der Preis.
278
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5.2.5.2 Das Angebotsmonopol 

Bei einem Angebotsmonopol gibt es nur einen Anbieter der einer großen 

Nachfrage gegenübersteht (siehe Bild 5.7). Das Angebotsmonopol 

kennzeichnet sich dadurch aus, dass der Angebotsmonopolist keine 

Konkurrenten hat, welche das gleiche Gut produzieren. Als Beispiele für 

ein Angebotsmonopol kann die Lotterie, das Tabakmonopol und die Zu-

stellung von Briefen genannt werden. In der Regel wird versucht Ange-

botsmonopole zu verhindern, z.B. durch das Kartellamt, jedoch sind 

staatlich garantierte Angebotsmonopole, z.B. Bereitstellung der Infra-

struktur, erwünscht, da dadurch Kontrolle ausgeübt werden kann.
280

 

Dem Angebotsmonopolisten steht es frei entweder die Menge und/oder 

den Preis zu setzen.
 281

 Meistens ist der Preis der bestimmende Aktions-

parameter.
282
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 MANKIW, N.; TAYLOR, M.: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 5. Auflage . S. 387.  

280
 Vgl. http://www.bwl-wissen.net/definition/angebotsmonopol. Datum des Zugriffs: 18.02.2016, 14:30 Uhr.  

281
 Vgl. SCHUMANN, J.; MEYER, U.; STRÖBELE, W.: Grundzüge der mikroökonomischen Theorie. 9.Auflage. S. 284. 
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Bild 5.6 Monopolpreisbildung
279
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5.2.5.3 Das Nachfragemonopol 

Das Nachfragemonopol, auch Monopson genannt, liegt dann vor wenn 

die (vielen) Anbieter nur einem Nachfrager gegenüberstehen (siehe Bild 

5.8). Ein Nachfragemonopol geht oftmals vom Staat aus, so werden z.B. 

Rüstungsgüter, Polizeiuniformen und Autobahnen nur vom Staat nach-

gefragt. Der Nachfragemonopolist nimmt die Menge, welche die Anbieter 

mit deren jeweiligen Preis anbieten.
284

 Wenn ein Sektorenauftraggeber 

als Nachfrager, z.B. bei Ausschreibung einer bestimmten Bauleistung, 

auftritt, so ist das Nachfragemonopol charakteristisch für den Sektoren-

AG.  

                                                   
283

 https://sites.google.com/site/ianhwiki/wirtschaft/markt. Datum des Zugriffs: 18.02.2016, 14:54 Uhr.  

284
 Vgl. SCHUMANN, J.; MEYER, U.; STRÖBELE, W.: Grundzüge der mikroökonomischen Theorie. 9.Auflage. S. 309. 

 

Bild 5.7 Angebotsmonopol
283
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5.2.5.4 Das zweiseitige Monopol 

Bei einem zweiseitigen (bilateralen) Monopol stehen sich nur ein Anbie-

ter und ein Nachfrager gegenüber (siehe Bild 5.9). Ein bilaterales Mono-

pol liegt z.B. dann vor wenn hochspezielle Rüstungsgüter, die nur von 

einem Hersteller hergestellt werden, und nur vom Staat gekauft werden 

können. Da nun nicht beide den Preis alleine festsetzen können bedarf 

es Verhandlungen um eine Einigung hinsichtlich Menge und Preis zu er-

halten.
286
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Bild 5.8 Nachfragemonopol
285

 

 

Bild 5.9 Zweiseitiges Monopol
287
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5.2.5.5 Märkte mit monopolistischer Konkurrenz 

Die Märkte mit monopolistischer Konkurrenz/Wettbewerb werden auch 

als unvollkommenes Polypol bezeichnet.
288

 Auf diesen Märkten gibt es 

Präferenzen entweder auf Seiten der Nachfrager gegenüber den Anbie-

tern (monopolistische Angebotskonkurrenz) oder auf Seiten der Anbieter 

gegenüber den Nachfragern (monopolistische Nachfragekonkurrenz).
 289

 

Es herrscht eine heterogene oder unvollkommene Konkurrenz vor.
290

 Die 

Anbieter bieten bei einer monopolistischen Angebotskonkurrenz ähnliche 

Produkte an, jedoch hat der Nachfrager besondere Präferenzen hinsicht-

lich der Eigenschaften (wie z.B. Geschmack, Image und Erscheinungs-

bild).
291

 Die Märkte mit monopolistischer Konkurrenz können charakteri-

siert werden durch:  

 Es befinden sich mehrere Anbieter und viele Nachfrager am 

Markt; 

 Es gibt eine Produktdifferenzierung durch die am Markt befindli-

chen Unternehmen; 

 Durch die Präferenzen seitens der Nachfrager sind die Produkte 

heterogen; 

 Es liegen keine bzw. nur geringe Markteintrittsbarrieren vor, d.h. 

neue Unternehmen können leicht auf den Markt gelangen; 

 Die Information über die Preissetzung auf dem Gesamtmarkt ist 

für die Nachfrager nicht vollständig gegeben.
 292

  

5.2.5.6 Natürliches Monopol 

Ein natürliches Monopol setzt eine Marktzugangssperre voraus, da hohe 

Monopolgewinne neue Anbieter anlocken würden.
293

  

Im Bereich der Netze für Bahnschienen, leitungsgebundene Telefon- und 

Elektrizitätsversorgung und kommunale Einrichtungen wie Wasserver-

sorgung (also Bereiche von Sektorenauftraggebern) werden natürliche 

Monopole geduldet. Begründet ist dies beispielsweise durch hohe spezi-

fische Investitionen.
 294

 Natürliche Monopole werden durch den staatli-
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chen Eingriff reguliert, so können Höchstpreise verordnet werden oder 

es gibt eine Regulierungsbehörde.
295

  

5.2.6 Das Oligopol und seine Formen 

Die Marktform des Oligopols liegt zwischen den Grenzfällen des Poly-

pols und des Monopols. Bei einem Oligopol treffen viele Nachfrager auf 

wenig Anbieter, man spricht hier auch von einem Angebotsoligopol, oder 

viele Anbieter auf wenige Nachfrager, man spricht hier von einem Nach-

frageoligopol (auch Oligopson genannt). Bei beidseitig geringer Anzahl 

von Anbietern und Nachfragern spricht man von einem zweiseitigen Oli-

gopol.  

5.2.6.1 Beschreibung der Oligopolmärkte und Preisbildung 

Das Preisbildungsverhalten hängt von den jeweiligen Oligopolisten ab. 

Der Oligopolist muss das Verhalten der Marktgegenseite und seine Kon-

kurrenten mit deren Reaktionen berücksichtigen.
296

 Das heißt, im Preis-

bildungsprozess ist es entscheidend welche Annahme über das Reakti-

onsverhalten der Konkurrenz zugrunde gelegt wird.
297

 Durch die geringe 

Konkurrenz und den Gegenmaßnahmen führt dies in der Preispolitik zu 

intensivem Wettbewerb.  

Auf der Angebots- oder Nachfrageseite gibt es wenige Marktteilnehmer 

mit einem jeweils nicht unbedeutenden Anteil am Gesamtangebot bzw. 

Gesamtnachfrage. Man spricht von einem Angebots- bzw. Nachfrageoli-

gopol.
298

  

5.2.6.2 Angebotsoligopol 

Ein Angebotsoligopol liegt dann vor, wenn viele Nachfrager auf wenige 

Anbieter treffen (siehe Bild 5.10). Die Konkurrenz der Anbieter ist also 

überschaubar, d.h. einzelne Marktteilnehmer verfügen über einen gro-

ßen Marktanteil und der Preiskampf hält sich in Grenzen. Die Nachfrager 

haben dadurch eine sehr gute Möglichkeit die Preise der einzelnen An-

bieter zu vergleichen. Als Beispiel für ein Angebotsoligopol steht der 
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Markt für Autobenzin, hier stehen wenige Mineralölfirmen vielen Autofah-

rern gegenüber.
299

  

5.2.6.3 Nachfrageoligopol 

Treffen am Markt wenige Nachfrager auf viele Anbieter dann liegt ein 

Nachfrageoligopol vor (siehe Bild 5.11). Ein Nachfrageoligopol liegt z.B. 

vor wenn viele Milchbauern auf wenige Großmolkereien treffen.  

                                                   
299

 Vgl. NEUBÄUMER, R.; HEWEL, B.; LENK, T.: Volkswirtschaftslehre - Grundlagen der Volkswirtschaftstheorie und 
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Bild 5.10 Angebotsoligopol
300

 

 

Bild 5.11 Nachfrageoligopol
301
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5.2.6.4 Zweiseitige Oligopol 

Bei einem zweiseitigen Oligopol treffen wenige Nachfrager auf wenige 

Anbieter.  

Als Beispiel für ein zweiseitiges Oligopol kann der Flugzeugherstel-

lungsmarkt genannt werden, so treffen wenige Anbieter großer Passa-

gierflugzeuge auf wenige Fluggesellschaften als Nachfrager.  

5.3 Der Baumarkt 

In der Bauwirtschaft geschieht das Zusammentreffen von Angebot und 

Nachfrage auf dem Baumarkt. Im Bild 5.12 ist die Struktur des Baumark-

tes nach Berner ersichtlich und zeigt, dass beim Baumarkt die Nachfrage 

den Vorgaben des Bauherren entspricht und das Angebot spiegelt sich 

in den Leistungsversprechen der Planer und Bauunternehmungen wie-

der. Der Baumarkt setzt sich dabei aus verschiedenen Teilbereichen zu-

sammen, so gibt es z.B. den Markt für Brückenbau, Straßenbau, Eisen-

bahnbau, Industriebau, Wasserbau, Bürobau und Wohnungsbau. Die 

Auftraggeber als Nachfrager (z.B. die öffentliche Hand, private AG und 

Sektorenauftraggeber) sind Besteller/Nutzer und die Auftragnehmer als 

Anbieter (z.B. Planer, Bauunternehmen) sind Hersteller/Lieferanten. Zwi-

schen Nachfragern und Anbietern gibt es einerseits die Bau- und Pla-

nungsrechte und andererseits ein Vertrags- und Preisrecht.  
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Der Baumarkt ist ein fast ausschließlicher Nachfragemarkt, d.h. es wird 

auf Bestellung produziert. Die Nachfrageseite besteht aus den Gruppen 

der öffentlichen, privaten und Sektorenauftraggebern.
303

  

Der öffentliche Nachfrager (darunter auch Sektorenauftraggeber) ist vor 

allem für die Versorgungssicherung und Daseinsvorsorge zuständig und 

vergibt Aufträge nach Bedarf. In Tabelle 5.3 sind beispielsweise drei 

Teilmärkte mit unterschiedlichen Nachfrageträgern ersichtlich. Desweite-

ren sind die Gründe der Nachfrage, die bevorzugte Art des Bauwerkes, 

die Nutzungsart und die Beispiele an Anforderungen für die Angebots-

träger ersichtlich.  
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 BERNER, F.; KOCHENDÖRFER, B.; SCHACH, R.: Grundlagen der Baubetriebslehre 1 - Baubetriebswirtschaft. 
2.Auflage. S. 23. 

303
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Bild 5.12 Struktur des Baumarktes
302
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Tabelle 5.3 Nachfragegruppen mit Gründen der Nachfrage
304

 

 

Sektorenauftraggeber fallen in dieser tabellarischen Darstellung z.B. un-

ter den öffentlichen Nachfrager im öffentlichen Tiefbau und auch in den 

Wirtschaftshochbau.  

Auch am Baumarkt setzen sich die unterschiedlichen Marktformen aus 

polypolistischen, oligopolistischen oder monopolistischen Märkten zu-

sammen (siehe Kapiteln 5.2.4 – 5.2.6). Die Marktformschemen (nach 

Stackelberg) mit Beispielen aus dem Baumarkt sind in Tabelle 5.4 er-

sichtlich.
305

 In dieser Tabelle erkennt man sehr gut, dass für Teilbereiche 

der Bauwirtschaft unterschiedliche Marktformschemen zutreffen und das 

komplette Schema der einzelnen Märkte abgedeckt wird. So gibt es z.B. 

beim Einfamilienhausbau viele Nachfrager und viele Anbieter, es liegt 

daher ein Polypol vor. Im Straßenbau gibt es hingegen wenige Nachfra-

ger aber weiterhin viele Anbieter, es liegt ein Nachfrageoligopol vor. Für 

den Sektorenbaumarkt sind im Kapitel 5.3.1 weitergehende Beispiele 

aufgeführt.  

                                                   
304
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Tabelle 5.4 Marktformschema mit Baumarktbeispielen
306

 

Anzahl 
der 

Nach-
frager 

Anzahl der Anbieter 

viele wenige einer 

viele 
Polypol  

(Bau von Einfami-
lienhäuser) 

Angebotsoligopol  
(Altlastensanie-

rung) 

Angebotsmonopol  
(Post) 

wenige 
Nachfrageoligopol  

(Straßenbau) 

zweiseitiges  
Oligopol  

(Raffineriebau) 

beschränktes An-
gebotsmonopol  

(Hydrojetschild im 
Tunnelvortrieb) 

einer 
Nachfrage-
monopol  

(Autobahnbau) 

beschränktes 
Nachfrage-
monopol  

(Fernsehturmbau) 

zweiseitiges  
Monopol  

(Magnetschnell-
bahn) 

5.3.1 Sektoren-Baumarkt auf den österreichischen Raum bezogen 

Bei Sektorenauftraggebern herrschen oligopolistische (auf einem oder 

beiden Marktseiten wenig Konkurrenz) und monopolistische Märkte (ein 

einzelner Anbieter bzw. Nachfrager) vor. Das heißt, es gibt keine voll-

ständige Konkurrenz wie bei den polypolistischen Märkten (viele Anbie-

ter und Nachfrager und deshalb ein vollkommener Baumarkt). Deswegen 

spricht man auch von einem unvollkommenen Baumarkt. Zur Verdeutli-

chung der vorherrschenden Marktformen sind hier Beispiele angeführt.  

 

Beispiel 1: Stopfmaschine  

Die ÖBB-Infrastruktur als Auftraggeber benötigt für die korrekte Gleisla-

ge eine Stopfmaschine von einem Auftragnehmer. Da die Schieneninfra-

struktur nur von der ÖBB betrieben wird, ist somit nur ein Nachfrager 

vorhanden. Auf Seiten der Stopfmaschinenanbieter ist nur ein kleiner 

Angebotskreis vorhanden. Somit handelt es sich um ein zweiseitiges 

Monopol.  

 

Beispiel 2: Tunnelbau im Schieneninfrastrukturbereich 

Für die Herstellung neuer Tunnelabschnitte agiert die ÖBB-Infrastruktur 

als Auftraggeber und Nachfrager. Die ÖBB ist alleiniger Nachfrager und 

aufgrund der Komplexität von Tunnelbauten gibt es nur wenige speziali-
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 Vgl. ZILCH, K. et al.: Bauwirtschaft und Baubetrieb. S. 385. 



 Volkswirtschaftliche Betrachtung des Sektorenauftraggebers 

 29-Mär-2016 73 

sierte Unternehmen als Anbieter. Es liegt hier ein beschränktes Nachfra-

gemonopol vor. Im mitteleuropäischen Raum gibt es dahingehend weni-

ge Schieneninfrastrukturbetreiber und somit ein zweiseitiges Oligopol.  

 

Beispiel 3: Triebwerksstollen  

Die Herstellung von Triebwerksstollen wird von wenigen Auftraggebern 

nachgefragt (z.B.: Verbund, TIWAG,…). Aufgrund der Komplexität der 

Herstellung von Triebwerksstollen gibt es nur wenige Unternehmen als 

Anbieter. Es liegt in diesem Beispiel ein zweiseitiges Oligopol vor.  

 

Beispiel 4: Bereitstellung fester Netze im Bereich der Energie 

Die Bereitstellung fester Netze für die Allgemeinversorgung im Bereich 

der Energie (Gas, Wärme, Elektrizität) wird je von wenigen Unternehmen 

nachgefragt. Diese treffen auf wenige spezialisierte ausführende Unter-

nehmen und somit liegt ein zweiseitiges Oligopol vor.  

 

Beispiel 5: klassischer Bauauftrag (z.B. Herstellung Fundamentplatte)  

Bei einem klassischen Bauauftrag, wie z.B. Herstellung einer Funda-

mentplatte, konkurriert der Sektoren-AG mit öffentliche und private AG 

(viele Nachfrager) zu vielen Anbietern. In diesem Fall liegt ein Polypol 

vor.  

5.4 Generelle volkswirtschaftliche Betrachtung einzelner 
Sektoren mit Sektorenauftraggebern - Daseinsvorsorge 

In diesem Kapitel werden einzelne Sektoren (mit Beispielen von Sekto-

renauftraggebern) einer volkswirtschaftlichen Betrachtung unterzogen. 

Sektorenauftraggeber gewährleisten auch eine Daseinsvorsorge.  

Mit einer ausgebauten funktionierender Infrastruktur (Energieversor-

gungsnetze, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Straßen, 

Schienennetze und Telekommunikation) kann die Wirtschaftskraft eines 

Landes wachsen, Industrieunternehmen siedeln sich an und tätigen In-

vestitionen und die Versorgung dient auch dem Wohlergehen der Bevöl-

kerung um einen Lebensstandard zu erreichen und zu erhalten.
307

 Um 

dies zu erreichen bedarf es einen laufenden Ausbau und einer Instand-

haltung von Infrastrukturnetzen. Dieser Ausbau ist anfangs kapitalinten-

siv, jedoch langfristig angelegt.
308
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5.4.1 Öffentlicher Personennahverkehr mit Beispiel ÖBB Infra-

struktur  

Mit der Ortsveränderung vom Eigenheim zum Arbeitsplatz, für den Ein-

kauf, Urlaub und zu sämtlichen Freizeitaktivitäten (Wandern, Kino, Sta-

dionbesuch, Sportanlage…) entsteht Verkehr und dieser dient zur Be-

dürfnisbefriedigung.
309

 Verkehr ist also Mittel zum Zweck um das Be-

dürfnis des Unterwegssein und der Erkundung von Unbekanntem mög-

lich zu machen.
310

 Ein Mittel diesen Weg zurück zu legen ist mit dem öf-

fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Fernverkehr. Ein solcher 

ÖPNV und Fernverkehr-Anbieter ist z.B. die ÖBB, welche als Schie-

neninfrastrukturbetreiber und Dienstleister dabei das Grundbedürfnis der 

Menschen nach Mobilität befriedigen. Zum Beispiel ist eine Zugstrecke 

im sehr dünn besiedelten Gebiet nicht wirtschaftlich, aber erwünscht, 

damit auch die dort wohnenden Personen einen Zugang zu einem 

Transportsystem haben.  

Die Bereitstellung der Infrastruktur (Schienen, Bahnhöfe, etc.) unterliegt 

einem Monopol, wohingegen die Verkehrsdienstleistungen liberalisiert 

sind. In Österreich hat die ÖBB ein Monopol auf die Bereitstellung der 

Infrastruktur, so kann beispielsweise ein anderer Anbieter (z.B. West-

bahn) nicht neben den Gleisanlagen der ÖBB selbst ein Schienennetz 

aufbauen. Die Öffnung der Märkte bezieht sich nur auf die Transportleis-

tungen anhand dessen freier Wettbewerb im Fahrpreis vorliegt.  

Die Daseinsvorsorge, und damit die ausreichende Bedienung im öffentli-

chen Interesse, obliegt der öffentlichen Hand. Der ÖPNV soll grundsätz-

lich eigenwirtschaftlich sein, falls dem nicht so ist, kommt es zu Subven-

tionen des öffentlichen Aufgabenträgers für die Erreichung des Gewähr-

leistungsauftrages.
311

  

Verkehrsleistungen im ÖPNV sind genehmigungspflichtig und gesetzlich 

geregelt.
312

 Die öffentliche Hand kann regulierend in den Markt eingrei-

fen und marktbeherrschende Stellungen oder Monopole vermeiden, in 

dem niedrige Markteintrittsbarrieren vorliegen. Eine Marktregulierung 

kann auch durch staatlich privilegierte Wettbewerbsteilnahme entstehen, 

wobei die öffentliche Hand ein dauerhaft exklusives Recht besitzt. Die-

ses staatliche Monopol wird von einem öffentlichen Unternehmen wahr-

genommen. Um eine regulative Effizienz zu erzielen müssen die Kosten 

niedrig gehalten werden und dabei hohe Erträge realisieren.
313
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 Vgl. REINHARDT, W.: Öffentlicher Personennahverkehr - Technik - rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen. 
S.  177. 

310
 Vgl. ZILCH, K. et al.: Handbuch für Bauingenieure - Technik, Organisation und Wirtschaftlichkeit. 2.Auflage. S. 2097. 

311
 Vgl. IFMO INSTITUT FÜR MOBILITÄTSFORSCHUNG: Öffentlicher Personennahverkehr - Herausforderungen und 
Chancen. S. 8. 

312
 A.a.O. S. 4. 

313
 A.a.O. S. 7. 
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Die ÖBB ist ein wichtiger Teil der österreichischen Wirtschaft und hat ei-

nen hohen Einfluss auf die Beschäftigung und den Wohlstand. Eine leis-

tungsfähige Volkswirtschaft braucht auch eine gut ausgebaute Verkehrs-

infrastruktur und man sichert dadurch den Wirtschaftsstandort langfristig 

ab.
314

  

Das Unternehmen ÖBB ist laut Selbstbeschreibung der größte Steuer-

zahler des Landes. So wird in einem Jahr
315

 eine Gesamtsteuerleistung 

von 827 Millionen Euro (zweithöchste ist Raiffeisen mit 570 Mio. €) er-

bracht.
316

 Als, laut Selbstbeschreibung, größter Mobilitätsdienstleister in 

Österreich mit rund 40.000 Mitarbeitern sind die Sozialbeiträge hoch. Die 

Dienstgeberabgaben schlagen sich dabei mit 741 Millionen Euro zu Bu-

che (zum Vergleich voestalpine 480 Mio €).
317

  

Durch den Ausbau der Infrastrukturanlagen können hohe Streckenge-

schwindigkeiten erreicht werden, sodass Fahrzeitverkürzungen entste-

hen und die Adaptierung und Neuerrichtung von Bahnhöfen führt auch 

zur besseren Annahme und Attraktivität.
318

  

Die totale Bruttowertschöpfung 2014-2019 beträgt 11.350 Mio.Euro.
319

 

Davon entfallen 5.223 Mio.€ auf die direkte Wertschöpfung, 5.241 Mio.€ 

auf die indirekte Wertschöpfung und 886 Mio.€ auf die induzierte Wert-

schöpfung.
320

  

Die Jahresbeschäftigungsplätze im Inland 2014-2019 betragen 168.310 

Personen in der Bauphase, dies entspricht 24.000 Vollzeitbeschäfti-

gungsverhältnisse pro Jahr.
321

 Direkt beschäftigt sind 93.658 Personen, 

64.616 Personen sind indirekt und 10.036 Personen induziert beschäf-

tigt.
322

  

Die vielen Investitionen machen die ÖBB zu einem wichtigen Auftragge-

ber in Österreich. Dabei werden im Zuge der Vergabe, laut eigenen An-

gaben, auch heimische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) berücksichtigt. 

Der Anteil der KMU beträgt dabei 78 % der Infrastrukturinvestitionen.
323

 

Am jährlichen Bruttoinlandsprodukt hat man dabei einen Anteil von 0,6 % 

                                                   
314

 Vgl. http://blog.oebb.at/csr/wirtschaft. Datum des Zugriffs: 19.März.2016, 20:04 Uhr.  

315
 Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2011; zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit sind auf der in der nächsten 

Fußnote angeführten Homepage keine aktuelleren Daten vorhanden.  

316
 Vgl. http://blog.oebb.at/csr/wirtschaft/leistung/steuer. Datum des Zugriffs: 19.März.2016, 20:07 Uhr.  

317
 Ebd.  

318
 Vgl. http://blog.oebb.at/csr/wirtschaft/leistung/konzernergebnis. Datum des Zugriffs: 8.November.2014, 11:45 Uhr.  

319
 Vgl. ÖBB-Holding AG: So bewegen wir Österreich – Die ÖBB in Zahlen. S. 39. 

320
 Ebd.  

321
 Ebd.  

322
 Ebd.  

323
 Vgl. ÖBB-HOLDING AG: Nachhaltigkeitsmagazin 2015. S. 28.  
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und rund 192.000 Arbeitsplätze werden in den Jahren 2013 bis 2020 ge-

schaffen.
324

  

Die ÖBB investiert, laut eigenen Angaben, in die Modernisierung und 

den Ausbau rund 2,3 Milliarden Euro jährlich. Jeder investierte Euro er-

zielt dabei eine volkswirtschaftliche Wertschöpfung von 2 Euro.
325

 Dieses 

Potential kommt aus dem Betrieb der laufend neueren und erneuerten 

Infrastruktur, den Investitionen von anderen Unternehmen und auch von 

der Konsumausgabe der Mitarbeiter.
326

 Die Investitionen kommen durch 

den hohen steuerlichen Rückfluss wieder teilweise herein. Während der 

Bauphase sind dies rund 50 bis 55 % der Investitionssumme bedingt 

durch Steuern und Sozialbeiträge.
327

 Der Rückfluss mithilfe von Steuern 

in der Bau- und Betriebszeit liegt bei rund 80 %. Einzelne Neubauprojek-

te weisen steuerliche Rückflüsse über 100 % der Investitionssumme auf, 

da wirtschaftsnachhaltige Wettbewerbsvorteile entstehen.
328

  

5.4.2 Energie und Wasser am Beispiel VERBUND  

Die Versorgung mit Energie und Wasser bedingt eine weitestgehend lü-

ckenlose Funktion der jeweiligen Infrastruktur und eine vollständige Er-

füllung von Anforderungen. Auch in diesem Bereich handelt es sich um 

langfristige Investitionen. In Österreich werden laut Investitionsplan 2016 

bis 2018 von VERBUND 1.059 Mio. € investiert.
329

 Als Vergleich betru-

gen die Netzinvestitionen in Deutschland im Jahr 2007 allein 3,2 Mrd. € 

im Bereich der Elektrizität, 1,6 Mrd. € für Gas und für den Aus- bzw. 

Neubau von Wasser/Abwasser wurden 6,0 Mrd. € investiert.
330

 Die vor-

malige Monopolstellung der Versorgungsunternehmen wandelte sich hin 

zu Entscheidungen unter Wettbewerbsbedingungen auf Basis eines 

Energiewirtschaftsgesetzes.
331

 Auch die verschiedenen Aufgaben der 

ehemals in einer integrierten Energieversorgungsgesellschaft von Er-

zeugung, Vertrieb, Transport bis hin zur Verteilung wurden in rechtlich 

unabhängige Unternehmensstrukturen (siehe Bild 5.13) ausgegliedert.
332

  

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 1995 kam es zu einer Libera-

lisierung des Strommarktes, der zuvor fast völlig staatlich reguliert 

                                                   
324

 Vgl. ÖBB-HOLDING AG: Nachhaltigkeitsmagazin 2015. S. 28.  

325
Vgl. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100224_OTS0128/konjunkturlokomotive-oebb. Datum des Zugriffs: 
19.März.2016, 19:33 Uhr.  

326
Vgl. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100224_OTS0128/konjunkturlokomotive-oebb. Datum des Zugriffs: 
19.März.2016, 19:33 Uhr. 

327
 Ebd.  

328
 Ebd.  

329
 Vgl. VERBUND AG: Integrierter Geschäftsbericht 2015. S. 126.  

330
 Vgl. BALZER, G.; SCHORN, C.: Asset Management für Infrastrukturanlagen - Energie und Wasser. S. 2. 

331
 Ebd.  

332
 A.a.O. S. 3. 
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war.
333

 Die Totalöffnung des österreichischen Strommarktes geschah im 

Jahr 2001.
334

  

5.4.3 Flughäfen mit Beispiel Flughafen Wien 

Ein Flugplatz ist ein Wirtschaftsfaktor für die Region.
336

 Bei Schnittpunk-

ten mit unterschiedlichsten Verkehrsströmen kommt es zu einer Verdich-

tung von Siedlungs- und Wirtschaftsräumen.
337

  

Mit kontinuierlichen Investitionen wird eine bedarfsgerechte Anpassung 

der Flughafeninfrastruktur gewährleistet. So wird in Terminalaus- und 

Terminalneubauten, Start- und Landebahnanpassungen, Vorfelderweite-

rungen, Parkflächen, Luftfrachtanlagen und Schienenanbindungen inves-

                                                   
333

http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/unternehmensgeschichte/1990-1999-vorbereitung-auf-europa. Datum des 
Zugriffs: 2.März.2015, 14:44 Uhr.  

334
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/unternehmensgeschichte/2000-2009-internationalisierung. Datum des Zugriffs: 

2.März.2015, 14:49 Uhr.  

335
 BALZER, G.; SCHORN, C.: Asset Management für Infrastrukturanlagen - Energie und Wasser. S. 6. 

336
 Vgl. MENSEN, H.: Planung, Anlage und Betrieb von Flugplätzen. 2.Auflage. S. 1005. 

337
 A.a.O. S. 1003. 

 

Bild 5.13 zeitliche Entwicklung der Versorgungsunternehmen
335
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tiert.
338

 In Bild 5.14 sind die volkswirtschaftlichen Aspekte eines Flugplat-

zes ersichtlich.  

So werden, wie in Bild 5.14 ersichtlich, nicht nur Beschäftigungs- und 

Wachstumseffekte aus Investitionen erzielt, sondern auch durch den Be-

trieb, Benutzung und den Standortvorteilen durch Ansiedelungen infolge 

des Flugplatzes.  

Der Flughafen Wien ist nach eigenen Angaben der größte Arbeitgeber 

Ostösterreichs mit durchschnittlich 20.000 Beschäftigten in rund 

230 Betrieben und weitere 52.500 Arbeitsplätze sind indirekt mit dem 

Flughafen Wien verbunden.
340

 Als „Drehkreuz im Herzen Europas― bietet 

der Flughafen Wien Vorteile für den Wirtschaftsstandort und internatio-

nale Konzerne wählen Wien als Osteuropa-Headquarter.
341

 Das jetzige 

2-Pistensystem stößt an seine Kapazitätsgrenzen, deshalb wird an die 

                                                   
338

 Vgl. MENSEN, H.: Planung, Anlage und Betrieb von Flugplätzen. 2.Auflage. S. 1003. 

339
 A.a.O. S. 1004. 

340
 Vgl. www.viennaairport.com/unternehmen/flughafen_wien_ag/wirtschaftsfaktor_flughafen_wien. Datum des Zugriffs: 
2.Dezember.2015, 19:21 Uhr.  

341
 Vgl. www.viennaairport.com/unternehmen/flughafen_wien_ag/3_piste. Datum des Zugriffs: 2.Dezember.2015, 19:27 
Uhr.  

 

Bild 5.14 Volkswirtschaftliche Aspekte von Flughäfen
339
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Realisierung einer 3. Piste gearbeitet.
342

 Mit diesem Ausbau als Baupro-

jekt ergehen Aufträge an die Bauwirtschaft, welche Arbeitsplätze brin-

gen. Ein starker wirtschaftlicher Impuls war z.B. der Bau des Terminal 3 

(„Skylink―).  

5.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Das Kapitel 5 erklärte die Preistheorie mit Angebot und Nachfrage, wel-

che am Markt für einen Ausgleich zusammen treffen. Die Preistheorie 

diente zur Rechtfertigung der besonderen Stellung des Sektorenauftrag-

gebers. Es wurden die qualitativen (vollkommener/unvollkommener 

Markt; freier und beschränkter Marktzutritt) und quantitativen (Anzahl 

und Größe der Marktteilnehmer) Marktformen beschrieben. Danach wur-

de der Baumarkt beschrieben. Bei Märkten, an denen Sektorenauftrag-

geber agieren, herrschen unvollkommene Märkte (unvollständiger Wett-

bewerb mit Oligopolen und Monopolen) und ein beschränkter Marktzutritt 

vor.  

Den Abschluss der volkswirtschaftlichen Betrachtung betraf einzelne 

Sektoren in denen Sektorenauftraggeber tätig sind, samt deren Funktion 

im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die beschriebenen Tätigkeitsfelder 

waren dabei der öffentliche Personennahverkehr mit Beispiel ÖBB Infra-

struktur, Energie und Wasser am Beispiel VERBUND und Flughäfen mit 

Beispiel des Flughafens Wien. Diese drei Sektorenauftraggeber werden 

im anschließenden Kapitel 6 näher untersucht.  

                                                   
342

 Vgl. www.viennaairport.com/unternehmen/flughafen_wien_ag/3_piste. Datum des Zugriffs: 2.Dezember.2015, 19:27 
Uhr.  
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6 Untersuchung einzelner Sektorenauftraggeber 

In diesem Kapitel werden einige ausgewählte Sektorenauftraggeber zum 

Einen in Hinblick auf Unternehmensbeschreibung, Unternehmensstruk-

tur, Umsätze und dergleichen näher betrachtet (dienen u.a. zur Darstel-

lung der Aufbauorganisation) und zum Anderen wird eine vergaberechtli-

che Betrachtung durchgeführt. Aufgrund der Größe und Bekanntheit 

werden hier die ÖBB, der VERBUND und der Flughafen Wien beschrie-

ben. Weitere Sektorenauftraggeber sind z.B. die Wiener Linien, der 

Flughafen Graz, die Post und der Wiener Hafen. Die volkswirtschaftliche 

Betrachtung von diesen Sektorenauftraggebern ist in Kapitel 5.4 abge-

handelt. Die ASFiNAG
343

 ist kein Sektorenauftraggeber, als ausgeglie-

derte Sondergesellschaft wird die ASFiNAG dem öffentlichen AG zuge-

rechnet.
344

  

6.1 Österreichische Bundesbahnen 

Bei der Vergabe von Bauaufträgen ist die ÖBB ein Sektorenauftragge-

ber. Es wird eine Sektorentätigkeit nach § 169 BVergG im Bereich der 

Verkehrsleistungen durchgeführt. Die Bereitstellung der Schienennetze 

erfolgt über die ÖBB Infrastruktur AG.  

In den nächsten Unterkapiteln wird zuerst auf den Aufbau der Konzern-

struktur eingegangen, es folgt der für den Bau relevante Teilkonzern 

ÖBB-Infrastruktur AG mit anschließender vergaberechtlicher Betrach-

tung.  

6.1.1 Konzernstruktur 

Die Organisation der Österreichischen Bundesbahnen ist nach dem 

Bundesbahnstrukturgesetz geregelt und an deren Spitze steht seit 2005 

die ÖBB-Holding AG. Diese Holding ist „quasi― die Muttergesellschaft für 

die einzelnen Gesellschaften und ist für die strategische Ausrichtung des 

Konzerns verantwortlich. Die Republik Österreich, mit dem zuständigen 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technik, besitzt 100 % 

der Anteile. Die Tochtergesellschaften der ÖBB-Holding AG sind die 

ÖBB-Personenverkehr AG, die Rail Cargo Austria AG, die ÖBB-

Infrastruktur AG und die European Contract Logistic GmbH. Zum Kon-

zern der ÖBB-Holding AG gehören desweiteren die ÖBB-Shared Service 

Center GmbH (für Serviceleistungen im Bereichen des Rechnungswe-

                                                   
343

 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft.  

344
 Vgl. http://www.faire-vergaben.at/fhs/files/_fhs/1/GBH_Faire_Vergaben_Workshop_140403_eF.pdf?bereich=1. Datum 
des Zugriffs: 4.Dezember.2015, 17:11 Uhr.  
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sen, Personal und Einkauf), die ÖBB-IKT GmbH (für die Erbringung von 

IT-Leistungen) und die ÖBB-Werbung GmbH (interner Dienstleister für 

Marketingaktivitäten und extern für die Vermarktung der Werbeflä-

chen).
345

 Eine Übersicht über diese Konzernstruktur ist in Bild 6.1 er-

sichtlich.  

 

Die Muttergesellschaft übernimmt dabei die Hauptaufgaben der Aus-

übung der Anteilsrechte, die einheitliche strategische Ausrichtung des 

gesamten Konzerns, die Erstellung, Koordination und Umsetzung der 

Unternehmensstrategien und die Sicherstellung der Transparenz der 

eingesetzten öffentlichen Mittel.
347

 Der Vorstand der ÖBB-Holding AG 

besteht, mit Stand März 2016, aus zwei Personen unter dem Vorsitzen-

den Mag. Christian Kern und Mag. Josef Halbmayr MBA.
348

 Der Auf-

sichtsrat besteht aus insgesamt 12 Mitgliedern, wobei acht Mitglieder als 

Kapitalvertreter von der Hauptversammlung gewählt sind und vier Per-

sonen vom Betriebsrat als Belegschaftsvertreter entsendet sind.
349

 Die 

einzelnen Teilkonzerne besitzen ebenso Vorstände und Aufsichtsräte.  

                                                   
345

 Vgl. ÖBB-Holding AG: Geschäftsbericht 2014. S. 50. 

346
 Ebd.  

347
 A.a.O. S. 51. 

348
 A.a.O. S. 45. 

349
 A.a.O. S. 47. 

 

Bild 6.1 Konzernstruktur ÖBB-Holding AG
346

 



 Untersuchung einzelner Sektorenauftraggeber 

 29-Mär-2016 82 

6.1.2 ÖBB-Infrastruktur AG 

Die Betreibung der Verkehrsstationen sowie der Schieneninfrastruktur 

obliegt der ÖBB-Infrastruktur AG.
350

 So fallen die Aufgaben der Planung 

und Bau von Schieneninfrastruktur samt Hochleistungsstrecken und die 

damit in Zusammenhang stehenden Projekte, sowie die Zurverfügungs-

tellung dieser Schieneninfrastruktur mit den Anlagen und Einrichtungen 

als Aufgabe darunter. Diese Aufgaben sind Zurverfügungstellung, Be-

trieb und Erhaltung von bedarfsgerechter, sicherer Schieneninfrastruktur 

und betreffen Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Betriebsplanung und 

Verschub.
351

  

Die ÖBB-Infrastruktur AG ist ein 100 %-Tochterunternehmen der ÖBB-

Holding AG. Der Teilkonzern ÖBB-Infrastruktur plant, entwickelt, erhält 

und betreibt die gesamte ÖBB-Bahninfrastruktur. Darunter fallen Bahn-

höfe, Strecken, Gebäude, Terminals, Telekomanlagen und Wasserkraft-

werke. Jährlich werden dabei mehr als 2 Mrd. Euro investiert.
352

  

Die im Oktober 2009 rückwirkend per 01.01.2009 gegründete ÖBB-

Infrastruktur AG übernimmt dabei beispielhaft folgende Leistungen:
353

  

 Besitz und Betrieb der gesamten ÖBB-Bahninfrastruktur 

 Investitionen von rund 2 Mrd. Euro pro Jahr in das Schienennetz 

 Wartung und Inspektion des Schienennetzes 

 Erbringung von eisenbahnspezifischer Baudienstleistungen  

 Mit technischem Know-How wird eine hochqualitative Infrastruktur 

geschaffen 

Die Investitionsschwerpunkte, gemäß Rahmenplan 2013-2018, sind da-

bei:
 354

  

 Ausbau der Südstrecke auf dem Baltisch-Adriatischen Korridor 

 Viergleisiger Ausbau der Weststrecke im Abschnitt Wien - Wels 

 Viergleisiger Ausbau des Unterinntals 

 Errichtung des Brenner Basistunnels 

 Güterterminalerrichtung 

                                                   
350

 Vgl. ÖBB-Holding AG: Geschäftsbericht 2014. S. 51. 

351
 A.a.O. S. 169. 

352
 Vgl. ÖBB-Infrastruktur AG: Zahlen – Daten – Fakten. 

353
 Siehe http://www.oebb.at/infrastruktur/de/2_0_Das_Unternehmen/Daten_und_Fakten/index.jsp. Datum des Zugriffs: 
28.März.2015, 15:32 Uhr.  

354
 Vgl. ÖBB-Infrastruktur AG: Geschäftsbericht 2014. S. 14. 
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 In Ballungsräumen vorgesehene Nahverkehrsvorhaben 

 Bahnhöfe 

 Lärmschutzmaßnahmen 

 Ausbau der Tunnelsicherheit 

 Park & Ride-Anlagenerrichtung  

Die Investitionen im Bereich der Bahnhofsum- und neubauten betrugen 

dabei rund 289,2 Mio. €, wovon die Hälfte im Zuge des Hauptbahnhof 

Wien inkl. Südtiroler Platz investiert wurde, im Bereich des Großraum 

Wien (z.B. Umbau Bahnhof Flughafen Wien und Terminal Wien Inzers-

dorf) rund 53,7 Mio. €, entlang der Donauachse (z.B. Güterzugumfah-

rung St.Pölten – Loosdorf und Lückenschluss Ybbs - Amstetten) rund 

136,5 Mio. €, entlang der Pontebbanaachse/Südachse (z.B. Semmering 

Basistunnel und Koralmbahn Graz – Klagenfurt) rund 333,4 Mio. €, ent-

lang der Pyhrn-Schober-Achse (z.B. Wels Passau) rund 24,6 Mio. €, ent-

lang der Brennerachse (z.B. Brenner Basistunnel) rund 67,2 Mio. €, ent-

lang der Arlbergachse rund 5,5 Mio. € und für die Programme im Bereich 

Lärmschutz, Park & Ride, Tunnelsicherheit und Bahnhofskreuzungen 

rund 45,2 Mio. €.
355

 Diese Investitionen betrugen in Summe rund 

955,3 Mio. €.
356

 Dazu kamen Reinvestitionen in das Schienennetz von 

rund 570,9 Mio. € und der Bereich Sonstiges inkl. den immateriellen 

Vermögenswerten von rund 332,2 Mio. €.
357

 In Summe wurden für die 

gesamten Rahmenplan- und sonstigen Investitionsprojekte rund 

1.858,4 Mio. € investiert.
358

  

 

 

                                                   
355

 Vgl. ÖBB-HOLDING-AG: Geschäftsbericht 2014. S. 16.  

356
 Ebd.  

357
 Ebd.  

358
 Ebd.  
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Die ÖBB-Infrastruktur AG ist geprägt von Projekten in der Planungs- und 

Bauphase. Eine Übersicht dieser Projekte bildet Bild 6.2. Neben den di-

versen Bahnhofsum- und neubauten sind dies der Streckenaus- bzw. 

Neubau auf unterschiedlichsten Korridoren. So wird die Arlbergachse 

ausgebaut, der Brenner Basistunnel errichtet, die Pyhrn-Schoberachse 

(zwischen Wels und Passau) ausgebaut und auf der Südstrecke werden 

zwei Tunnels mitsamt einer Neubaustrecke errichtet. Die zwei Tunnels 

auf der Südstrecke sind zum einen der Semmering-Basistunnel und zum 

anderen der Koralmbahntunnel.  

                                                   
359

 ÖBB-Infrastruktur AG: Zahlen – Daten – Fakten. S. 6.  

 

 

Bild 6.2 Projekte: Planung und Bau ÖBB-Infrastruktur AG 2014
359
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6.1.3 Vergaberechtliche Betrachtung 

Für die elektronische Abwicklung von Vergabeverfahren seitens der 

ÖBB-Infrastruktur AG wird die Internetplattform ProVia (vormals @-AVA-

Online®) verwendet. Diese Plattform dient der Vereinfachung und Be-

schleunigung der Abläufe von Vergabeverfahren.
360

  

Die ÖBB-Infrastruktur AG verwendet ein Prüfsystem wie unter Punkt 

3.4.4 vorgestellt. Mit diesem Prüfsystem wird dem Auftraggeber eine 

Eignungsprüfung von Unternehmen losgelöst von konkreten Aufträgen 

ermöglicht. Die im Zuge des Prüfsystems erfolgreichen Unternehmen 

werden in ein Verzeichnis aufgenommen und bei konkreten Vergaben 

ohne weiteren Aufruf zum Wettbewerb für eine Angebotslegung eingela-

den.
361

  

6.1.4 Kennzahlen ÖBB-Holding AG 

In diesem Abschnitt wird auf unterschiedlichste Kennzahlen der ÖBB-

Holding AG verwiesen, welche aus dem aktuellen Geschäftsbericht
362

 

entnommen sind.  

Die Umsatzerlöse der ÖBB-Holding AG
363

 betrugen im Jahr 2014 

5.270,1 Mio. € und Gesamterträge 6.354,9 Mio. €.
364

 Der Teilkonzern 

ÖBB-Infrastruktur AG hatte Umsatzerlöse von 2.176,1 Mio. €.
365

 Das E-

BITDA
366

 betrug im Jahr 2014 1.722,8 Mio.€, das EBIT
367

 864,1 Mio. €. 

und das EBT
368

 171,7 Mio. €.
369

 Die Eigenkapitalrentabilität (= EBT/ Ei-

genkapitel) betrug 10,1 % und die Gesamtkapitalrentabilität (= EBIT/ Ge-

samtkapitel) 3,4 %.
370

  

Die Mitarbeiter teilen sich auf die ÖBB-Holding AG und sonstigen Ge-

sellschaften (rund 8.388 Mitarbeiter), den Teilkonzern ÖBB-

Personenverkehr (rund 6.913 Mitarbeiter), dem Teilkonzern Rail Cargo 

                                                   
360

Vgl. http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_11_Ausschreibungen/index.js. Datum des 
Zugriffs: 28.März.2015, 15:44 Uhr.  

361
 Vgl. http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_10_Pruefsysteme_Einkauf/index.jsp. Datum 

des Zugriffs: 28.März.2015, 15:48 Uhr.  

362
 Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit stand als aktuellster Geschäftsbericht jener aus dem Jahr 2014 zur Verfü-

gung.  

363
 Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit lag für die ÖBB-Holding AG noch kein Geschäftsbericht 2015 vor. Somit 

werden bei der VERBUND AG und der Flughafen Wien AG für einen Vergleich die Daten aus dem Jahr 2014 herange-
zogen.  

364
 Vgl. ÖBB-HOLDING-AG: Geschäftsbericht 2014. S. 65.  

365
 A.a.O. S. 68.  

366
 EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation) = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschre i-

bungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.  

367
 EBIT (earnings before interest and taxes) = Ergebnis vor Steuern und Zinsen.  

368
 EBT (earnings before taxes) = Gewinn/Ergebnis vor Steuern.  

369
 Vgl. ÖBB-HOLDING-AG: Geschäftsbericht 2014. S. 65.  

370
 Ebd.  
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Austria (rund 8.064 Mitarbeiter) und dem Teilkonzern ÖBB-Infrastruktur 

(rund 17.725 Mitarbeiter) auf.
371

  

6.1.5 Conclusio 

Die ÖBB-Infrastruktur AG ist ein Sektorenauftraggeber gemäß 

§ 169 BVergG. Mit der Schieneninfrastruktur wird die Basis für den 

ÖPNV und Fernverkehr auf der Schiene geschaffen. Damit wird das 

Grundbedürfnis der Menschen nach Mobilität befriedigt. Bau, Erneue-

rung und Instandhaltung sichert Arbeitsplätze und bringt Wertschöpfung 

mit sich. Die neu adaptierten Bahnhöfe mitsamt den dazugehörige P+R-

Anlagen sollen gemeinsam mit einem schnellen und sicheren Transport 

Menschen animieren mit der Bahn zu fahren. Die Umsatzerlöse der 

ÖBB-Holding AG betrugen 5.270,1 Mio. € und es arbeiten rund 

8.388 Personen für dieses Unternehmen. Der Teilkonzern erzielte Um-

satzerlöse von 2.176,1 Mio. € und hatte einen Mitarbeiterstand von rund 

17.725 Personen.  

6.2 Verbund 

Das Unternehmen VERBUND ist ein Sektorenauftraggeber und führt die 

Sektorentätigkeit laut § 167 BVergG im Bereich der Elektrizität aus.  

In Österreich ist der VERBUND, laut eigenen Angaben, das führende 

Stromunternehmen mit mehr als 90 % Erzeugung des Stroms aus Was-

serkraft. Ergänzt wird die Stromerzeugung aus Wärme- und Windkraft. 

Es werden dabei 350.000 Stromkunden betreut und der Stromhandel 

wird in 12 Ländern betrieben. Im Jahre 2013 wurde ein Jahresumsatz 

von 3,2 Mrd. € mit rund 3.000 Mitarbeitern erzielt. Das Unternehmen 

VERBUND ist seit 1988 an der Börse und mit 51 % des Aktienkapitals 

besitzt die Republik Österreich die Mehrheit.
372

  

6.2.1 Management und Struktur 

Die strategische Führung der VERBUND übernimmt die Holding VER-

BUND AG. Die operative Tätigkeit übernehmen unterschiedliche Toch-

terunternehmen.
373

 Der Vorstand trifft nicht nur strategische Entschei-

dungen sondern nimmt auch Aufgaben im Bereich der Kommunikation, 

Recht, Finanz- oder Risiko-Management wahr.
374

 Der derzeitige Vor-
                                                   
371

 Vgl. ÖBB-Holding AG: Geschäftsbericht 2014. S. 83. 

372
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 08:45 Uhr.  

373
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/management-struktur. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 08:57 Uhr.  

374
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/management-struktur/vorstand. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 08:59 Uhr.  
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stand besteht aus vier Personen unter dem Vorsitzenden Wolfgang An-

zengruber.
375

 Da die Holding eine Aktiengesellschaft ist gibt es einen 

Aufsichtsrat für die objektive Kontrolle der Entscheidungen des Vorstan-

des. In diesem Aufsichtsrat sitzen 15 Mitglieder, 10 Kapitalvertreter und 

fünf Arbeitnehmervertreter.
376

 Die operativ tätigen Tochtergesellschaften 

sind:
377

  

 Wasserkraft und Windkraft 

 Wärmekraft 

 Trading 

 Sales 

 Energiedienstleistungen 

 Services 

 Tourismus 

 Übertragung 

6.2.2 Geschäftsbereiche 

Das Unternehmen VERBUND deckt sowohl Erzeugung und Übertragung 

als auch Handel und Vertrieb von Strom ab.
378

 Rund 90 % des Stroms 

stammt aus Wasserkraft.
379

 Windkraft und thermische Anlagen ergänzen 

die Erzeugung.
380

  

Damit kann ca. 40 % des heimischen Strombedarfs gedeckt werden.
381

  

Der Strom aus Wasserkraft entsteht einerseits mit Speicherkraftwerken 

und andererseits mit Laufkraftwerken. Die Speicherkraftwerke sind in 

hochalpinen Lagen in den Bundesländern Salzburg, Tirol, Kärnten und 

Steiermark. An den größeren Flüssen wie Donau, Drau, Enns, Inn, Mur 

und Salzach findet man die Laufkraftwerke (siehe Bild 6.4).
382

  

                                                   
375

  http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/management-struktur/vorstand. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 08:59 Uhr. 

376
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/management-struktur/aufsichtsrat. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 09:07 
Uhr.  

377
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/management-struktur/management-tochtergesellschaften. Datum des Zugriffs: 

2.März.2015, 09:11 Uhr.  

378
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/geschaeftsbereiche. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 13:15 Uhr.  

379
 Ebd.  

380
 Ebd.  

381
 Vgl. VERBUND – Nachhaltigkeitsbericht 2013. S. 12. 

382
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/geschaeftsbereiche/stromerzeugung. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 13:20 

Uhr.  
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Die Stromübertragung geschieht mit Netzen von 380, 220 und 110 kV.
383

 

Als Stromtransporteur ist die Austrian Power Grid AG (APG) zuständig, 

welche im 100 %-igen Eigentum der VERBUND steht.
384

  

Für den Stromhandel ist die VERBUND Trading GmbH zuständig.
385

 

Zum einen geschieht hier eine Vermarktung der Erzeugung und zum an-

deren die Einsatzsteuerung der VERBUND-Kraftwerke.
386

  

6.2.3 Kennzahlen 

Das Unternehmen VERBUND AG weißt im integrierten Geschäftsbericht 

2015 Kennzahlen im Bereich der Wirtschaft, der Umwelt und des Sozia-

lem aus. Die Wirtschaftskennzahl Umsatzerlöse stieg im Vergleich zum 

Jahr 2014 auf 2.969,6 Mio. € (2014 2.880,4 Mio. €), das EBITDA betrug 

im Jahr 2015 888,7 Mio. € (2014: 808,8 Mio.€), das bereinigte EBITDA 

838,8 Mio. € (2014: 889,6 Mio. €), das operative Ergebnis/EBIT 

410,6 Mio. € (2014: 384,4 Mio. €) und die Eigenkapitalrentabilität betrug 

im Jahr 2015 4,7 % (im Jahr 2014 3,3 %).
387

  

Es arbeiten 3.098 Personen im Unternehmen VERBUND.
388

  

Das Unternehmen VERBUND besitzt Speicher- und Laufkraftwerke 

ebenso wie Windparks und Wärmekraftanlagen.
389

 Im Vergleich zum 

Jahr 2014 sank im Jahr 2015 die Erzeugung aus Wasserkraft und stie-

gen die Erzeugung aus Wind, Photovoltaik und Wärmekraft.
390

 Die Anla-

gen sind nach ISO-14001
391

 und EMAS
392

 zertifiziert, d.h. jene Anlagen 

welche der internationalen Umweltmanagementnorm mit deren aner-

kannten Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem unterliegen. 

Einen Überblick über die zertifizierten VERBUND-Kraftwerke (im Jahr 

2015 bereits 93 % der gesamten Anlagen) bietet Bild 6.3.  

 

 

 

                                                   
383

 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/geschaeftsbereiche/stromuebertragung. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 
13:24 Uhr.  

384
 Ebd.  

385
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/geschaeftsbereiche/stromhandel. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 13:31 Uhr.  

386
 http://www.verbund.com/cc/de/ueber-uns/geschaeftsbereiche/stromhandel. Datum des Zugriffs: 2.März.2015, 13:31 Uhr.  

387
 Vgl. VERBUND AG: Integrierter Geschäftsbericht 2015. S. 3.  

388
 A.a.O. S. 4.  

389
 A.a.O. S. 14.  

390
 A.a.O. S. 4.  

391
 Internationale Umweltmanagementnorm.  

392
 Eco-Management and Audit Scheme: Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung für 
Organisationen, die Ihre Umweltleistung verbessern wollen.  
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393

 VERBUND AG: Integrierter Geschäftsbericht 2015. S. 264 und 265. 

 

 

Bild 6.3 Zertifizierte VERBUND-Kraftwerke
393
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6.2.4 Vergaberechtliche Betrachtung  

Das Unternehmen VERBUND ist am Bausektor ein Nachfrager von Bau-

leistungen, wie z.B. im Bereich des Tunnelbaues für die Triebwasserstol-

len oder dem Kraftwerksbau an sich.  

Laut Befragung mittels Fragebogen werden mehr als 100 Vergabever-

fahren (Planung und Bau) jährlich für Bauaufträge abgewickelt und dabei 

kommt größtenteils das Billigstbieterprinzip zur Anwendung. Die durch-

schnittlichen Investitionen pro Jahr betragen laut Angabe im Fragebogen 

rund 150 Mio. €. In den Ausschreibungsunterlagen wird auf standardi-

sierte Leistungsbeschreibungen zurückgegriffen und es kommt, seit 

2012, zu einer vollständigen Online-Abwicklung der Vergabeverfahren 

über eine Ausschreibungsplattform. Im Zuge der Registrierung auf dieser 

elektronischen Plattform hat jedes Unternehmen einen Fragebogen (mit 

Fragen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Compliance, Umweltschutz 

und Arbeitssicherheit) auszufüllen. Für die Eignungsfeststellung der Un-

ternehmer ist kein Prüfsystem eingerichtet. Im Zuge der Ausschreibung 

sind von Anbietern Zertifikate bzw. Eigenerklärungen im Bereich der 

Nachhaltigkeit vorzulegen.
394

 Die formalisierte Öffnung der Angebote 

wird über die elektronische Plattform durchgeführt.  

6.2.5 Conclusio 

Das Unternehmen VERBUND ist gemäß § 167 BVergG ein Sektorenauf-

traggeber im Bereich der Elektrizität. Die Menschheit benötigt Elektrizität 

z.B. in Haushalten, beim Transport, in der Industrie und zur Erzeugung 

von Wärme. Bei einem Stromausfall funktioniert ziemlich gar nichts 

mehr, denn jedes technische Gerät braucht heutzutage Strom. Die Er-

zeugung von Strom erfolgt im Unternehmen VERBUND hauptsächlich 

aus Wasserkraft. Die Umsatzerlöse betrugen 2.969,6 Mio. € und es ar-

beiten 3.098 Personen im Unternehmen VERBUND.  

6.3 Flughafen Wien 

Das Unternehmen Flughafen Wien ist ebenso ein Sektorenauftraggeber 

und führt die Sektorentätigkeit laut § 172 BVergG im Bereich der Flughä-

fen aus.  

Der Flughafen Wien will sich jedoch langwierige und kostspielige Verga-

be- und Bewilligungsverfahren ersparen und stellte im Frühjahr 2015 ei-

nen dementsprechenden Freistellungsantrag bei der EU.
395

 Die Freistel-
                                                   
394

 Vgl. VERBUND AG: Integrierter Geschäftsbericht 2015. S. 124.  

395
Vgl. http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/4913403/Flughafen-bekaempft-lange-Vergabeverfahren. Datum des 
Zugriffs: 10.03.2016, 15:45 Uhr.  
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lung vom BVergG erfolgt dabei gemäß § 179 BVergG – siehe Kapitel 

3.2.2. Die Argumente für den Freistellungsantrag sind zum einen dass 

der Flughafen Wien nicht mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand ist 

und zum anderen kein Monopol besteht. Laut Stellungnahme des Infra-

strukturministeriums ist der Markt für die Bereitstellung der Flughafeninf-

rastruktur frei zugänglich.
396

  

Österreichs größter Flughafen erstreckt sich auf mehr als 10 km², liegt 

etwa 20 km vom Zentrum Wiens entfernt und dient als wichtige Dreh-

scheibe im weltweiten Luftverkehr.
397

 Der Flughafen Wien profitiert dabei 

von der geografischen Lage in Zentraleuropa, einer Autobahnanbindung 

nach West- und Osteuropa, einem Streckenangebot mit mehr als 170 

Destinationen, einer baulich angepassten Infrastruktur und einer nach 

eigenen Angaben führenden Position im Passagier- und Cargo-

Bereich.
398

  

6.3.1 Management und Struktur 

Der Flughafen Wien ist eine Aktiengesellschaft mit folgender Aktionärs-

struktur:  

Der Flughafen Wien AG leitet als Entwickler, Errichter und Komplettbe-

treiber den operativen Flughafenbetrieb und bietet Infrastrukturleistungen 

an.
400

 Die Tätigkeiten reichen von der Weiterentwicklung und Instandhal-

tung der Infrastruktur, der Boden- und Passagierabfertigung, den Sicher-

heitsdienstleistungen bis hin zu Gastronomie, Parkraumbewirtschaftung 

und Immobilienvermarktung.
401

 Diese Geschäftstätigkeiten werden in 

                                                   
396

Vgl. http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/4913403/Flughafen-bekaempft-lange-Vergabeverfahren. Datum des 
Zugriffs: 10.03.2016, 15:45 Uhr. 

397
 www.viennaairport.com/unternehmen/flughafen_wien_ag. Datum des Zugriffs: 2.Dezember.2015, 19:14 Uhr.  

398
 Ebd.  

399
 Siehe FLUGHAFEN WIEN AG: Geschäftsbericht 2014 S. 16.  

400
 Ebd.  

401
 Vgl. FLUGHAFEN WIEN AG: Geschäftsbericht 2014 S. 16.  

 

Bild 6.4 Aktionärsstruktur Flughafen Wien
399
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vier Segmente (Airport, Handling, Retail & Properties und Sonstige) auf-

geteilt (siehe Bild 6.5).  

6.3.2 Kennzahlen 

Der Flughafen Wien im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 654,4 Mio. € 

(im Jahr 2014 lag der Gesamtumsatz bei 630,2 Mio. €), das EBITDA lag 

bei 275,2 Mio. € (Jahr 2014 250,2 Mio. €), das EBIT bei 142,9 Mio. € 

(Jahr 2014 119,8 Mio. €) und das EBT bei 130,9 Mio. € (Jahr 2014 bei 

106,7 Mio. €). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 12,8 %.
403

  

Die Investitionen betrugen im Jahr 2015 79,9 Mio. €, im Jahr 2016 wer-

den voraussichtlich rund 95 Mio. € investiert.
404

  

Die beschäftigten Mitarbeiter belaufen sich im Jahresdurchschnitt auf 

4.306 Personen.
405

  

6.3.3 Vergaberechtliche Betrachtung
406

 

Seitens des Flughafens Wien werden jährlich mehr als 100 Vergabever-

fahren für Bauaufträge abgewickelt und es kommt dabei größtenteils das 

Billigstbieterprinzip zur Anwendung. Die durchschnittlichen Investitionen 

in Bauleistungen betragen rund 80 Millionen Euro pro Jahr (ohne Groß-

projekte).  

In den Ausschreibungsunterlagen wird vorrangig auf standardisierte 

Leistungsbeschreibungen zurückgegriffen (z.B. LB-HB).  

                                                   
402

 FLUGHAFEN WIEN AG: Geschäftsbericht 2014 S. 16.  

403
 Vgl. 

http://www.viennaairport.com/unternehmen/presse__news/presseaussendungen__news_2?news_beitrag_id=14567490
10046. Datum des Zugriffs: 10.03.2016, 15:17 Uhr.  

404
 Ebd.  

405
 Vgl. FLUGHAFEN WIEN AG: Geschäftsbericht 2014 S. 3.  

406
 Diese vergaberechtliche Betrachtung geschieht durch den Rücklauf des Fragebogens (siehe Kapitel 6.5).  

 

Bild 6.5 Segmente der Geschäftstätigkeiten samt Umsatzverteilung
402
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Die Vergabeverfahren (Ausschreibungsunterlagen bzw. Angebote) wer-

den via Postversand abgewickelt.  

Für die Eignungsfeststellung der Unternehmer gibt es kein Prüfsystem 

nach § 232 BVergG.  

Bei Vergaben von Bauaufträgen wird eine formalisierte Öffnung der An-

gebote durchgeführt, diese Öffnung ist nicht öffentlich.  

Bezüglich der Marktstruktur herrscht im Hochbau viel Wettbewerb und im 

Tiefbau gibt es eher wenige Unternehmen die ein Angebot abgeben und 

sich zu „Monster―-ARGEs zusammenschließen.
407

  

6.3.4 Conclusio 

Zur momentanen Zeit zählt der Flughafen Wien zu den Sektorenauftrag-

gebern laut § 172 BVergG. Im Jahr 2015 wurde jedoch ein Freistellungs-

antrag bei der EU eingebracht.
408

 Mit einem Flughafen werden einerseits 

Beschäftigungs- und Wachstumseffekte generiert und andererseits 

kommt es zu einer Verdichtung des Siedlungsraumes. Größere Städte 

weltweit haben einen Flughafen und sind somit von überall aus der Welt 

leicht und schnell zu erreichen. In der Nähe von Flughäfen siedeln sich 

viele Unternehmen an, um z.B. Waren weltweit verkaufen zu können. 

Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2015 654,4 Mio. € und es sind im 

Jahresdurchschnitt 4.306 Personen beschäftigt.  

6.4 Vergleich der betrachteten Unternehmen 

In diesem Kapitel werden die drei zuvor betrachteten Sektorenauftrag-

geber, z.B. hinsichtlich Investitionen und Struktur, gegenübergestellt. Die 

drei Sektorenauftraggeber führen jeweils eine andere Sektorentätigkeit 

aus. So sind die ÖBB-Infrastruktur AG gemäß § 169 BVergG (Verkehrs-

leistungen), die VERBUND AG gemäß § 167 BVergG (Elektrizität) und 

die Flughafen Wien AG gemäß § 172 BVergG (Flughäfen) für Bauaufträ-

ge Sektorenauftraggeber.  

6.4.1 Unternehmensstruktur 

Die drei betrachteten Sektorenauftraggeber sind jeweils Aktiengesell-

schaften und die öffentliche Hand besitzt Aktienkapital. Die Republik Ös-

terreich (öffentliche Hand) besitzt, abgesehen vom Flughafen Wien, bei 

                                                   
407

 Dies ist die subjektive Meinung laut Rücklauf des Fragebogens.  

408
 Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit gab es noch keine Entscheidung der EU-Kommission über diesen Freistel-

lungsantrag.  
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der ÖBB und dem VERBUND jeweils mindestens die Hälfte des Aktien-

kapitals.  

6.4.2 Wirtschaftliche Kennzahlen 

Die ÖBB-Holding AG ist nach den wirtschaftlichen Kennzahlen zufolge 

der ertragreichste Sektorenauftraggeber, gefolgt vom Unternehmen 

VERBUND AG und der Flughafen Wien AG. Die ÖBB-Holding AG erzielt 

dabei beinahe 2-mal so viele Umsatzerlöse wie das Unternehmen VER-

BUND AG und rund 8-mal so viel wie der Flughafen Wien. Das EBIT der 

ÖBB-Holding AG ist rund 2-mal so hoch wie das vom VERBUND und 

rund 7-mal vom Flughafen Wien. Der Vergleich der Umsatzerlöse und 

des EBIT ist in Bild 6.6 im Kapitel 6.4.3 zusammen mit den Investitionen 

ersichtlich. Die Eigenkapitalrentabilität ist bei der Flughafen Wien AG 

(12,8 %) am größten, gefolgt von der ÖBB-Holding AG (10,1 %) und der 

VERBUND AG (4,7 %).  

6.4.3 Investitionen 

Die ÖBB-Holding AG, als umsatzstärkste betrachtete Unternehmen, in-

vestiert mehr als 12-mal so viel wie das Unternehmen VERBUND AG 

und 23-mal so viel wie der Flughafen Wien AG. Der Vergleich der Kenn-

zahlen von Umsatz, EBIT und den Investitionen ist in Bild 6.6 ersichtlich. 

Man sieht dort sehr deutlich, dass die ÖBB-Holding AG der „größte― be-

trachtete Sektorenauftraggeber ist. Man erkennt auch, dass die Investiti-

onen seitens der ÖBB-Holding AG über dem EBIT liegen, d.h. es bedarf 

an Zuschüsse um diese Investitionen zu finanzieren.  

 

Bild 6.6 Vergleich Umsatzerlöse, EBIT und Investitionen in Mio. € 
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6.4.4 Mitarbeiter 

Rund 43 % der ÖBB-Holding AG Mitarbeiter sind im Teilkonzern ÖBB-

Infrastruktur beschäftigt. Die ÖBB-Holding AG, als umsatzstärkster und 

investitionsmäßig größter Sektorenauftraggeber, hat 10-mal so viele Mit-

arbeiter wie der Flughafen Wien AG und 13-mal so viele Mitarbeiter wie 

das Unternehmen VERBUND AG (siehe Bild 6.7).  

 

Bild 6.7 Vergleich Anzahl Mitarbeiter 

6.4.5 Umwelt 

Die drei betrachteten Sektorenauftraggeber sind bemüht, die Auswirkun-

gen auf die Umwelt zu verringern und soweit es geht gering zu halten. 

Die ÖBB-Holding AG hat diesbezüglich eine CSR
409

-Strategie (u.a. ist 

seit Oktober 2014 die ÖBB-Produktion GmbH nach ISO 14001 zertifi-

ziert)
410

, die Anlagen der VERBUND AG sind nach ISO-14001 und E-

MAS zertifiziert. Auch der Flughafen Wien AG ist seit 2015 EMAS zertifi-

ziert.  

6.5 Empirische Untersuchung von Sektorenauftraggebern 

In diesem Abschnitt erfolgt eine empirische Untersuchung in Form einer 

Befragung von Sektorenauftraggeber. Die Untersuchung wurde mithilfe 

eines Fragebogens mit selbstformulierten Fragen (siehe 6.5.1) durchge-

führt. Der Fragebogen (siehe Anhang A.2) wurde an Sektorenauftragge-

ber verschickt, ausgewertet und bewertet (siehe 6.5.3). Die Zusammen-

                                                   
409

 CSR: Corporate Social Responsibility, ist die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen als Teil des nachhalt i-
gen Wirtschaftens. (siehe: 
https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/corporate_social_responsibility_unternehmerische_1499.htm. Datum des Zugriffs: 
12.Juni.2015, 19:57 Uhr). 

410
 Vgl. ÖBB-HOLDING-AG: Geschäftsbericht 2014. S. 88.  
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fassung der Ergebnisse ist im Kapitel 6.5.4 ersichtlich. Die Vorgehens-

weise dieser empirischen Untersuchung ist in Bild 6.8 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.8 Vorgehensweise der empirischen Untersuchung 

Die Fragen ergaben sich dabei während des Verfassens dieser Arbeit 

(detailliert erklärt im Kapitel 6.5.1):  

 Volkswirtschaftlicher Sicht (z.B. Finanzierung und Marktstruktur) 

vom Kapitel 5;  

 Bauwirtschaftlicher Sicht (z.B. Investitionen und an wen die 

Vergabe erfolgt) vom Kapitel 4 und 6;  

 Vergaberechtlicher Sicht (z.B. Anzahl der Vergabeverfahren, 

Best- oder Billigstbieterprinzip, Online-Abwicklung der Vergabe-

verfahren und Unterschiede zu öffentlichen und privaten AG);  

 Erleichterungen für Sektorenauftraggeber (z.B. Verwendung von 

standardisierten Leistungsbeschreibungen, Prüfsystem, objektive 

Eignungskriterien, Öffnung der Angebote, sachliche Gründe für 

einen Widerruf und Dokumentationspflichten) vom Kapitel 3;  

Insgesamt wurden 18 Fragen formuliert und die Befragung wurde via E-

Mail-Verkehr durch Versand des Fragebogens als pdf-File durchgeführt. 

Formulierung der Fragen 

Durchführung der Befragung 

Auswertung der Fragebögen 

Evaluierung der Auswertung / Ergebnisse 

Fragenkomplex 

Bauwirtschaft 

(Kapitel 4, 6) 

Fragenkomplex 

BVergG 

(Kapitel 3) 

Fragenkomplex 

Volkswirtschaft 

(Kapitel 5) 
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Die Fragebögen wurden dabei an Personen, welche in einem Sektoren-

auftraggeberunternehmen beschäftigt sind, verschickt. Die Auswahl die-

ser Personen erfolgte durch vorangegangene Internetrecherche und be-

zog sich auf leitende Personen des Einkaufs bzw. der Baumanagement-

abteilung. Der Fragebogen erging jeweils an eine Person
411

 in den Un-

ternehmen:  

 ÖBB Infrastruktur  

 Verbund 

 Flughafen Wien  

 Wiener Linien  

 Flughafen Graz  

 Wiener Hafen 

 Holding Graz (Wasserwirtschaft)  

 OMV 

Der Rücklauf der ausgefüllten Fragebögen erfolgte von folgenden Sekto-

ren-AG:  

 ÖBB Infrastruktur 

 Verbund 

 Flughafen Wien 

 Flughafen Graz 

 Wiener Hafen 

Damit beträgt die Rücklaufquote, bezogen auf die Anzahl an Sektoren-

AG, 62,5%. Die ausgefüllten Fragebögen kamen dabei am nächsten Tag 

oder in den darauffolgenden Tagen zurück. Bei keiner Antwort wurde 

nochmals, teils zusätzlich an weitere Personen/Abteilungen in diesem 

Unternehmen, der Fragebogen durch E-Mail versendet. Auch durch die 

Erinnerung kamen keine zusätzlichen Fragebögen zurück.  

Die weitere Vorgehensweise dieser empirischen Untersuchung erfolgte 

mit der Auswertung und Evaluierung der zurückgekommen Fragebögen 

(siehe 6.5.3) und der Zusammenfassung der Ergebnisse (siehe 6.5.4).  

                                                   
411

 Die Personen werden hier nicht namentlich erwähnt und sind somit nur dem Verfasser dieser Arbeit bekannt.  
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6.5.1 Formulierung der Fragen 

Die Formulierung der einzelnen Fragen ergab sich, wie bereits oben er-

wähnt, aus volkswirtschaftlicher, bauwirtschaftlicher und vergaberechtli-

cher Sicht und den Erleichterungen für Sektorenauftraggeber. Ebenso 

wird in diesem Kapitel erklärt warum die einzelnen Fragen gestellt wur-

den und was mit der Beantwortung bezweckt wird. Die verschiedenen 

Antwortmöglichkeiten bestehen dabei aus Ankreuzen von „ja― oder 

„nein―, Ankreuzen von vorgegeben Möglichkeiten, freie Felder für indivi-

duelle Meinungen, Prozentangaben und Kombinationen daraus. Konkret 

entstanden dabei folgende Fragen:  

Aus volkswirtschaftlicher Sicht:  

 Mit welchen Mitteln und Höhe werden das Unternehmen und die 

abgewickelten Bauaufträge finanziert? (siehe Anhang A.2 Frage 2 

und 3)  

Mit den Fragen 2 und 3 soll die Finanzierungsform (aus Gewinn, 

gibt es Zuschüsse, werden PPP verwendet) erfragt werden.  

 Wie ist die vorliegende Marktstruktur zu beschreiben? (siehe An-

hang A.2 Frage 17)  

Diese Frage dient der Ermittlung welche Marktstruktur in dem je-

weiligen Gebiet der einzelnen Sektorenauftraggeber vorliegt.  

 Würden Sie einen vermehrten Wettbewerb, bei derzeitigem Vor-

handensein eines Monopol- bzw. Oligopolmarktes, begrüßen? 

(siehe Anhang A.2 Frage 18)  

Zur Eruierung, ob der jeweilige Sektorenauftraggeber einen ver-

mehrten Wettbewerb mit vollständiger Konkurrenz begrüßen wür-

de, wird diese Frage gestellt.  

Aus bauwirtschaftlicher Sicht:  

 Wie groß sind die durchschnittlichen Investitionen in Bauleistun-

gen pro Jahr? (siehe Anhang A.2 Frage 4)  

Diese Frage dient zur Eruierung der Investitionen von Sektoren-

auftraggeber für Bauaufträge.  

 An wen erfolgt die Vergabe? (siehe Anhang A.2 Frage 9)  

Mit der Frage 9 soll eruiert werden, ob die Vergaben an einzelne 

Unternehmen oder z.B. Generalunternehmer erfolgen.  

Aus vergaberechtlicher Sicht:  

 Wie viele Vergabeverfahren für Bauaufträge werden jährlich ab-

gewickelt? (siehe Anhang A.2 Frage 5)  
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Mit dieser Frage soll die Anzahl von Vergabeverfahren der einzel-

nen Sektorenauftraggeber geklärt werden.  

 Kommt bei der Vergabe von Bauleistungen das Best- oder Bil-

ligstbieterprinzip (mit prozentualer Verteilung) zur Anwendung? 

(siehe Anhang A.2 Frage 6)  

Diese Frage dient zur Ermittlung, wie viel von den jährlich abge-

wickelten Vergabeverfahren mittels Best- und Billigstbieterprinzip 

erfolgen.  

 Werden die Vergabeverfahren online abgewickelt? (siehe Anhang 

A.2 Frage 11)  

Mit dieser Frage soll die (elektronische) Abwicklung des Vergabe-

verfahrens eruiert werden.  

Aus den Erleichterungen für Sektorenauftraggeber:  

 Unterliegt das Unternehmen bei der Vergabe von Bauleistungen 

den Bestimmungen für Sektorenauftraggeber? (siehe Anhang A.2 

Frage 1)  

Diese Frage dient quasi als Knock-Out Kriterium, wenn diese mit 

„nein― beantwortet wird.  

 Sind Sie der Meinung dass Sektorenauftraggeber durch die ge-

setzlichen Regelungen im BVergG gegenüber öffentlichen (siehe 

Anhang A.2 Frage 7) bzw. privaten (siehe Anhang A.2 Frage 8) 

Auftraggebern bei Vergaben bevorzugt oder gehemmt/ benachtei-

ligt werden mitsamt Begründung?  

Die Fragen 7 und 8 dienen zur individuellen Einschätzung der ge-

schaffenen Regelungen für Sektorenauftraggeber im BVergG in 

der Praxis.  

 Wird in den Ausschreibungsunterlagen auf standardisierte Leis-

tungsbeschreibungen zurückgegriffen? (siehe Anhang A.2 Frage 

10)  

Die Regelungen für Sektorenauftraggeber im BVergG sehen nicht 

vor, auf standardisierte Leistungsbeschreibungen zurückzugrei-

fen. Diese Frage wird dazu verwendet, um die Handhabung in der 

Praxis zu erhalten.  

 Gibt es ein Prüfsystem (gemäß § 232 BVergG) für die Eignungs-

feststellung der Unternehmer? (siehe Anhang A.2 Frage 12)  

Sektorenauftraggeber können ein Prüfsystem einrichten und be-

treiben. Mit dieser Frage soll herausgefunden werden, inwieweit 

Sektorenauftraggeber solch ein Prüfsystem eingerichtet haben.  
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 Welche objektiven Eignungskriterien werden in der Ausschrei-

bung häufig festgelegt? (siehe Anhang A.2 Frage 13)  

Im 3.Teil des BVergG für Sektorenauftraggeber ist nur festgelegt 

(keine Auflistung bzw. Nennung wie bei öffentlichen AG), dass ob-

jektive Eignungskriterien festzulegen sind. Diese Frage dient da-

zu, welche objektiven Eignungskriterien Sektorenauftraggeber 

festlegen.  

 Wird eine formalisierte Öffnung der Angebote durchgeführt? (sie-

he Anhang A.2 Frage 14)  

Eine formalisierte Öffnung der Angebote ist für Sektorenauftrag-

geber nicht verpflichtend festgelegt. Mit dieser Frage soll heraus-

gefunden werden, ob Sektorenauftraggeber, im Gegensatz zu öf-

fentliche AG, die erleichternde Bestimmung anwenden.  

 Welche sachlichen Gründe für einen Widerruf eines Vergabever-

fahrens sind vorgesehen? (siehe Anhang A.2 Frage 15)  

Im 3.Teil des BVergG für Sektorenauftraggeber ist nur festgelegt 

(keine Auflistung bzw. Nennung wie bei öffentlichen AG), dass 

Sektorenauftraggeber ein Vergabeverfahren widerrufen können, 

wenn dafür sachliche Gründe vorliegen. Mit der Frage 15 wird ab-

gefragt, welche sachlichen Gründe die Sektorenaufraggeber für 

einen Widerruf vorsehen.  

 Gehen die Dokumentationspflichten über die Regelungen nach 

§ 277 BVergG hinaus? (siehe Anhang A.2 Frage 16)  

Sektorenauftraggeber haben gegenüber öffentliche AG reduzierte 

Dokumentationspflichten. Mit dieser Frage soll festgestellt wer-

den, inwieweit Sektorenauftraggeber die geschaffenen Erleichte-

rungen anwenden.  

 

Diese Fragen ergeben zusammen den Fragebogen (siehe Anhang A.2). 

Als Einleitung für den Fragebogen wurde ein Text verfasst. Diese Einlei-

tung beinhaltet u. A. weshalb eine empirische Untersuchung durchge-

führt wird und wer der Ersteller dieses Fragebogens ist mitsamt den Mo-

tiven für die Untersuchung.  

6.5.2 Verbesserungsvorschläge für den Fragebogen 

Im Zuge der Auswertung der Fragebögen wurden einige Unklarheiten im 

Fragebogen festgestellt und somit gibt es Verbesserungsvorschläge für 

diesen. Diese Verbesserungsvorschläge sind:  
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 Statt den Begriffen Steuern/Budget in den Fragen 2 und 3 gehört 

der Begriff öffentliche Mittel (werden von der öffentlichen Hand 

zur Verfügung gestellt) verwendet. Steuern nimmt nur der Staat 

ein und ein Budget ist ein Plan für zukünftige Einnahmen und 

Ausgaben.  

 Die Unternehmen bzw. Bauaufträge können nicht mit dem Um-

satz sondern nur mit dem Gewinn finanziert werden.
412

  

 Die Auswahlmöglichkeiten der Anzahl von abgewickelten Verga-

beverfahren sollten bei unterschiedlichen Unternehmen dement-

sprechend skaliert sein.
413

 Zum Beispiel wickelt die ÖBB-

Infrastruktur AG mehr Vergabeverfahren ab als der Flughafen 

Graz und somit sollte situationsbedingt die vorgegebene Ant-

wortmöglichkeit der Anzahl der Vergabeverfahren bei der ÖBB-

Infrastruktur um ca. 50-mal größer sein als beim Flughafen Graz.  

 Der Begriff der Stabstellen gehört erläutert was man konkret da-

runter versteht.
414

 Der Verfasser meinte mit Stabstellen die im ei-

genen Unternehmen erbrachte Tätigkeit einerseits der Planung 

(z.B. Planungsabteilung) und andererseits der Bauausführung 

(z.B. eigene Zweigstelle Wartung).  

 Zusätzlich zur Auswahl ja oder nein soll eine Begründung erfragt 

werden, warum kein Prüfsystem nach § 232 BVergG angewen-

det wird oder eine Beschreibung stattfinden, welches Prüfsystem 

verwendet wird.
415

  

 Vorgegebene Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich der objektiven 

Eignungskriterien, wie z.B. wirtschaftliche und technische Leis-

tungsfähigkeit und Referenzen damit Sektorenauftraggeber konk-

ret die betreffenden Eignungskriterien nennen können.
416

  

6.5.3 Fragebogenauswertung und Evaluierung 

In diesem Abschnitt werden die fünf beantworteten Fragebögen (ent-

spricht damit einer Rücklaufquote von 62,5%) ausgewertet und evaluiert. 

Es wurde bei drei beantworteten Fragebögen jede der 18 Fragen beant-

wortet, bei zwei Fragebögen wurde die Frage Nummer 18 nicht beant-

wortet Die Antworten sind dabei randomisiert, d.h. die Aufzählung der 

                                                   
412

 Siehe Frage 2 und 3.  

413
 Siehe Frage 5.  

414
 Siehe Frage 9.  

415
 Siehe Frage 12.  

416
 Siehe Frage 13.  
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beantworteten Fragen erfolgt zufällig, damit keine Rückschlüsse auf die 

Sektorenauftraggeber erfolgen können.  

Der Aufbau der Fragenbogenauswertung und Evaluierung der einzelnen 

Fragen ist dabei:  

 Fragestellung 

 Antworten von den Sektorenauftraggebern  

 Evaluierung und Interpretation  

6.5.3.1 Auswertung und Evaluierung Frage 1 

Frage: Unterliegt das Unternehmen, in dem Sie tätig sind, bei der Verga-

be von Bauleistungen den Bestimmungen für Sektorenauftraggeber?  

Nach den fünf beantworteten Fragebögen zufolge, sind die befragten 

Unternehmen alle als Sektorenauftraggeber zu qualifizieren.  

6.5.3.2 Auswertung und Evaluierung Frage 2 

Frage: Mit welchen Mitteln und Höhe wird Ihr Unternehmen finanziert?  

Laut den fünf beantworteten Fragebögen sind das:  

 Beitrag des Bundes    1.730,4 Mio.€,  

Infrastrukturbenützungsentgelt   483,0 Mio. €,  

Energie     231,0 Mio. €,  

Immobilien     254,6 Mio. €,  

Sonstiges     126,4 Mio. €  

 Finanzierung über den Kapitalmarkt (Beschaffungsvolumen rd. 

300 Mio. €)  

 Umsatz / Aktiengesellschaft 

 Eigenmittel mit rund 6,254Mio.€  

 Umsatz mit 55 Mio. € 

 

Die Interpretation dieser Antworten geschieht zusammen mit jenen aus 

Frage 3.  
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6.5.3.3 Auswertung und Evaluierung Frage 3 

Frage: Mit welchen Mitteln und Höhe werden die abgewickelten Bauauf-

träge finanziert?  

Laut den fünf beantworteten Fragebögen sind das:  

 Einzahlung Anleihen und Finanzkredite  1.281,7 Mio. €,  

Kostenbeiträge von Dritte    147,3 Mio. €,  

Beiträge des Bundes     576,9 Mio. € 

 Finanzierung über Kapitalmarkt (Bauvergabe rund 150 Mio. €/ 

Jahr)  

 Umsatz / Aktiengesellschaft 

 Eigenmittel mit rund. 6,254 Mio.€  

 Umsatz mit 55 Mio.€ 

 

Die Unternehmen gaben hier größtenteils deren Umsätze an und ver-

wiesen darauf, dass diese Unternehmen Kapitalgesellschaften sind.  

Weiters ging hervor, dass es zurzeit keine durchgeführten Projekte mit 

einem PPP-Modell gibt.  

6.5.3.4 Auswertung und Evaluierung Frage 4 

Frage: Wie groß sind die durchschnittlichen Investitionen in Bauleistun-

gen pro Jahr?  

Die fünf beantworteten Fragebögen gaben an:  

 5 – 10 Mio. € / Jahr (rd. 8 Mio. €)  

 Rd. 150 Mio. € / Jahr 

 Rd. 80 Mio. € / Jahr ohne Großprojekte 

 Rd. 1 Mrd. € 

 Rd. 7 Mio. € / Jahr 

 

Aus der Beantwortung der Frage lässt sich ableiten, dass Sektorenauf-

traggeber durchschnittlich 250 Mio. € (aus den beantworteten Fragebö-

gen insgesamt rund 1,3 Mrd. €/Jahr) in eine leistungsfähige Infrastruktur 

investieren (siehe Bild 6.9). Dabei lagen vier Sektorenauftraggeber (zwei 

davon nur im einstelligen Millionenbereich) unter dem Durschnitt, d.h. 
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der Hauptteil der Investitionen wird von einem Sektorenauftraggeber er-

bracht.  

 

Bild 6.9 Investitionen pro Jahr in Mio.€ (logarithmische Darstellung) 

6.5.3.5 Auswertung und Evaluierung Frage 5 

Frage: Wie viele Vergabeverfahren für Bauaufträge werden jährlich ab-

gewickelt?  

Laut den 5 beantworteten Fragebögen sind das:  

 Mehr als 100 

 5 – 10 (sowohl Planungs- als auch Bauaufträge)  

 >6000 davon: Bauleistungen >3000, Dienstleistungen >2500, Lie-

ferungen >350 

 21 - 50 

 21 – 50 in der Planung und mehr als 50 im Bau 

 

Im Bild 6.10 sind die durchschnittlichen Investitionen pro Jahr in Mio. € 

und die Anzahl der abgewickelten Vergabeverfahren der jeweiligen Sek-

torenauftraggeber ebenso dargestellt wie der gesamte Durchschnitt (von 

allen fünf Sektorenauftraggebern) der Investitionen und Vergabeverfah-

ren. Die durchschnittlichen Investitionen betragen rund 250 Mio. €/Jahr 

und die durchschnittliche Anzahl der Vergabeverfahren ergibt sich mit 

rund 652 Vergabeverfahren/Jahr, d.h. im gesamten Durchschnitt entfällt 

für ein Vergabeverfahren eine Investition von rund 380.000 €. Aus der 

Beantwortung lässt sich weiters ableiten, dass diejenigen Sektorenauf-

traggeber, welche mehr investieren, auch mehr Vergabeverfahren abwi-
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ckeln. Nach Bild 6.10 kann gesagt werden, dass bei den ersten drei Sek-

torenauftraggeber die durchschnittliche Investition bei einem Vergabe-

verfahren rund 1 Mio. € (zweimal 0,8 Mio. €/Verfahren und einmal 

1,5 Mio. €/Verfahren) beträgt. Ein Sektorenauftraggeber wendet rund 

333.000 €/Verfahren an Investitionen auf und der fünfte Sektorenauf-

traggeber wickelt ein Vergabeverfahren mit durchschnittlich 140.000 € an 

Investitionen ab.  

 

Bild 6.10 Investitionen pro Jahr in Mio.€ und Anzahl der Vergabeverfahren der ein-
zelnen Sektorenauftraggeber(logarithmische Darstellung) 

6.5.3.6 Auswertung und Evaluierung Frage 6 

Frage: Kommt bei der Vergabe von Bauleistungen das Best- oder Bil-

ligstbieterprinzip zur Anwendung?  

Nach den 5 beantworteten Fragebögen sind das:  

 

Bild 6.11 Übersicht über das Best- und Billigstbieterprinzip der Sektoren-AG in Pro-
zent 
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Die gegebenen Antworten lassen den Schluss zu, dass bei der Vergabe 

von Bauleistungen größtenteils (> 80 %) das Billigstbieterprinzip zur An-

wendung kommt (siehe Bild 6.11). Bei drei Sektorenauftraggeber erfol-

gen 90 %, bei einem Sektorenauftraggeber 80 % und bei einem Sekto-

renauftraggeber 50 % der Vergaben mit dem Billigstbieterprinzip. Das 

heißt, trotz Wahlmöglichkeit wird dem Billigstbieterprinzip den Vorzug 

gegenüber dem Bestbieterprinzip gegeben.  

6.5.3.7 Auswertung und Evaluierung Frage 7 

Frage: Sind Sie der Meinung dass Sektorenauftraggeber durch die ge-

setzlichen Regelungen im BVergG gegenüber öffentlichen Auftraggebern 

bei Vergaben bevorzugt oder gehemmt bzw. benachteiligt werden?  

Laut den 5 beantworteten Fragebögen sind das:  

 Stark bevorzugt, da die Schwellenwerte höher sind, ein Verhand-

lungsverfahren immer möglich ist und die Einspruchswahrschein-

lichkeit geringer ausfällt.  

 Eher bevorzugt 

 Eher bevorzugt, da der Sektorenauftraggeber einen leichteren 

Vergaberegime (z.B. Verfahrensarten) unterliegt.  

 Neutral 

 Eher gehemmt / behindert, da längere und aufwendigere Verga-

beverfahren und höhere Auftragssummen aufgrund eingeschränk-

tem Verhandlungspotentials.  

 

Es lässt sich ableiten, dass Sektorenauftraggeber gegenüber dem öffent-

lichen AG bei Vergaben nach dem BVergG eher bevorzugt werden, da 

die Schwellenwerte höher sind, das Verhandlungsverfahren immer mög-

lich ist und die Einspruchswahrscheinlichkeit geringer ausfällt.  

6.5.3.8 Auswertung und Evaluierung Frage 8 

Frage: Sind Sie der Meinung dass Sektorenauftraggeber durch die ge-

setzlichen Regelungen im BVergG gegenüber privaten Auftraggebern 

bei Vergaben bevorzugt oder gehemmt bzw. benachteiligt werden?  

Nach den 5 beantworteten Fragebögen sind das:  

 Eher gehemmt / behindert, da das BVergG sehr formalistisch 

bzw. aufwändig ist, z.B bei der Verfahrensdokumentation, Fristen 

als Zeitfaktor 
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 Eher gehemmt / behindert, da der juristische Aufwand für ein kor-

rektes Verfahren enorm ist.  

 Eher gehemmt / behindert, da der Sektorenauftraggeber durch die 

Anwendung des BVergG gesetzlichen Vorgaben unterliegt, an 

welche er sich, im Gegensatz zu privaten AG, bei einer Vergabe 

halten muss.  

 Stark gehemmt / behindert, da längere und aufwendigere Verga-

beverfahren und höhere Auftragssummen aufgrund eines einge-

schränkten Wettbewerbspotentials auftreten.  

 Stark gehemmt / behindert, da die strengeren Verfahrensvor-

schriften den Wettbewerb hemmen und es einen unverhältnismä-

ßig einseitigen Rechtschutz für Bieter gibt.  

 

Aus der Beantwortung lässt sich ableiten, dass Sektorenauftraggeber 

gegenüber dem privaten AG bei der Vergabe eher gehemmt / behindert 

sind, da das BVergG sehr formalisiert und aufwändig ist, Fristen einzu-

halten sind und dadurch ein längeres Vergabeverfahren vorherrscht und 

eine Verfahrensdokumentation zur Anwendung kommt. Die strengeren 

Verfahrensvorschriften hemmen den Wettbewerb und es gibt für die Bie-

ter einen unverhältnismäßig einseitigen Rechtsschutz. Ebenso ist der ju-

ristische Aufwand für ein korrektes Verfahren enorm, d.h. bei komplexen 

Vergabeverfahren ist ein Rechtsbeistand nötig.  

6.5.3.9 Auswertung und Evaluierung Frage 9 

Frage: An wen erfolgt die Vergabe von Bauaufträgen?  

Laut den 5 beantworteten Fragebögen sind das bei Bauleistungen:  

 an GU und TU (keine Angabe von Prozenten) 

 10 % von eigenen Stabstellen, 60 % an Generalunternehmer 

(GU) und 30 % Einzelvergaben 

 30 % an GU, 20 % an TU und 50 % an EU 

 50 % an Totalunternehmer (TU) und 50 % an Einzelunternehmen 

(EU)  

 80 % von eigenen Stabstellen, die restlichen 20 % ergehen zu 

50 % an GU und 50 % an TU 

und bei Planungsleistungen:  

 an GP und einzelne Planer (keine Angabe von Prozenten)  
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 3 % von eigenen Stabstellen, 60 % an Generalplaner (GP) und 

37 % an einzelne Planer 

 20 % von eigenen Stabstellen und 80 % an GP 

 50 % durch eigene Stabstellen und 50 % an einzelne Planer 

 10 % von eigenen Stabstellen, die restlichen 90 % ergehen zu 

80 % an GP und 20 % an TU 

 

Die gegebenen Antworten lassen den Schluss zu, dass bei der Vergabe 

von Planungsleistungen nur ein geringer Prozentsatz von eigenen Stab-

stellen abgewickelt wird, viel von GP bzw. TU (durchschnittlich rund 

80 %) und teilweise von einzelnen Planern. Die Bauleistungen werden 

vielfach an GU bzw. TU (rund 70 %) vergeben und es gibt auch Einzel-

vergaben (rund 30 %).  

6.5.3.10 Auswertung und Evaluierung Frage 10 

Frage: Greifen Sie in den Ausschreibungsunterlagen auf standardisierte 

Leistungsbeschreibungen zurück?  

Es greifen 4 Unternehmen auf standardisierte Leistungsbeschreibungen 

zurück, eines nicht. Bei der Verwendung von standardisierten Leistungs-

beschreibungen führte ein Unternehmen die LB-HB an, ein weiteres die 

HT10, FSV-VI-003 und ein anderes die LB-VI und ÖNORMEN.  

 

Laut den Antworten wird Großteils auf standardisierte Leistungsbe-

schreibungen (z.B. LB-HB) zurückgegriffen, d.h. die Sektorenauftragge-

ber gehen hier konform mit dem öffentlichen AG, da die Regelungen für 

Sektorenauftraggeber nicht vorsehen auf standardisierte Leistungsbe-

schreibungen zurückzugreifen.  

6.5.3.11 Auswertung und Evaluierung Frage 11 

Frage: Werden die Vergabeverfahren online abgewickelt? Wie erfolgt 

diese Abwicklung?  

Laut den 5 beantworteten Fragebögen wickeln vier Unternehmen die 

Vergabeverfahren online ab, ein Unternehmen nur über den Post-

Versand. Die vollständig elektronische Abwicklung des Verfahrens er-

folgt bei einem Unternehmen über eine Ausschreibungsplattform, bei ei-

nem weitern über juristischen Beistand und bei einem über den Lieferan-

zeiger. Ein Unternehmen wickelt das gesamte Vergabeverfahren über 

die elektronische Vergabeplattform ProVia (vormals AVA-Online) ab.  
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Die Online-Abwicklung des Vergabeverfahrens (von 80 % der befragten 

Sektorenauftraggebern) erfolgt z.B. über den Lieferanzeiger erfolgt. Wei-

ters geschieht eine vollständige elektronische Abwicklung des Verfah-

rens über eine Ausschreibungsplattform. Auch ein juristischer Beistand 

begleitet die Online-Abwicklung. Ein Sektorenauftraggeber wickelt die 

Verfahren über Post-Versand ab.  

6.5.3.12 Auswertung und Evaluierung Frage 12 

Frage: Gibt es ein Prüfsystem gemäß § 232 BVergG für die Eignungs-

feststellung der Unternehmer?  

Gemäß den fünf beantworteten Fragebögen haben zwei Unternehmen 

ein Prüfsystem eingerichtet, die anderen drei Unternehmen nicht.  

Sektorenauftraggeber können ein Prüfsystem einrichten und betreiben. 

Die gegebenen Antworten lassen den Schluss zu, dass manche Sekto-

renauftraggeber (40 % der befragten Sektorenauftraggeber) ein Prüfsys-

tem für die Eignungsfeststellung der Unternehmer eingerichtet haben.  

6.5.3.13 Auswertung und Evaluierung Frage 13 

Frage: Welche objektiven Eignungskriterien legen Sie in der Ausschrei-

bung von Bauleistungen häufig fest?  

Die fünf Sektorenauftraggeber legen dabei:  

 Referenzen  

 Wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit des Bieters, Re-

ferenzen  

 Befugnis, Referenzen, Umsatz, Haftpflichtversicherung, Subun-

ternehmerverfügbarkeitserklärungen, Nachweise zur beruflichen 

Zuverlässigkeit (KSV-Rating, Strafregisterauszug, Firmenbuch-

auszug, Nachweis der Sozialversicherung und des Finanzamts) 

 Referenzen, Qualifikation des Personals (Schlüsselpersonal), 

technische Ausstattung, wirtschaftliche Kriterien (Umsatz)  

 Referenzen, Gewerbeberechtigungen, Lastschriftanzeige Finanz-

amt, Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt, Bescheinigung 

bez. Konkurs- / Insolvenzverfahren, Bankerklärung bez. Bonität, 

Betriebs- / Berufs-Haftpflichtversicherung 

häufig fest. 
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Im 3.Teil des BVergG für Sektorenauftraggeber ist nur festgelegt (keine 

Auflistung bzw. Nennung wie bei öffentlichen AG), dass objektive Eig-

nungskriterien festzulegen sind. Sektorenauftraggeber legen in der Aus-

schreibung als objektive Eignungskriterien Referenzen, die Qualifikation 

des Personals (Schlüsselpersonal), die wirtschaftliche (z.B. Umsatz, 

Bankerklärung bzgl. Bonität, Betriebs-/Berufs-Haftpflichtversicherung, 

Lastschriftanzeige Finanzamt) und technische Leistungsfähigkeit (Aus-

stattung) des Bieters fest. Das objektive Eignungskriterium „Referenzen― 

wurde dabei von jedem Sektorenauftraggeber erwähnt.  

6.5.3.14 Auswertung und Evaluierung Frage 14 

Frage: Wird eine formalisierte Öffnung der Angebote durchgeführt, ob-

wohl eine solche für Sektorenauftraggeber nicht verpflichtend vorgese-

hen ist?  

Laut den fünf beantworteten Fragebögen wird von allen fünf Unterneh-

men eine formalisierte Öffnung der Angebote durchgeführt. Ein Unter-

nehmen vollzieht diese elektronisch auf der Plattform, ein Unternehmen 

gab den Vermerk dass diese Öffnung jedoch nicht öffentlich stattfindet.  

 

Eine formalisierte Öffnung der Angebote ist für Sektorenauftraggeber 

nicht verpflichtend festgelegt. Gemäß der Beantwortung wird eine forma-

lisierte Öffnung der Angebote durchgeführt (teilweise nicht öffentlich), 

d.h. Sektorenauftraggeber gehen in diesem Punkt konform mit dem öf-

fentlichen AG. Dies ist auch elektronisch über die Plattform möglich.  

6.5.3.15 Auswertung und Evaluierung Frage 15 

Frage: Welche sachlichen Gründe für einen Widerruf eines Vergabever-

fahrens sehen Sie vor?  

Die fünf Sektorenauftraggeber sehen dabei vor:  

 Mangelnder Wettbewerb, beträchtliche Überschreitung der Kos-

tenschätzung und notwendige Adaptierung der Ausschreibungs-

unterlagen aufgrund von Umständen, die vorher nicht bekannt 

waren  

 Budgetüberschreitung  

 Wirtschaftlichkeit / Budgeteinhaltung im Bezug auf den Angebots-

preis 

 Budgetüberschreitung bzw. grobe Abweichung zur Kostenschät-

zung (>20%)  
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 Wirtschaftliche Gründe, wenn kein Angebot eingelangt ist, wenn 

nur ein Angebot eingelangt ist, wenn nach dem Ausscheiden nur 

ein Angebot übrig bleibt und bei Auflagen, welche, wenn diese vor 

dem Vergabeverfahren bekannt gewesen wären, eine Ausschrei-

bung ausgeschlossen hätten 

 

Im 3.Teil des BVergG für Sektorenauftraggeber ist nur festgelegt (keine 

Auflistung bzw. Nennung wie bei öffentlichen AG), dass Sektorenauf-

traggeber ein Vergabeverfahren widerrufen können, wenn dafür sachli-

che Gründe vorliegen. Als sachlichen Grund für den Widerruf des 

Vergabeverfahrens wurde Budgetüberschreitungen von jedem Teilneh-

mer genannt. Aus der Beantwortung der Frage lässt sich weiters ablei-

ten, dass es bei Einlangen von keinem oder nur eines Angebots zu ei-

nem Widerruf kommt, oder wenn nach dem Ausscheiden nur ein Ange-

bot übrig bleibt.  

6.5.3.16 Auswertung und Evaluierung Frage 16 

Frage: Gehen die Dokumentationspflichten über die Regelungen nach 

§ 277 BVergG hinaus und entsprechen jene für öffentliche Auftraggeber 

laut § 136 BVergG?  

Laut den fünf beantworteten Fragebögen sehen zwei Unternehmen eine 

detailliertere Dokumentation vor. Ein Unternehmen führte dabei an, dass 

auch eine Dokumentation im USB erfolgt und der gesamte Vergabeakt 

elektronisch auf der Vergabeplattform abgelegt und nach Abschluss des 

Verfahrens archiviert wird.  

 

Sektorenauftraggeber haben gegenüber öffentliche AG reduzierte Do-

kumentationspflichten. Die gegebenen Antworten lassen den Schluss zu, 

dass die Unternehmen manchmal (40 % der befragten Sektorenauftrag-

geber) eine detailliertere Dokumentation, über die in § 277 BVergG ge-

regelten Bestimmungen, führen.  

6.5.3.17 Auswertung und Evaluierung Frage 17 

Frage: Wie würden Sie die vorliegende Marktstruktur, die Ihr Unterneh-

men bei der Vergabe von Bauleistungen ausgesetzt ist, beschreiben?  

Die Teilnehmer gaben an:  

 Vollkommener Baumarkt (Polypol)  

 Vollkommener Baumarkt (Polypol)  

 Polypol (abhängig von jeweiligem Segment und Warengruppe)  
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 Vollkommener Baumarkt (Polypol) und Oligopol im Spezialtiefbau 

 Im Hochbau viel Wettbewerb und im Tiefbau eher nur wenige Un-

ternehmen und „Monster―-ARGE-Bildungen  

 

Aus der Beantwortung lässt sich ableiten, dass die Marktstruktur größ-

tenteils als vollkommener Baumarkt (rund 80 %) beschrieben wird. Teil-

weise gibt es eine Mischform wo im Hochbau viel Wettbewerb vor-

herrscht und im Tiefbau nur wenige Unternehmen und „Monster―-ARGE-

Bildungen auftreten.  

6.5.3.18 Auswertung und Evaluierung Frage 18 

Frage: Würden Sie einen vermehrten Wettbewerb mit vollständiger Kon-

kurrenz, bei derzeitigen Vorhandensein eines Monopol- bzw. Oligopol-

marktes, begrüßen?  

Laut den 5 beantworteten Fragebögen sind das:  

 Ja, da bessere Preise und bessere (innovativere) Lösungen er-

wartet werden.  

 Ja, weil Preise besser sind.  

 Ja, weil ein vermehrter Wettbewerb wirtschaftlichere Lösungen 

erzielt und qualitativ hochwertigere Bauabwicklungen möglich 

sind.  

 Keine Angabe  

 Keine Angabe 

 

Die gegebenen Antworten lassen den Schluss zu, dass man einen ver-

mehrten Wettbewerb begrüßen würde, da die Preise besser erwartet 

werden, ein vermehrter Wettbewerb wirtschaftlichere Lösungen erzielen 

würde und eine qualitativ hochwertigere Bauabwicklung (z.B. bessere 

innovativere Lösungen) betrieben werden kann.  

6.5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die befragten Sektorenauftraggeber haben jeweils eigene Verfahrensab-

läufe (z.B. Online-Abwicklung des Verfahrens, Prüfsystem, Verwendung 

von standardisierten Leistungsbeschreibungen, formalisierte Öffnung der 

Angebote), eigene Anforderungen bei den Eignungskriterien und sehen 

eigene sachliche Gründe für einen Widerruf eines Vergabeverfahrens 

vor. Bei der Vergabe von Bauleistungen kommt größtenteils das Billigst-
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bieterprinzip zur Geltung. Die Meinungen der befragten Sektorenauftrag-

geber bezüglich der Bevorzugung oder Benachteiligung von Sektoren-

auftraggeber zu öffentlichen und privaten AG sind ident. So sind Sekto-

renauftraggeber gegenüber dem öffentlichen AG bevorzugt und gegen-

über dem privaten AG benachteiligt. Diejenigen Sektorenauftraggeber, 

welche derzeit am Monopol- bzw. Oligopolmarkt agieren, würden einen 

vermehrten Wettbewerb begrüßen.  

6.5.4.1 Vergleich Flughafen Wien und Flughafen Graz: 

Die Flughäfen Wien und Graz üben die gleiche Sektorentätigkeit aus und 

beide Sektorenauftraggeber haben den Fragebogen beantwortet und 

somit werden diese beiden Sektorenauftraggeber kurz gegenüberge-

stellt.  

Da der Flughafen Wien größer ist als der Flughafen Graz wird seitens 

des Flughafens Wien zum einen viel mehr investiert (rund 11-mal so viel 

ohne Großprojekte) und zum anderen werden rund 3-4-mal mehr Verga-

beverfahren abgewickelt. Beide Unternehmen vergeben die Bauaufträge 

überwiegend nach dem Billigstbieterprinzip (rund 90 %) und greifen in 

den Ausschreibungsunterlagen auf standardisierte Leistungsbeschrei-

bungen zurück. Auch führen beide eine formalisierte Öffnung der Ange-

bote durch (ein Unternehmen vermerkte zusätzlich, dass diese Öffnung 

nicht öffentlich ist). Unterschiede gibt es bezüglich der Online-

Abwicklung der Vergabeverfahren (ein Unternehmen nur Post-Versand 

anstatt der Online-Abwicklung) und beim Prüfsystem (ein Unternehmen 

hat dies eingerichtet). Gemeinsamkeiten gibt es hinsichtlich objektiver 

Eignungskriterien (Referenzen) und den sachlichen Gründen für einen 

Widerruf eines Vergabeverfahrens (Budgetüberschreitung). Die Doku-

mentationspflichten entsprechen bei beiden Unternehmen jenen Rege-

lungen im BVergG für Sektorenauftraggeber.  
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7 Resümee und Schlussbetrachtung 

Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass Sektorenauftraggeber eine beson-

dere Stellung innerhalb der gesetzlichen Regelungen des BVergG im 

Vergleich zu öffentlichen und privaten Auftraggeber haben.  

Sektorenauftraggeber üben eine Sektorentätigkeit aus und sie dienen 

damit der Versorgung der Allgemeinheit in infrastrukturgeprägten Berei-

chen. Aufgrund der rein tätigkeitsbezogenen Beschreibung als Merkmal 

für Sektorenauftraggeber unterliegen auch private AG den Bestimmun-

gen für Sektorenauftraggeber wenn sie diese auf Grundlage von beson-

deren oder ausschließlichen Rechten ausüben. Somit haben sie in die-

sem Fall die einschlägigen Bestimmungen des BVergG einzuhalten. Die 

Sektorentätigkeit umfasst die Bereiche von Gas, Wärme, Elektrizität, 

Wasser, Verkehrsleistungen, Postdienste, Häfen, Flughäfen und dem 

Aufsuchen und Fördern von Erdöl, Gas, Kohle und anderen festen 

Brennstoffen.  

Die Gründe für die „Ungleichbehandlung― von Sektorenauftraggebern zu 

öffentlichen AG im Vergaberecht fußen auf den staatlichen Einfluss, den 

fehlenden Wettbewerb, eine gewisse Marktnähe und die Ausübung der 

Tätigkeit durch Gewährung von besonderen oder ausschließlichen Rech-

ten. Die Unternehmen in den stark infrastrukturgeprägten Bereichen 

agieren an Märkten mit nur wenig Wettbewerbsintensität.  

Die im 3. Teil des BVergG geschaffenen Besonderheiten und Erleichte-

rungen für Sektorenauftraggeber sind auch im Anhang angeführt. Einige 

Beispiele dafür sind:  

 Ein wettbewerblicher Dialog ist für Sektorenauftraggeber nicht 

vorgesehen, da diese jederzeit ein Verhandlungsverfahren nach 

vorherigem Aufruf zum Wettbewerb durchführen können.  

 Die Gründe für die Durchführung eines Verfahrens sind im Sekto-

renbereich nicht verpflichtend schriftlich festzuhalten.  

 Die Bekanntmachung erfolgt über einen Aufruf zum Wettbewerb.  

 Bezüglich der Fristen bei Vergabeverfahren gibt es abweichende 

Regelungen. Im Sektoren-USB gibt es keine festgelegten Min-

destfristen, diese sind nur so festzulegen dass ausreichend Zeit 

für die jeweils erforderlichen Handlungen bleibt.  

 Die Zuschlagsfrist beträgt bei keiner Angabe in der Ausschrei-

bung für Sektorenauftraggeber zwei Monate (für öffentliche AG 

ein Monat).  

 Ein zwingendes Ausscheiden von Angeboten bei Mängeln hat nur 

im Sektoren-OSB zu erfolgen, im Sektoren-USB können Angebo-

te ausgeschieden werden, d.h. es gibt eine Wahlmöglichkeit.  
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 Im Sektorenbereich gibt es nur den Verweis, dass eine Aus-

schreibung aus sachlichen Gründen widerrufen werden kann. 

Beim öffentlichen AG gibt es eine Auflistung von Gründe für den 

Widerruf eines Vergabeverfahrens einerseits vor und andererseits 

nach Ablauf der Angebotsfrist.  

 Sektorenauftraggeber haben eine reduzierte Dokumentations-

pflicht ohne besonderen Vergabevermerk.  

 Die Vorgaben hinsichtlich der Ausschreibungsunterlagengestal-

tung sind weniger streng, so gibt es z.B. keine Vorgaben dass 

konstruktive Ausschreibungen so zu gestalten sind, dass diese 

sowohl für das Angebot als auch für den Leistungsvertrag ver-

wendet werden können. 

 Es fehlen im BVergG auch allgemeine Vorgaben über die Erstel-

lung von Leistungsverzeichnissen und es gibt auch keine Ver-

pflichtung auf geeignete Leitlinien wie ÖNORMEN oder auf die 

standardisierten Leistungsbeschreibungen zurückzugreifen.  

 Ebenso gibt es keine verpflichtende Kennzeichnung der wesentli-

chen Positionen und ob rechnerisch fehlerhafte Angebote ausge-

schieden werden.  

 Die Eignungsprüfung im Sektorenbereich ist vereinfacht geregelt, 

so findet sich nur der Verweis dass objektive Eignungskriterien 

festzulegen sind.  

 Sektorenauftraggeber können ein Prüfsystem einrichten und be-

treiben.  

 Die Erleichterungen bei der Angebotsprüfung sehen weiters keine 

formalisierte Öffnung der Angebote vor.  

 Auch eine Niederschrift der Angebotsöffnung entfällt nach 

BVergG.  

 Im Unterschied zum öffentlichen AG sind für Sektorenauftragge-

ber keine (eigenen) Regelungen über das Vorgehen bei Mangel-

haftigkeit von Angeboten, Aufklärungsgesprächen und Erörterun-

gen sowie der Niederschrift über die Angebotsprüfung vorgese-

hen.  

 Eine vertiefte Angebotsprüfung hat für Sektorenauftraggeber bei 

Angeboten mit einem für die Leistung ungewöhnlich niedrigen 

Gesamtpreis oder bei begründeten Zweifeln an der Angemessen-

heit der Preise zu erfolgen. Für öffentliche AG gilt zusätzlich dass 

bei Angeboten mit zu hohen oder zu niedrigen Einheitspreisen 

vertieft geprüft werden muss.  
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Im Zuge der volkswirtschaftlichen Betrachtung wurde auf die unter-

schiedlichen Marktformen in der Preistheorie eingegangen. Die Preis-

theorie diente zur Rechtfertigung der besonderen Stellung des Sekto-

renauftraggebers. Bei Sektorenauftraggebern herrschen oligopolistische 

oder monopolistische Märkte vor, das heißt es gibt keine vollständige 

Konkurrenz wie bei polypolistischen Märkten. Zum Beispiel agiert die 

ÖBB-Infrastruktur für die Herstellung neuer Tunnelabschnitte in der 

Schieneninfrastruktur als Auftraggeber und Nachfrager. Die ÖBB ist in 

Österreich alleiniger Nachfrager und aufgrund der Komplexität von Tun-

nelbauten gibt es nur wenige spezialisierte Unternehmen als Anbieter. 

Es liegt daher ein beschränktes Nachfragemonopol vor. Tritt der Sekto-

renauftraggeber als alleiniger Nachfrager von Bauleistungen auf, so ist 

dieser mit einem Nachfragemonopol zu charakterisieren. Nach persönli-

cher Einschätzung aus der Befragung herrscht eine polypolistische 

Marktform vor.  

 

Die durchgeführte empirische Untersuchung von Sektorenauftraggebern 

führte unter Anderem zu folgenden Aussagen:  

 Die Möglichkeit von PPP-Modellen wurde, in letzter Zeit, nicht in 

Projekten umgesetzt.  

 Sektorenauftraggeber haben ein großes Investitionsvolumen für 

Bauleistungen. Zusammengerechnet sind das rund 1,5 Mrd. €.  

 Bei der Vergabe von Bauleistungen kommt größtenteils (rund 

80 %) das Billigstbieterprinzip zur Anwendung. Das heißt trotz 

Wahlmöglichkeit wird dem Billigstbieterprinzip den Vorzug gegen-

über dem Bestbieterprinzip gegeben.  

 Nach persönlicher Einschätzung der Befragten werden Sektoren-

auftraggeber gegenüber dem öffentlichen AG bei Vergaben nach 

dem BVergG eher bevorzugt da die Schwellenwerte höher sind 

(bei Lieferaufträgen), das Verhandlungsverfahren immer möglich 

ist, die Einspruchswahrscheinlichkeit geringer ausfällt und der 

Sektorenauftraggeber einem leichteren Vergaberegime unterliegt.  

 Nach persönlicher Einschätzung der Befragten sind Sektorenauf-

traggeber gegenüber dem privaten AG bei der Vergabe eher ge-

hemmt / behindert, da das BVergG sehr formalisiert und aufwän-

dig ist, Fristen einzuhalten sind und dadurch ein längeres Verga-

beverfahren vorherrscht und eine Verfahrensdokumentation zur 

Anwendung kommt. Die strengeren Verfahrensvorschriften hem-

men den Wettbewerb und es gibt für die Bieter einen unverhält-

nismäßig einseitigen Rechtsschutz.  

 Der Großteil der Sektorenauftraggeber greift auf standardisierte 

Leistungsbeschreibungen (z.B. LB-HB, ÖNORMEN,…) zurück.  
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 Bei Online-Abwicklung des Vergabeverfahrens erfolgt dies z.B. 

über den Lieferanzeiger. Über eine Ausschreibungsplattform bzw. 

Vergabeplattform geschieht eine vollständige elektronische Ab-

wicklung des Verfahrens (z.B. ProVia). Statt der Online-

Abwicklung gibt es auch den Postversand.  

 Manche Sektorenauftraggeber haben ein Prüfsystem laut 

§ 232 BVergG für die Eignungsfeststellung der Unternehmer ein-

gerichtet.  

 Als objektive Eignungskriterien in den Ausschreibungen werden 

u.a. Referenzen, die Qualifikation des Personals (Schlüsselper-

sonal) und die wirtschaftliche (z.B. Umsatz) und technische Leis-

tungsfähigkeit (z.B. Ausstattung) des Bieters gefordert.  

 Es wird eine formalisierte Öffnung der Angebote durchgeführt 

(teilweise nicht öffentlich). Dies ist auch elektronisch über die 

Plattform möglich.  

 Als sachliche Gründe für den Widerruf des Vergabeverfahrens 

wurden u.a. Budgetüberschreitungen bzw. grobe Abweichungen 

zur Kostenschätzung genannt.  

 Bei einigen Sektorenauftraggeber gehen die Dokumentations-

pflichten über die nach § 277 BVergG geregelten Pflichten hinaus. 

So wird z.B. auch im USB eine Dokumentation geführt.  

 Die Marktstruktur wird teils als vollkommener Baumarkt beschrei-

ben. Manche Sektorenauftraggeber gaben an, dass eine Misch-

form existiert, wo im Hochbau viel Wettbewerb vorherrscht und im 

Tiefbau nur wenige Unternehmen und „Monster―-ARGE-Bildungen 

auftreten.  

 Die Befragten Sektorenauftraggeber gaben an, dass man einen 

vermehrten Wettbewerb begrüßen würde, da die Preise besser 

erwartet werden, ein vermehrter Wettbewerb (bis hin zum Poly-

pol) wirtschaftlichere Lösungen ergeben würde und eine qualitativ 

hochwertigere Bauabwicklung (z.B. bessere innovativere Lösun-

gen) betrieben werden könnte.  

 

Zum Abschluss kann festgehalten werden: Es ist nachvollziehbar, wes-

halb ein eigenes Sektorenvergaberecht geschaffen wurde. Sektorenauf-

traggeber agieren regelmäßig in gewissen Maß „ausgesetzten― wettbe-

werblichen Märkten. Im Vergleich zum klassischen öffentlichen Bereich 

erscheint die Gefahr, dass Sektorenauftraggeber sich bei ihrer Tätigkeit 

von anderen als wirtschaftlichen Überlegungen leiten lassen und damit 

einhergehende Wettbewerbsverzerrungen auftreten oder es zum ineffi-
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zienten Einsatz von monetären Mitteln kommt, geringer. Sektorenauf-

traggeber besitzen im Zuge der Vergabe dadurch mehr Flexibilität.  

In Österreich gilt daher für Sektorenauftraggeber hinsichtlich der Verga-

be von Bauaufträgen ein eigener, 3. Teil im BVergG.  

 

Ausblick:  

Mit dieser Arbeit konnte die in der Einleitung beschriebene Aufgabenstel-

lung (Aufzeigen der geschaffenen Besonderheiten und Erleichterungen 

für Sektorenauftraggeber im BVergG, die Leistungserbringung für die 

Daseinsvorsorge, die Untersuchung der vorhandenen Marktformen und 

die Durchführung einer empirischen Untersuchung) zufriedenstellend ge-

löst werden, jedoch sind weiterführende Untersuchungen notwendig, um 

die Eigenart und Besonderheit von Sektorenauftraggeber sowohl im 

vergaberechtlichen, volkswirtschaftlichen und bauwirtschaftlichen Kon-

text besser zu verstehen. Diese Forschung sollte ein gesamtes Verga-

beverfahren in der Praxis von Sektorenauftraggebern begleiten. Aufbau-

end auf diese Arbeit kann, z.B. zusammen mit einem Volkswirt, eine 

volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung angestellt werden um konkret 

herauszufinden wie wichtig Sektorenauftraggeber sind.  
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A.1 Anhang 1: Gegenüberstellung Sektorenauftraggeber 
– öffentlicher AG 

In diesem Teil des Anhangs findet sich die erweiterte Tabelle 3.4 wieder.  

Die Tabelle ist nach der Gliederung im BVergG aufgebaut. Schlagwörter 

bzw. einzelne Schritte im Vergabeverfahren werden in der ersten Spalte 

angeführt und dazu werden in den nächsten Spalten die darunterfallen-

den Paragrafen mit dem geregelten Inhalt darin sowohl für öffentlichen 

als auch Sektorenauftraggeber angeführt. Die letzte Spalte dient der Be-

schreibung der Abweichungen bzw. Erleichterungen vom Sektoren-AG 

gegenüber dem öffentlichen AG. Bei keiner Abweichung bzw. Erleichte-

rung, also gleicher Regelung wie für den öffentlichen AG, ist die Textfar-

be hellgrau.  

 

Es werden nur jene Paragrafen berücksichtigt die sich auf Bauaufträge 

beziehen.  

Desweiteren umfasst die tabellarische Gegenüberstellung folgende Re-

gelungen und Paragrafen nicht:  

Der 1.Teil des BVergG mit dem Regelungsgegenstand und den Begriffs-

bestimmungen gilt sowohl für öffentliche AG als auch Sektorenauftrag-

geber gleichermaßen (§§ 1 und 2 BVergG).  

Der Anfang des 2.Teiles des BVergG regelt im § 3 BVergG den persönli-

chen Geltungsbereich für öffentliche AG (siehe Kapitel 2.1). Die §§ 4 – 

9 BVergG betreffen die unterschiedlichen Auftragsarten (siehe Kapitel 

3.2.1). Der § 174 BVergG im Sektorenbereich verweist auf diese Best-

immungen über die Auftragsarten.  

Der Anfang des 3.Teiles des BVergG regelt in den §§ 163 – 166 BVergG 

den persönlichen Geltungsbereich für Sektorenauftraggeber (siehe Kapi-

tel 2.3). Die §§ 167 – 173 BVergG widmen sich den Sektorentätigkeiten 

(siehe Kapitel 3.1).  
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A.2 Anhang 2: Fragebogen zu Sektorenauftraggeber 

FRAGEBOGEN ZU SEKTORENAUFTRAGGEBER 

Dieser Fragebogen wurde im Zuge der Masterarbeit an der TU Graz 
von mir erstellt und dient einer empirischen Untersuchung. Die Master-
arbeit befasst sich mit Sektorenauftraggeber, deren Definition, Aufga-
benbereiche und Besonderheiten gegenüber öffentlichen und privaten 
Auftraggebern.  

Sektorenauftraggeber unterliegen, im Vergleich zu öffentlichen Auftrag-
gebern, besonderen und teilweise erleichterten Bestimmungen im Bun-
desvergabegesetz (BVergG), welche im Rahmen der Bearbeitung der 
Masterarbeit erörtert werden.  

Die Antworten von Ihnen dienen u.A. dem weiteren Verstehen inwieweit 
sich Sektorenauftraggeber von öffentlichen Auftraggebern im vergabe-
rechtlichen, bauwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Sinne unter-
scheiden. Ich bitte Sie daher sich ca. 10 Minuten Zeit zu nehmen und 
mit Ihren Antworten zum Gelingen meiner Masterarbeit beizutragen. 
Wenn Sie wollen kann ich Ihnen die fertige Masterarbeit danach über-
mitteln.  

Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, der Name 
dient nur der Zuordnung und wird von mir nicht weiterverwendet, das 
heißt Sie bleiben anonym.  

Name: 

 

Firma:  

 

Position:  

 

1.) Unterliegt das Unternehmen, in dem Sie tätig sind, bei der 
Vergabe von Bauleistungen den Bestimmungen für Sekto-
renauftraggeber?  

 

 ja 

 

 nein 
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2.) Mit welchen Mitteln und Höhe wird Ihr Unternehmen finan-
ziert?  

 

 Steuern/Budget    ________________€ 

 

 PPP                      ________________€ 

 

 Umsatz                 ________________€ 

 

 ____________    ________________€ 

 

 ____________    ________________€ 

 

 ____________    ________________€ 

 

3.) Mit welchen Mitteln und Höhe werden die abgewickelten 
Bauaufträge finanziert?  

 

 Steuern/Budget    ________________€ 

 

 PPP                      ________________€ 

 

 Umsatz                 ________________€ 

 

 ____________    ________________€ 

 

 ____________    ________________€ 

 

 ____________    ________________€ 

4.) Wie groß sind die durchschnittlichen Investitionen in Bau-
leistungen pro Jahr?  
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5.) Wie viele Vergabeverfahren für Bauaufträge werden jährlich 
abgewickelt? Bei Vorhandensein verschiedener Geschäfts-
zweige (Planung / Bau) bitte um Verteilung auf diese.  

 < 5 

 

 5 - 10 

 

 11 - 20 

 

 21 - 50 

 

 > 50 

 

 _____ 

 

6.) Kommt bei der Vergabe von Bauleistungen das Best- oder 
Billigstbieterprinzip zur Anwendung? Wie ist die prozentua-
le Verteilung bei Vergaben mit beiden Prinzipien? 

 

 Bestbieterprinzip           _____% 

 

 Billigstbieterprinzip        _____% 
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7.) Sind Sie der Meinung dass Sektorenauftraggeber durch die 
gesetzlichen Regelungen im BVergG gegenüber öffentli-
chen Auftraggebern bei Vergaben bevorzugt oder gehemmt 
bzw. benachteiligt werden? Wenn ja, warum?  

 

 stark bevorzugt 

 

 eher bevorzugt 

 

 neutral 

 

 eher gehemmt / behindert 

 

 stark gehemmt / behindert 

 

      Begründung: _____________________________________ 

8.) Sind Sie der Meinung dass Sektorenauftraggeber durch die 
gesetzlichen Regelungen im BVergG gegenüber privaten 
Auftraggebern bei Vergaben bevorzugt oder gehemmt bzw. 
benachteiligt werden? Wenn ja, warum?  

 

 stark bevorzugt 

 

 eher bevorzugt 

 

 neutral 

 

 eher gehemmt / behindert 

 

 stark gehemmt / behindert 

 

      Begründung: _____________________________________  
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9.) Beschränkt Ihr Unternehmen in dem Sie arbeiten sich auf 
die Rolle des Bauherrn bei der Vergabe von Bauleistungen 
und vergibt somit sämtliche Leistungen (Bauleistung und 
Planungsleistung) oder haben Sie selbst Stabstellen?  

 

      Bauleistung                                     Planungsleistung 

 

 Stabstellen    ________%            Stabstellen       ________% 
(eigene Bauleistung)                      (eigene Planungsleistungen) 

 

 an GU           ________%            an GP              ________% 

 

 an TU           ________%            an TU              ________% 

 

 an EU           ________%            einzelne Planer _______% 

 

 an _______   ________%            an _______   ________% 

 

10.) Greifen Sie in den Ausschreibungsunterlagen auf standar-
disierte Leistungsbeschreibungen zurück?  

 

 ja, welche: ______________________________________ 

 

 nein 

 

11.) Werden die Vergabeverfahren online abgewickelt? Wenn ja 
wie erfolgt diese Abwicklung?  

 

 ja, _____________________________________________ 

 

                  _____________________________________________ 

 

 nein 

 



 Anhang 2: Fragebogen zu Sektorenauftraggeber 

 29-Mär-2016 142 

12.) Gibt es ein Prüfsystem (gemäß § 232 BVergG) für die Eig-
nungsfeststellung der Unternehmer?  

 

 ja 

 

 nein 

 

13.) Welche objektiven Eignungskriterien legen Sie in der Aus-
schreibung von Bauleistung häufig fest?  

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

14.) Wird eine formalisierte Öffnung der Angebote durchge-
führt, obwohl eine solche für Sektorenauftraggeber nicht 
verpflichtend vorgesehen ist? 

 

 ja 

 

 nein 
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15.) Welche sachlichen Gründe für einen Widerruf eines Verga-
beverfahrens sehen Sie vor?  

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

16.) Gehen die Dokumentationspflichten über die Regelungen 
nach § 277 BVergG hinaus und entsprechen jene für öffent-
liche Auftraggeber laut § 136 BVergG? Welche Dokumenta-
tionen sehen Sie dabei vor? 

 

 ja 

 

 nein 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 
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17.) Wie würden Sie die vorliegende Marktstruktur, die Ihr Un-
ternehmen bei der Vergabe von Bauleistungen ausgesetzt 
ist, beschreiben?  

 

 vollkommener Baumarkt (Polypol) 

 

 Oligopol 

 

 Monopol 

 

 Andere Marktstruktur bzw. Mischform: _________________ 

 

18.) Würden Sie einen vermehrten Wettbewerb mit vollständi-
ger Konkurrenz, bei derzeitigem Vorhandensein eines Mo-
nopol- bzw. Oligopolmarktes, begrüßen?  

 

 ja, weil: ______________________________________ 

 

                         ______________________________________ 

 

 nein, weil: ____________________________________ 

 

                            ____________________________________ 
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Glossar 

Angebot Ein Bieter erklärt sich eine bestimmte Leistung unter 

festgelegten Bedingungen gegen Entgelt erbringen 
zu wollen.

417
  

Auftraggeber Ein Rechtsträger, der einen Auftrag zur Leistungser-

bringung gegen Entgelt erteilt oder zu erteilen beab-
sichtigt.

418
  

Auftragnehmer Ein Unternehmer, welcher dem Auftraggeber vertrag-

lich zusichert eine Leistung gegen Entgelt zu erbrin-
gen.

419
  

Ausschreibung Die öffentliche Bekanntgabe von Bedingungen, zu 

denen ein Vertragsangebot (z.B. für Bauaufträge) 
erwartet wird.

420
  

Bauleistung Darunter fallen Herstellung, Änderung, Instandset-

zung, Demontage oder Abbruch von Bauwerken und 
Bauteilen, Landschaftsbau, sonstige Bauarbeiten 
jeglicher Art, welche im Zuge eines Werkvertrages 
durchgeführt werden, erforderliche Vorbereitungs- 
und Hilfsarbeiten sowie Errichtung und Demontage 
oder Abbruch von Hilfsbauwerken und Leistungen 
der Haustechnik.

421
  

Bauwerk Das Ergebnis von Hoch- und Tiefbauarbeiten mit 

dem Zweck eine wirtschaftliche oder technische 
Funktion zu erfüllen.

422
  

Bekanntmachung Dies ist eine öffentliche Aufforderung an die Unter-

nehmer und hat den Zweck, dass sich die Unter-
nehmer am Vergabeverfahren oder am Wettbewerb 
beteiligen.

423
  

Bieter Ein Unternehmer, welcher ein Angebot abgibt.
424

  

Daseinsvorsorge Auch als Existenzsicherung oder zivilisatorische 

Grundversorgung bezeichnet ist die grundlegende 
Versorgung der Allgemeinheit durch den Staat 
und/oder von der öffentlichen Hand geförderten Or-
ganisationen mit wesentlichen Gütern und Dienstleis-
tungen wie z.B. in den Bereichen Abfallbeseitigung, 

                                                   
417

 Vgl. § 2 Pkt. 3 BVergG.  

418
 Vgl. § 2 Pkt. 8 BVergG.  

419
 Vgl. § 2 Pkt. 9 BVergG.  

420
 Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/ausschreibung.html. Datum des Zugriffs: 11.03.2016 21:26 Uhr.  

421
 Vgl. ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen - Werkvertragsnorm. S. 8.  

422
 Vgl. § 2 Pkt. 11 BVergG.  

423
 Vgl. ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM A 2050 - Vergabe von Aufträgen über Leistungen - 
Ausschreibung, Angebot, Zuschlag - Verfahrensnorm. S. 4.  

424
 Vgl. § 2 Pkt. 13 BVergG.  
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Wasserversorgung, Energieversorgung und öffentli-
chen Personennahverkehr.

425
  

EBIT Das EBIT (earnings before interest and tax) bezeich-

net das operative Betriebsergebnis im Rahmen einer 
Gewinn- und Verlustrechnung, ist eine Gewinnkenn-
zahl (oder Verlustkennzahl) und beschreibt den Jah-
resüberschuss vor Steuern, Zinsaufwendungen und 
außerordentlichen Ergebnis.

426
  

EBITDA Mit der Kennzahl EBITDA (earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization) wird die Ren-
tabilität bzw. operative Leistungsfähigkeit von Unter-
nehmen beschrieben und steht für den Gewinn vor 
Abzug von Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

427
  

EBT Die Kennzahl EBT (earnings before tax) ergibt sich in 

dem man vom EBIT den Saldo aus Zinserträgen und 
Zinsaufwendungen abzieht und somit ist ein Ver-
gleich der Ertragskraft unterschiedlicher Unterneh-
men ohne Verzerrungen möglich.

428
  

Eignungskriterien Die nicht diskriminierenden Mindestanforderungen 

betreffend den Leistungsinhalt werden vom Auftrag-
geber festgelegt und sind vom Bieter im Zuge des 
Angebots nachzuweisen.

429
  

Leistungsverzeichnis Ist eine in Positionen gegliederte Beschreibung der 

Leistung für ein bestimmtes Vorhaben.
430

  

Norm Ist eine von einem anerkannten Normungsgremium 

erstellte technische Spezifikation, welche nicht zwin-
gend einzuhalten ist und wovon es internationale, 
europäische und nationale Formen gibt.

431
  

Rentabilität Dies ist eine Kennzahl, welche den wirtschaftlichen 

Erfolg eines Unternehmen steht und berechnet wird 
durch das Verhältnis von erwirtschaftetem Gewinn 
zu eingesetztem Kapital.

432
  

Unternehmer Sind Rechtsträger, welche am Markt z.B. die Ausfüh-

rung von Bauleistungen anbieten.
433

  

                                                   
425

 Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/daseinsvorsorge.html. Datum des Zugriffs: 11.03.2016 21:37 Uhr.  

426
 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/earnings-before-interest-and-tax-ebit/earnings-before-interest-and-tax-

ebit.htm. Datum des Zugriffs: 11.03.2016 21:49 Uhr.  

427
 Vgl. http://www.finanzen.net/lexikon/boersenlexikon/EBITDA. Datum des Zugriffs: 11.03.2016 21:54 Uhr.  

428
Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de//Definition/earnings-before-tax-ebt.html?referenceKeywordName=EBT. Datum des 

Zugriffs: 11.03.2016 22:06 Uhr.  

429
 Vgl. § 2 Pkt. 20c BVergG.  

430
 Vgl. ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM A 2050 - Vergabe von Aufträgen über Leistungen - 
Ausschreibung, Angebot, Zuschlag - Verfahrensnorm. S. 4.  

431
 Vgl. § 2 Pkt. 23 BVergG.  

432
 Vgl. http://www.finanzen.net/lexikon/boersenlexikon/Rentabilitaet. Datum des Zugriffs: 11.03.2016 22:00 Uhr.  

433
 Vgl. § 2 Pkt. 37 BVergG.  
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Vadium Eine Sicherstellung für den Fall, dass der Bieter wäh-

rend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurück-
tritt.

434
  

Vergabeverfahren Die Gesamtheit von Vorgängen mit dem Ziel, einen 

Vertragsabschluss zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer zu erzielen.

435
  

Zuschlagskriterien Können zum einen der niedrigste Preis und zum an-

deren, die im Rahmen des Leistungsgegenstandes, 
definierten Kriterien sein.

436
  

 

                                                   
434

 Vgl. § 2 Pkt.32a BVergG.  

435
 Vgl. ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM A 2050 - Vergabe von Aufträgen über Leistungen - 
Ausschreibung, Angebot, Zuschlag - Verfahrensnorm. S. 7.  

436
 Vgl. § 2 Pkt. 20d BVergG.  
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